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Die Zünfte der Stadt Oldenburg
im Mittelalter.

DcircMcll ! nnch Urkunde» und Allen des lgroßherzoglichen Haus - und ^ enlral-
Archivs und des Stadtarchivs zu Oldenburg

von Hans Hemmen.

Einleitung.
Es ist nunmehr ein halbes Jahrhundert vergangen, seit auch in

Oldenburg zum letzten Male jene heftigen Debatten für und
gegen die alte Zunftorganisation im Handwerk entbrannten. Es
wurde gegen sie entschieden. Das Gelverbegcsetz für das Herzogtum
Oldenburg vom I I. Juli 1861 entkleidete die Zünfte unserer Stadt
aller gewerblichen Rechte, lieh sie aber, sofern sie sich nicht frei
willig anflösten, als freie Vereine weiter bestehen. Preußen hatte
diese Reform schon 59 Jahre früher durchgeführt, das übrige
Deutschland tat es mit oder kurz nach Oldenburg. Damit waren
der vielgepriesenen Gewerbefreiheit die Wege geebnet. —Der heutige
Handwerker aber, den die Wunder der modernen Industrie immer
mehr in den Hintergrund zu drängen vermochten, er erinnert sich
gern jener entschwundenen Organisation, die ihm ein letzter Abglanz
ehemaliger Macht und Größe seines Standes zu sei» deucht. Und
doch mochten ihm dabei weit weniger die Zerrbilder der letzten
Jahrhunderte vorschwebcn, die doch kaum mehr als den Namen mit
der ursprünglichen Organisation gemein hatten, als vielmehr die
Zünfte in den ersten Jahrhunderten ihres Bestehens, wo sie Ruhm
volles zur Förderung des Gewerbes leisteten und Hervorragendes
zur Hebung der Städte beitrugen. Eine solche Tätigkeit, das liegt
auf der Hand, konnten sie besonders und in sehr hohem Maße in
den großen Städten, wo sich ihnen Kraft und Gelegenheit bot,
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entfalten . Tiefe letzteren waren es deshalb vor allein , welche die

Aufmerksamkeit der Forscher ans sich zogen und so am meisten Be¬
arbeitung erfuhren . Aber auch kleine Städte bieten des Interessante»

genng , zumal wo Eigentümlichkeiten der Lage . Verwaltung u . dgl.

hinzukamen . Denn wenn immer das deutsche Zunftwesen ans ein¬

heitlichen Grundanschaunngen heraus sich entwickelte , es bildete sich

doch , in Anpassung an die örtlichen Verhältnisse , auf das mannig¬

fachste aus . Solcher Eigentümlichkeiten aber besitzt gerade Oldenburg

mehrere . Dazu gehört zunächst die Zwiestcllung zur deutschen Hanse.

Oldenburg , als einer landesherrlichen , trotz ihrer Privilegien stark
unter gräflichem Einfluß stehenden Stadt , vermochte es nie zu der

politischen Freiheit zu bringen , uni dem Hansebunde beizntreteu,

unterlag andererseits aber ganz den Einflüssen hansischer Nachbar¬

städte — im Osten Bremen und Hamburg , im Süden Osnabrück

und Münster , im Westen Groningen — . Es besaß bremisches Stadt-
und hansisches Schisssrecht ; auch dem Recht der Ämter (so werden

bei uns in den Urkunden die Zünfte genannt ) lag das der Bremer

Zünfte zu Grunde . Tann weiter bietet besonderes Interesse das
Nebeneinander Existieren von Anfang an freier Handwcrksämter in,

Stadtgebiet und eines großen hofrechtlichen Amtes höriger Hand¬

werker im gräflichen Bezirk , den Dämmen und der Mühlenstraße.
Diese beiden Momente vor allem und der Umstand , daß gerade

auS der nordwestlichen Ecke unseres deutschen Vaterlandes bislang

so wenig über Handwerkerkorporationen bekannt geworden ist , geben

mir die Versicherung , daß auch über den engen Rahmen unserer

Stadt Hinalls in weiteren Kreisen die Verhältnisse Oldenburgs ein

berechtigtes Interesse finden werden Es dürfte deshalb auch die
vorliegende Untersuchung nicht als müßiges Unterfangen zu be¬

trachten sein.

Gegenstand dieser Arbeit sind die Zünfte der Stadt Olden¬

burg von ihren ersten Anfängen bis zum Ausgange des 16 . Jahr¬

hunderts . Hier ist ein erster großer Abschluß in der Geschichte der

Zünfte zunächst rein äußerlich darin gegeben , daß ihre Obrigkeit

wechselt . Was sich im übrigen Deutschland schon zu Anfang des¬

selben Jahres vollzogen hatte , das Erstarken der Territorialheeren

auf Kosten der Autonomie der Städte , das vollzog sich jetzt in
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Oldenburg . Der Graf suchte mehr und mehr der Stadt die ihr

ehemals verliehenen Privilegien wieder abzugewinncn . Es gelang

ihm . Ein Recht nach dem andern geht auf ihn über , und damit
auch das der Zunftobrigkeit . Vergegenwärtigen wir uns aber die

Wichtigkeit des Einflusses der Obrigkeit auf die Zünfte , denken wir

vor allem auch daran , das ; in Oldenburg bisher stets und ohne

jede Unterbrechung dem Rat dieselbe zugestandcn hatte , so dürften
wir hinreichend klar erkennen , das ; auch auf die Weiterentwicklung

unserer Ämter in wirtschaftlicher Hinsicht dieser Wechsel einen ent¬

schiedenen Einslus ; gewinnen mußte . Hatte die in Zunftsachcn
bisher ziemlich ausgeprägte Autonomie des Rates eine langsame,

aber solide Entwicklung und Ausgestaltung der Zunftgerechtsame zu

garantieren vermocht , so gestattete die nunmehr größere Freiheit der
Ämter unter dem Grafen ihnen eine freiere Entfaltung in wirt¬

schaftlicher wie auch politischer Hinsicht , die dann zunächst zwar eine

Periode glänzender , höchster Blüte herbeizuführen imstande war,
die aber zugleich auch der Verwirklichung egoistischer Zunstinteressen

Vorschub leistete und so nnr um so schneller die Erstarrung des

ganzen Systems zur Folge hatte.

Was nun das Material angeht , das wir zur Bearbeitung

heranzogen , so waren wir , da in der Literatur noch nichts über
diesen Gegenstand erschienen ist , fast ausnahmsweise auf ungcdruckte
Urkunden und Akten im Großherzoglichen Haus - und Zentral -Archiv

-) Ein .Üommentar der Urkunden der Schisfcrgesellschast im Gemcindeblatt
der Stadl Oldenburg von, 26 . Mär ; i !>Ot wird im folgenden des öftere»
erwähnt werden.

Roth , M -, Das Barbieraint in Oldenburg : ein Beitrag zur Geschichte des
ärztlichen Standes und des Zunftwesens (Jahrbuch XIII von 1905 ) vermag
bezüglich dieses letzteren nickt viel zu bieten. Tie darin wiedergcgebene Stiftung«
Urkunde ist ein Abdruck aus dem Ovrpu8 Ooiwtitutionnm Oicksnkurgioaram VI
Seite 164.

Endlich sind an Urkunden noch ohne Erläuterung gedruckt:
der Bäckeramtsbrics von 1362 Jcbr . 2 im Gemeindeblatt von 1856;
der Schuhmachcramtsbricf von >386 Jebr . 4 im Oorp . Oorwt. OIck. VI

Seite 181 :
Willküren des Schncideramtes von 1480 Janr . 25 »sw. (Urkunde z. Zt.

verichollen) im Oorp . Oorwt. OIck. VI Seite 168.
Jahrb . s. Oldcnb. Gksch. XVIII . 13
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und Stadtarchiv zu Oldenburg angewiesen , zu denen mir der Zutritt
von den Vorständen , Herren Geh . Archivrat Ur . G . Sello und Prof.
I ) r . D . Kohl , in außerordentlich liebenswürdiger Weise erleichtert
wurde . Die wichtigste Quelle für unsere Zwecke bildeten natur¬
gemäß die Urkunden der den Ämtern vom Rat verliehenen Stif-
tungsbriefc und der von den ersteren selbst getroffenen Beliebungen.
Sie sind in beiden Archiven vorwiegend nur in Abschriften — teils
aus gleicher Zeit , teils aus dem 16 . und 17 . Jahrhundert , einige
beglaubigt — vorhanden ; die Originale sind in den Händen der
Zünfte gewesen und hier meist abhanden gekommen . Diese Haupt
sächlich das innere Leben der Ämter wiederspiegelnden Urknndcn
sind am Schluß , in alphabetischer Folge der einzelne » Gewerbe,
angehüngt . Daneben aber dienten eine große Menge anderer Ur¬
kunden und Akten — Ratsprotokolle , Verträge zwischen Grafen und
Stadt , Beschwerden des Stadtrats gegen Grafen , Korrespondenzen
über Ratsbesetzung , Urteile und Beschlüsse von Gerichtssitzungen —
und Manuskripte — Historischer Bericht von Johannes Gryphiander,
Gutachten über das Niedergericht , Bäckeramtsbnch — sowie endlich
die Stadtbücher 1 und 2 dem Studium des mannigfachen öffent¬
lichen Hervortretens der Zünfte , vor allem ihrer Beteiligung am
Staatsleben in politischer , militärischer und richterlicher Hinsicht,
und der Zunftobrigkeit . Ein zusammenhängender Abdruck dieses
Materials erfolgte wegen des großen Umfangs nicht , wohl aber
gelegentliche Einfügung von Auszügen in den Text . Stets ist
jedoch bei jeder Bezugnahme auf dasselbe Angabe über dessen
Herkunft gemacht.

Ein Wort endlich über die Art der Darstellung zu sagen,
darf nicht unterlassen werden . Eine besondere Bestimmung der vor¬
liegenden Untersuchung machte die Betrachtung von einem allge¬
meineren Standpunkte aus notwendig ; daher die wohl größtenteils

bekannten Ausführungen über Lage , Entstehung und Entwicklung
der Stadt Oldenburg , daher das stete Zurückgreifen auf die Ver¬
hältnisse in den übrigen deutschen Landen , deshalb endlich auch die
teils etwas abstrakten Darlegungen im II . Kapitel.
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Erstes Kapitel.
Tie Entstehung der Zünfte und ihre soziale Stellung.

1. Das Alter der Ämter.
Ein Blick auf das de» Urkunden beigegebenc Register zeigt,

daß den Bäckern, Schmieden, Schneidern und Schuhmachern gegen
Ende des 14. Jahrhunderts, den Schlächtern und Gcwandschncidern
i,n 15., den Barbieren und Krämern sogar erst am Ende des
16. Jahrhunderts Amtsbriefe verliehen wurden.

Betrachten wir nun zunächst einmal die Verhältnisse im übrigen
Deutschland, so bemerken wir, daß, abgesehen von den allerfrühesten
Ausbildungen in Worms 1106, Köln 1149 und Magdeburg 1158,
im großen und ganzen die Zünfte gegen Ende des 13. Jahrhunderts
zur Entstehung gelangten.

Nur einige Daten:
Augsburg: Goldschmiede 1282, es folgen darauf bald die Weiß-

gerbcr, Rindschuster, Lederer, Gastwirte, Balglcute, Müller
und Fischer.

Basel: zuerst Bäcker und Schmiede, dann Gerber und Schuster,
darauf 1248 Metzger und Banhandwerker, 1260 Schneider
und Gärtner.

Berlin: Bäcker 1272, Schneider 1280, Tuchmacher 1281, Kürschner
1284, Müller 1288, Weber 1289 und Kanzler 1295.

Bremen: Schwarzeschnhmacher(mckoros) 1274, Kordnaner(allntarii)
1300, Lohgerber 1305, Schneider erst 1491.

Rcgensburg: Zunft der Bierbrauer 1277.
Speyer: um 1327 die meisten Handwerker in Zünften organisiert.
Wttstock: alle Handwerker in Zünften vereinigt 1275.

Ein ganzes Jahrhundert später als anderswo, scheint bei uns
i,i Oldenburg der Zunftgedanke Fuß gefaßt zu haben. „Scheint",
sagte ich, denn wir müssen zunächst einmal feststcllen, ob auch wirk
lich erst mit der Erteilung der Privilegien die Zünfte ins Leben
gerufen wurden, oder ob nicht gar diese bereits vorher, wenn auch
ohne geschriebene Privilegien, existierten. Ist erstcrcs jedoch der
Fall, und tvir kommen zu diesem Ergebnis, wie gleich hier bemerkt
sein mag, so bleibt uns zum zweiten die Aufgabe, Gründe und

is*
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Ursache» dev so verspäteten Aufkommens der Zünfte in Oldenburg
zu zeichnen.

Tie Amtsbriefc der Bäcker 1362, Schmiede 1383, Schneider
1386, Schuhmacher 1386 und der Barbiere 1.184 lauten in der
Eingangsformcl alle, bis auf einige Unregelmäßigkeiten im Text,
gleich und sagen bestimmt, daß den Handwerkern die Ämter erst
mit den Briefen gegeben wurden, „Wy radmanne der stad van
Oldenborch bekenet nnde betnget apenbarc in desseme breve, dat wy
den beckeren in unser stad eyn ewich ampt hebben gegeven."
Allzuhoch freilich dürfen wir diese Bestimmtheit der Urkunden nicht
einschützen, wie wir weiter unten sehen werden, aber angesichts auch
der Tatsache, daß nirgendwo in Akten oder Urkunden aus der Zeit
vor der Privilegierung der Ämter von Handwerkervereinigungcn die
Rede ist, werden wir nicht srhlgeyen, wenn wir den Geburtstag der
einzelnen Ämter mit dem Ausstellungstag ihrer Stistungsbricfc
identifizieren. Um so ruhiger aber dürfen wir es in diesem Falle
tun, als es sich hier um große Zeitdiffcrenzen niemals handeln
könnte. Es war eben lange vor dieser Zeit in unserer Stadt kein
Platz für eine größere Entfaltung des bürgerlichen Handwerks, wie
uns weiter unten eilt Überblick über die Entwicklung Oldenburgs
zeigen wird.

Anders aber verhält es sich mit dem Krameramt, Ter Ent¬
wurf der Gründungsurkunde von 1199 (Urk, Nr, 7) erinnert gewiß
mit keinem Wort daran, und doch hatten die Kramer in den 70 er
Jahren desselben Jahrhunderts bereits ein Amt, Wir ersehen es
aus den Protokollen über Verhandlungen zwischen Gras und Rat,U
beginnend am 17, Januar 1171. Dem Grafen ist zn Ohren ge¬
kommen, daß der Rat verschiedene neue Ämter, darunter auch das
der Kramer, eingesetzt hat, und er nimmt nun für sich dieses Recht
der Ämtergründung in Anspruch, Am 23, des gleichen Monats
schreiben dann der Bürgermeister und Rat an den Grafen,?) daß
„sie um gemeinen Besten willen, damit niemand in seinem Erwerb
beeinträchtigt werde, den Kramern ein Amt nach den Bremer Kramer

9 Grosth, Haus - n. ZeMralarchw, O, 9, A,, Tit , XXXI11 k , Nr , 6,
9 Grosch, Haus u. Zentralarchiv, L . 9. A„ Til , XXXIII 6 , Nr, I,
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rollen gegeben hätten , gleichwie mich ihre Vorfahren alle Ämter in
der Stadt gestiftet , und sie hofften damit auch nicht zuviel getan
zu haben . " Aus dieser Erklärung des Rats sehen wir also , daß,
und zwar vor nicht allzulanger Zeit , das Krameramt von ihm
ordnungsgemäß und wie bislang alle Ämter privilegiert wurde.
Die Stiftungsurkunde ist uns eben verloren gegangen.

Als Resultat unserer ersten Untersuchung dürfen wir also

sagen : Die Zünfte der Stadt Oldenburg können auf eine Lebens¬
periode vor ihrer Privilegierung nicht zurückblieken , sondern sie sind
erst mit der Erteilung der Amtsbriefe ins Leben getreten . Auch
das Krameramt macht hiervon keine Ausnahme , da es bereits in
de » 7Ver Jahren ordentlicherwcise privilegiert wurde . Daß der
Graf aber die bis dahin maßgebend gewesene Obrigkeitsbehörde nun
nicht mehr anerkannte , bleibt hier belanglos.

Es drängt sich » ns jetzt die andere Frage ans : wie kommt
cs , daß in Oldenburg die Zunftorganisation so verspätet auftritt ? —
Wir geben zunächst zur Einführung in die inneren Verhältnisse der
Stadt Oldenburg einen kurzen Überblick über ihre Entstehung und
Entwicklung und folgen dabei G . SclioL)

Oldenburg verdankt seine Entstehung seiner vorteilhaften Lage
chs nicht zu umgehende Station auf der einzigen Überlandstraße
vom nördlichen Ostfriesland nach Norddentschland , welche von der
Geest der friesischen Wede über Knüppeldämmen im Wapelbruch
v „ d einen schmalen Ausläufer der Ammerländischcn Geest , der
Wasserscheide zwischen den Flußgebieten der Weser , Jade und Ems,

zu dem Hunteübergang , dann weiter über die Delmenhorster Geest
nach Bremen führte , und mittelst einer Abzweigung bei den Ösen
bergen in Wildeshansen den Anschluß an die große , vom Norden,
von Lübeck über Hamburg nach dem Rhein laufende Handelsstraße

fand . Die neunte der friesischen Küren nennt unter den sieben
Landstraßen als erste diese von Jever nach Omeresburch (d . i.
Oldenburg ) sich hinziehende Straße . Omersburch ist nichts anderes
als Ammersburg , die uralte Bvlksburg des Ammergaues . Auch

' ) Oldenburgs Seeschiffahrt, Leipzig t006 , und Historische Wanderung
durch die Stadt Oldenburg , das. 1866.
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die in der Lage an einem wichtigen Flußübergange sich ansdrückende
frühe Bedeutung dcS Ortes für de» Handelsverkehr zwischen Fries
land nnd dem nordwestlichen Sachsenland findet in dem kurzen
Satze der altfriesischen Rechtsaufzeichnnng ihre Bestätigung , Die
Burg umfing nicht nach mittelalterlicher Art die Stadt mit einem
Wall - oder Mauerring , sondern sperrte , in der Weise altgcrmanischer
Befestigungen , gleich einer Landwehr , den Winkel zwischen Hunte
nnd ihrem hier mundenden Nebenflüsse , der Haaren , indem sie von
einem Fluß znm anderen lief . Längst der Straße nun , welche von
der Geest znm Hnntenbergang hinnbersührte , werden schon früh
sich Ansiedler niedergelassen haben , Fischer , Fährleute , Wirte,
Schmiede , — Gewerbetreibende wie sic das Bedürfnis eines solchen
Platzes erfordert . Garten - nnd Ackerland fanden dieselben reichlich
und gut ans der Geest . Ter Grund nnd Bode » der Burg nnd
ihres Umkreises kam in die Hand der Grafen , rcsp . ihrer Vertreter,
nnd diese beließen den Ansiedlern ihre Grundstücke nach Hofrecht.
Ein gräflicher Herrenhof muß schon früh innerhalb oder neben der
Burg angelegt worden sein, wenn wir ihn auch nicht vor 1108
urkundlich erwähnt finden . Wenigstens ein Teil der ursprünglich
zur eigenen Bewirtschaftung dieses HofeS vorbehaltcnen Areals läßt
sich noch in späterer Zeit erkennen . Das älteste gräfliche Städtchen
lag auf dein engen Raum zwischen der Nordgrenze des Herrenhoses
und dem Wall . Tie ruhige Weiterentwicklung des Ortes wurde
aber bald auf längere Zeit unterbrochen . Tie fast die ganze Hälfte
des 12 . Jahrhunderts erfüllenden blutigen Fehden der Rüstringer
(aus Butjadingen nnd Stadland ) und Ostringer (aus dem Jever
land ) legten den Handel mit dem Hinterlande , Friesland , brach.
Noch einige andere Momente kamen hinzu , wie die Beteiligung
des Grafen Christian an dem Kampfe gegen Heinrich d. Löwen , die
Belagerung Oldenburgs , die Stedinger Wirren , durch die die Stadl
Oldenburg 1288 selbst direkt bedroht wurde usw., die auch nicht
dazu angetan waren , gedeihliche Verhältnisse zn schaffen . Nach
dem Siege bei Altenesch dagegen zeigte sich überall im Oldenburger
Lande ei» unverkennbarer Aufschwung , In diese Zeit dürften auch
Maßnahmen des Grafen zur Hebung des Handels der Stadt Olden
bürg fallen . In ihrer Einseitigkeit führten dieselben wieder zu
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Differenzen mit Bremen . 1243 kam es zu eitlem Vergleich , in
welchem die Stadt Oldenburg ein ihr wahrscheinlich schon vorher
verliehenes schwerwiegendes Handelsprivileg bestätigt erhielt . Den
Bewohnern der Grafschaft , den Bremern und den Westfalen wurde
der Durchzug durch Oldenburger Gebiet zum Besuch friesischer
Märkte gesperrt ; die Oldenburger Märkte am Vitus - und Gallus¬
tage sJuni 15 ., Oktober 16 .) sollten au deren Stelle treten ; cs
wurde also versucht , Oldenburg zu einem Stapelplatz für den ge¬

samten Handel Nordwestdeutschlands mit dem östlichen Teile Frics-
lands zu erhebeil . Das Erworbene wurde aber ca. 30 Brhre

später durch eine Ministerialcnfchde wieder vernichtet . Rodert von
Westerholt hatte durch einen Handstreich sich der Stadt bemächtigt
und hoffte von dort aus die Burg zu gewinnen . Ter Graf ver
trieb ihn , indem er die Stadt anzünden lieh . Rasch genug erhob

sich Oldenburg wieder aus der Asche, dank der , seit dem Anfänge
des 14 . Jahrhunderts durch zahlreiche Gcleitsbriefe für die Kauf¬
leute der Osnabrückschen , Mnnsterschen , Utrechtschen Diöcesen —
die Bremer waren ohnehin vertragsmäßig befriedet — , bekundeten

Fürsorge des Grafen für die Sicherheit des Handelsverkehrs auf
den Jrcimärkten . Immer weiter streckte sich der jetzt aufblühendc
Ort aus ; der nördliche Haarcnarm wurde zur Gewinnung neuer
Grundstücke zugeworfen und die sogenannte Neustadt durch einen
Ringwall in die Stadt eingeschlossen . Durch diese räumliche

Fixierung und wohl auch durch die Festsetzung der rechtlichen Ver¬
hältnisse der Bewohner unserer Stadt in dem Freiheitsbriefe von
1345 hervorgernfen , verband sich eine starke Zunahme der Ein
wohner mit der räumlichen Ausdehnung Oldenburgs . Kurz , eine
neue Periode lebhaften wirtschaftlichen Aufschwungs bricht an.

Ans diesem kurzen Abriß der wirtschaftlichen Entwicklungs¬

geschichte unserer Stadt sehen wir , das; vor der Mitte des 14 . Jahr
Hunderts die Zunftorganisation hier keinen Raum haben konnte.
In den Zeiten , wo in anderen Städten sich allgemein die Bildung
der Zünfte vollzog , lag Oldenburg in Asche darnieder ; später , als
anderswo bereits die Zünfte ibre beste Allsgestaltung erfuhren,
begann Oldenburg erst mühsam sich von dem getroffenen Schlage

za erholen . Als es der Stadt aber gegen Mitte des 14 . Jahr-
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Hunderts gelungen wur , Handel und gewerbliches Leben in ihren

Mauern wieder wachzurufen lind in stärkerem Maße nach als früher

zur Entfaltung zu bringen , da war auch für sie der Moment ge¬
kommen ; aus dieser Zeit stammt das Bäckeramt ( 1362 ) . Daß sich

die Gründung der meisten anderen Ämter noch um einige Jahr¬

zehnte verzögerte , Schmiede 1383 , Schneider und Schuhmacher 1386,

Schlachter unbekannt , zuerst erwähnt um 1500, ' ) ist verständlich

genug , wenn man die vorliegenden Verhältnisse etwas genauer ins

Auge faßt.

Dort oben in der nordwestlichen Ecke Deutschlands , abseits

aller großen Handelsstraßen und Gcwerbezentren , mögen die Hand¬

werker zunächst jener neuen Bewegung zurückhaltender gegenüber

gestanden haben als anderswo , und das um so mehr noch , als sie

kaum selbst das Bedürfnis zu einer Organisation empfinden mochten.
Sie fanden einen kräftigen Förderer ihrer gewerblichen Interessen,

wie wir sahen , in der Person des Grafen ; er gab ihnen , was sie

wünschten , an Selbsthilfe wird da wohl kaum jemand gedacht haben.

Aber auch die Obrigkoit wird sich jeden zünftlerischen Bestrebungen

nur sehr skeptisch gegenüber gestellt und alles versucht haben , sie

von den Mauern ihrer Stadt fernzuhalten . Man hatte eben ein

zu schlechtes Vorbild . In Bremens entwickelten die Zünfte schon
um 1300 eine solche Macht und politischen Einfluß , daß es ihnen

gelang , die Geschlechter zu vertreiben und Wahlsähigkeit zum Rate

zu erlangen . 1360 vertrieben sie sogar den ganzen Rat und setzten

ein Zunstregiment ein , dem nur mit Hilfe des Oldenburger Grafen,

den der alte Rat um Hilfe gebeten hatte , ein Ende gemacht werden

konnte . Solche Zustände in so unmittelbarer Nähe werden natur¬

gemäß auch auf den Rat der Stadt Oldenburg ihren Eindruck nicht

verfehlt haben ; lind wie sehr man fürchtete , daß auch hier die

Zünfte eine zu große politische Tätigkeit entfalten möchten , beweist,

' ) Bon den erst viel später miskvminenden (Hilden der Gewandschneider , 1481,

Lchisser , 1574 und Kramer 18W wird liier abgesehen . Ihr verspätetes Auftreten

findet seine Begründung c» n Schlüsse dieses Kapitels , wv vvn der soziale » Stellung
der einzelnen Zünfte gesprochen wird.

*) B . Böhmen , Beiträge zur Geschichte des Znnstwesens (Bremer Schuster-

znnsl ) . Leipzig 1802.



Die Künste der Stadl Sldeiwurg im Mittelalter. 201

als es wirklich zur Gründung von Ämtern kam, die sofortige Ein
setzung eines städtischen Kontrollorgans , der sogenannten „Morgen¬
sprachsherren " . das waren Ratsmitglieder , die allen Versammlungen
der Zünfte beiznwohneu nnd alle Beschlüsse zu überwachen batten.
So kam cs auch , dies sei hier nur nebenbei bemerkt , dafi wir in
Oldenburg Mvrgcnsprachsherren eher (bei den Bäckern 1362 ) finden
als in Bremen , wo de» Zünften solche erst nach ihrer Niederlage
1366 , bei der Wiedereiusetznng des alten Regiments zugeordnet
wurden.

2 . Ter Ursprung des Handwerkerstandes.

War der Handwerkerstand Oldenburgs ehemals hörig , und
hat er sich allmählich von dieser Fessel befreit und zur Freiheit
durchgerunge » ? Oder war er von Anfang an frei , nnd gab es
neben diesen freien Handwerkern vielleicht auch hofrechtliche ? Das
sind Fragen , deren Beantwortung wir uns im folgenden zur Auf¬
gabe gesetzt haben . Wir gehen aus von einer Darlegung der An¬
sichten , die von den bisherigen Forschern bezüglich der rechtlichen
Verhältnisse der Bewohner des älteren Oldenburgs ganz allgemein
vertreten werden.

Die ältere Ansicht , von L. Strackerjan , G . Sello und H . Oncken
vertreteil , geht dahin , das; bis zum Anfänge des 14 . Jahrhunderts
die Bewohner Oldenburgs zu ihrem Grafen in einem Hörigkeits-
Verhältnis gestanden haben , das erst durch den Freiheitsbrief von
1345 vollkommen gelöst sei. So finden wir bei Strackerjan  im
Nachlass : Z „Der Freiheitsbrief vom 6. Januar 1345 gibt die Stadt
frei , d. h. nicht von der .Herrschaft der Grafen , sondern von der
Hörigkeit ;" und Sello,  Historische Wanderung durch die Stadt
Oldenburg : )̂ „Rechtlich standen die Bewohner Oldenburgs noch in
dein früheren Abhüngigkeitsverhältnis zum Grafen , faktisch werden
sie sich in einer Lage befunden haben , welche sich nicht viel von
der bürgerlichen Freiheit der benachbarten Städte unterschied . Ta
warfen die Grasen in richtiger Würdigung der Sachlage selbst die

0 Zur Berjügung des Grosch. .va »S u. Zciitralarchws in Sldeiwurg,
Alle Stadtverfassung.

>S. 128.
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letzten Schranken nieder , indem sic 1345 die Bürger , soweit sie

sich noch im alten Hörigkeitsnexus befanden , aus demselben ent¬

ließen , und ihnen das Bremer Stadtrecht verliehen !" endlich sieht

auch noch Oncken ein Lehnsverhältnis zwischen Graf und Be¬

wohner : ^ „ Tie Stadt Oldenburg erhielt zwar erst im Jahre 1345
vom Grafen Conrad einen Freiheitsbrief , mit dem ihre besondere

Geschichte beginnt . Eben in diesem Privileg verzichten die Grafen

ausdrücklich auf alle innerhalb der Mauern besessenen Lehne außer

Pacht und Zins , ?) während es am Schluß nnscreS Abschnittes in

dem viel früher entstandenen Lehnsregistcr noch heißt : „ sin in cgendom

des grcven , men se hebben se to lcnrcchte " . "

Demgegenüber hat in »euerer Zeit D . Kohl  in seinen For¬

schungen zur Verfassungsgeschichte der Stadt Oldenburgs ) auf Grund
einer eingehenden rechtsgeschichtliehen Untersuchung , den Nachweis

zu führen versuch : , daß , entgegen der Behauptung der älteren Forscher,

zwischen Graf und Bewohnern wohl ein Verhältnio freier,  keines¬

wegs aber hofrechtlichcr GrundstückslcihcZ bestanden habe , und daß

weiter die Stadtgemeinde aus einer Landgemeinde hervorgegangen

sei. Demnach würde also die Entstehung Oldenburgs als Muster

bild der von G . v . Below ausgestellten Landgcmcindetheorie au

znsehcn sein , deren Charakteristikum ist , daß es neben der Stadt-

gemeiude eine Hofgcmcindc , neben sreien Handwerkern hörige gibt:
indem zwar die Stadtherre » die Befreiung der Hörigen fremder

Herren , welche in die Stadtgemeinde eingewandert waren , nicht aber
die ihrer eigenen begünstigten.

' » Die älteste» VchnSregister der Grasen von Htdenbnrg und lsldenbnrg
Brnchhansen , Oldenburg 1803 , Z . 36.

' ) Hier bei Hucken Fußnote : Halein I, Ni!». „Bvrtnier vvriie wi aller
lemvare» binnen der muren to HIdenburg ."

' > lll . Artikel : 3 »r Entstehungsgeschichte der Ltadt HIdenburg und ibrer
Bcrsassung . bei G - Ltaliing , L Idenburg , 1803.

') Entscheidend ist bin' die Bedeutung de-:- Wörtchens ,,lemvare " (vergl.
Note 2), das von den vorgenannten Forschern gleichbedeutend mit ,,t !ehen" ans
gefaßt wurde , dein aber jiohl auf Grund seiner Untersuchung die Bedeutung
,,winkop, vorhure , laudcminni " beitegt.

' ) 3 >»r Enlstebnng der deutschen Ltadtversassilng , Historische Teilschritt
Bd . 58/8.
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Dic zurrst dargelegte Ansicht spricht für die Hörigkeit der
Bewohner und damit auch der Handwerker Oldenburgs vor 1345,
die zweite dagegen für den vollkommen freien Ursprung der Hand
werter im Stadtgebiet und die Hörigkeit der Handwerker im gräf¬
lichen Bezirk . (Auf das Nebeneinander -Bestehen eines städtischen
und eines gräflichen Gebiets in Oldenburg wurde bereits früher
hingewiescn .) Wie stellt sich hierzu nun unser Urknndenmatcrial?
Versuchen wir , lediglich auf dieses gestützt, zu einer Beantwortung
der oben gestellten Fragen zu gelangen.

Zunächst die Urkunden der städtischen Handwerker . Sie bieten
uns auch nicht die geringste Andeutung , von der wir auf eine
ehemalige Hörigkeit des Handwerkerstandes schließen könnten . Der
Graf resp . Rat hat nicht das Recht , einen Meister frei , d . h . befreit
non jeglichen Eintrittsgaben , ins Werk zu setzen. Von keinen Diensten
und Abgaben — gewiß dem allgemeinsten Merkmal ehemaliger

Hörigkeit — melden uns die Urkunden . Wir brauchen keine
Zweifel zu hegen : Die Handwerker der Stadt waren frei von
Anfang an . -)

Wie aber war es im gräflichen Bezirk ? — Von den aller¬

frühesten Zeiten haben wir bereits berichtet . Es werden sich im
gräflichen Hcrrenhof im 11 . und 12 . Jahrhundert zweifellos hörige
Handwerker befunden haben . Später , im Laufe des 15 . Jahr
Hunderts , machte eine stark vergrößerte Hofhaltung und damit Hand
j„ Hand gehend eine Vermehrung der gräflichen Lehnsleute und
Ministerialen ritterlichen Standes , eine Ausbannng des gräflichen
Gebiets in östlicher Richtung , des Inneren , Mittleren und Äußeren
Dammes notwendig . Sehen wir lins die Bewohner dieser Dämme
und der sich voni Inneren Damm abzweigcnden Mühlcnstraße an:
es sind Hörige der Grafen.

0 Zu nnlerscheiden von diesen, regelmäßig IN beslinnnlen Perioden wieder
enlrichtcnden Abgaben (cs sind in diese Fonn nmgcwandeüe Dienstleistungen)

g „d die Abgaben eines Teiles der Ztras - und Bnßgefälle sowie der Eintritts¬
gelder , die ancl, dic freien Ziinsle an die Dbrigkeit zu entrichten hatten : bergt,
über diese Kap . II , S . 224 s.

' ) Daß es solche gegeben hat , sucht auch Gsrvrer , Polksrechtr Bd . II,
I8 «>s. u. 194 f., nachzmveisen.
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Wie fast überall , so wird auch hier die Entwicklung gewesen

sein . Ter Graf brauchte nicht mehr ihre ganze Arbeit und gestattete

ihnen oder einigen von ihnen , das Handwerk öffentlich gegen Lohn

zu treiben . Sie durften außerhalb der Burg an den Dämmen und

der Mühlcustraße , wo er ihnen Hufen als Amtslehcn zuteilte,

wohnen . Es schmeichelte seiner Eitelkeit , wenn seine Leute so fleißig

und geschickt waren , daß sie sich einen Verdienst verschaffen konnten,
der ihnen Gelegenheit gab , sich zu einem mehr oder weniger großen

Wohlstand aufznschwingen . Nachteil erwuchs hieraus dem Grafen

ja in keiner Weise , der Hörige blieb ihm nach wie vor dienstpflichtig.

Das Handwerk selbst H war frei , soweit es sich in den engen

Grenzen ihres Distrikts ?) eben bewegen konnte . Aber diese Freiheit
schien den ansässigen .Handwerkern unerträglich . Das nahe Beispiel

der Stadt mit ihren schon ziemlich zahlreichen , mit ausschließlichen

Arbeitsrechten ansgestalteten Innungen mochte zu verführerisch sein.

Die Handwerker ans den Dämmen erstrebten auch für sich eine
Innung und erlangten sie , nicht eine Innung für jedes Gewerk,

dazu waren die Gewerke zu schwach , sondern eine einzige Innung

für alle Handwerker.

Eine Urkunde von 1516 , vergl . Nr . 5 im Urkundenteil , zeigt

uns die Gründung dieses Amtes . Graf Johann IV . (ff 1526)

errichtete in seinem Gebiet eine Brüderschaft „der hilligcn vyfs Wunden " ,
deren Mitglieder , kraft der vom päpstlichen Legaten erteilten Voll-

macht , alle Jahre denselben großen Ablaß erwerben konnten , der in

den Kirchen zu Rom mit den Stacien zu verdienen war , solange

sie lebten . Die Brüderschaft erhielt etwa denselben Zuschnitt , wie

andere geistliche Brüderschaften jener Zeit . Ter Graf ernannte

Borsteher , die für Ordnung sorgten ; die Aufnahme geschah nicht

ohne Zustimmung der Grafen ; jeder Ausgenommen «?, es gab Brüder

und Schwestern , hatte 6 Bremer Groten zur Kasse zu zahlen und

erhielt ein Abzeichen ; zweimal im Jahre hatte jedes Mitglied dem

' ) Berat , hierzu : Strackerjans Aachtasr, Innungen aus den Dämmen.
Verfg . d. Gws ;h- Haus - u . Zentralarchivs.

Die Arbeilsrechte dieser Handwerker erstreckten sich nur jo weit, als
das grästiche Gebiet reichte, denn in der Ztndl hatte » die Ämter das Privileg:
vergl . Nap . II , 2 . 229.
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Leichenbegängnis eines in der Bruderschaft Verstorbenen bcizuwvhncn
und bei der Seelenmesse eilt Opfer zu geben usw . Es gehörten
der Brüderschaft auch alle Mitglieder des gräflichen Hauses an.

„Item is ock bewillet undc gegeven der broderschnp sodane

Privilegien van unsen gnädigen Herrn , dat nyn hantivcrckesmann , de
cn handlvcrck bruket , dar de borger in der statt van holden cn cunpt,

schall drucken up den Damme syn handwerck , he en geve ersten der

gemenen selschnp cne tonne bremcr beers nndc en punt wasscs,"
so lautet die Urkunde weiter . Wahrscheinlich ist noch im selben
Jahre 1516 dieses Privileg nachgefügt . Sei es nun , das ; hierdurch

„der Übergang zur Innung eingeleitet wurde, " wie Strackerjan
meint, ' ) oder daß es zur Bildung einer Handwerkerinnung inner¬

halb der Brüderschaft  kam , so also , daß jedes Mitglied der
.Handwerksinnung zugleich auch Mitglied der Brüderschaft , jedes

Mitglied der Brüderschaft aber — cs wird darunter auch Nicht

Handwerker gegeben haben — keineswegs zugleich auch Hand-
wcrkerinnungsmitglied war , wie uns scheinen will , der Grundstein

eines Handwerkeramtes jedenfalls war gelegt , und daß die Mitglieder
am weiteren Ausbau der Innung selbst eifrig tätig waren , beweist

der zweite Teil der genannten Urkunde sllrk . Nr . 6 ) , eine mit gräf¬

licher Genehmigung getroffene Beliebung wahrscheinlich aus der Zeit
Antons 1. M 1573 ). Zwei mit Einverständnis des Grafen selbst

gekorene Werkmeister und zwei Schaffer wurden dem Amte vor¬
gesetzt ; sie sollten darauf sehen , daß allen Meistern „ gleich und
recht " geschehe , und mußten nötigenfalls Versammlungen des Amtes
einbernfen . Vorschriften über gesellige Zusammenkünfte , über Arbeit,

über Erwerb und Verlust des Amtes folgen , und am Schluß heißt

es , daß „des ampts durstender alsc werckmesters , schaffers des

amptes (scholen ) mechtig syn , enen in dat ampt tho nemen , so ferne

he from is unde gerecht doit, " ein deutliches Zeichen der mehr und
mehr erstarkenden Selbständigkeit dieses hofrechtlichen Amtes.

Zweimal noch , zuletzt im Jahre 1577 , wurden ähnliche Be¬

stimmungen dem Stiftungsbriefe nachgetragen , die deutlicher noch
als jene ersten Beliebungen in ihrer Form und ihrem Wortlaut von

>) Nachlaß , Jmniuqnl auf den Dämmen . Z. Bersg . d. Grofch. Hnns-
„ Zerttralarchivs.
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dem Erfolg der Selbstüiidigkeitübestrebuiigeii dieses Handwerksamtes
spreche » . Und nun nach all diesem , sind wir erstaunt zu Horen ? )

daß „ die bei den Dammeistcrn in der Lehre gewesenen Jungen und

Gesellen überall in de » Städten außerhalb des Landes voll passieret

und auch , wenn sie sich irgendwo häuslich niedcrlassen wollten , in

Reichs - , See und anderen Städte » , ans Vorzeigung ihrer erteilten
Lehrbriefe , in den Ämtern vhnweigerlich ans - und angenommen und

für ehrliche , redliche Meister jederzeit geachtet und gehalten wurden ? " —

Aber dennoch : „ Die Unfreiheit solcher Hörigen " , sagt Arnold ?)

treffend , „ war so unvollkommen wie ihre Freiheit " . Freilich läßt
das Nrknndenmaterial unserer Periode kaum , oder doch nur sehr

unzulänglich einen Schluß auf die Unfreiheit der Amtsmitglieder

zu . Aber im 17 . Jahrhundert fließen darüber die Quellen reich¬
licher . Wir müssen einmal aus den engen Rahmen unserer Periode

heranstrcte » und die Urkunden dieser späteren Zeit heranziehen . ?

„Jmmassen wir anS hoher landeSobrigkcitlichcr macht und

rechter Wissenschaft , auch rechts - und gewvhnheitswegen , mehrbesagte

ihre bis dato ersessene amptsprivilegia  in der besten und

beständigsten form. ..  eonsirmiren , authorisiren und bestätigen . . ." ,
„ersessen"  nennt Anton Günther 1659 Z die Privilegien , nachdem

er bereits vorher gesagt , daß diese vom Grafen Johann verliehen,

nach und nach verbessert und dergestalt in Observanz gekommen
seien , daß . wie wir schon wissen , nicht allein fremde Städte die

Lehre bei Dammhandwerkcrn anerkannten , sondern solche Gesellen

auch in ihre Zünfte aufnahmen und sie als ehrlich und redlich stets
anerkannten . Besonders aus diesen Worten des Grafen läßt sich

deutlich die bereits weit vorgeschrittene Selbständigkeit , nicht minder

aber auch ihr Abhäigigkeitsverhältnis erkennen . 1637 versuchten

Vergl . Urkunde vom 20 . Febr . 1659 , Bestätigung des Tamninmtes
durch Anton Günther . Großh . HauS u . Jcntralarchiv , Dokumente der Grns
schast Oldenburg , Stadt Oldenburg.

h Das Auskommen des Handwerkerstandes im Mittelalter , Basel 1861.
ch Abgedruckt im Urkunden -Teil sind sic jedoch nicht ; Bemerkungen aber

weisen darauf hin , wo sie zu finden resst, abgedruckt find.
st Urkunden vom 20 . Februar 1659 , Groh . Haus - und Zentralarchiv,

Tot . der Grassch . O ., - 1. O.
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die gräflichen Beamten eine Vereinigung der Schneider ihres Bezirts
mit dem städtischen Schneideramtc herbeiziiführeu . si Gegen 5 Reichs
taler Ansnahmcgebi 'chr, eine jährliche Rente van 1 Reichstaler an
die Armen und 2 Tonnen Bier von jedem Meister , erklärt sich das
Stadtamt bereit sie nnfzunehmen . Ganz zu schweigen nnn von
den erschwerten Aufnahmebedingungen — sonst war beim Eintritt
1/4 Gulden , ein Schmaus zu drei Gerichten , Butter , Käse und eine
Tonne Bremer Bier zu entrichten — geht schon ans der Tatsache,
daß ca . 30  Jahre später die Schneider nicht mehr im städtischen
Amt waren , zur Genüge hervor , das; die Ämter der Stadt Olden¬
burg in den gräflichen Handwerkern , trotz all ihrer ausgedehnten

Privilegien , noch die Unfreien sahen . Deutlich auch bestätigen die
Akten des Eancellarius vom 23 . Juli , 3 . August , b . September
und 3 . Oktober des Jahres 1681, 1̂ über die an die 4 gräflichen
;das eine große Damm - und Mnhlcnstraßenamt hatte sich kurz
vorher geteilt ) und besonders an die städtischen Ämter der Schneider,
Schuster , Bäcker und Schmiede gerichtete mündliche Aufforderung , sich

zu vereinigen , ff das; nur durch strengstes Vorgehen , unter Androhung
der völligen Auflösung die Stadtmeister zu bewegen gewesen sind,
die Mühleustraßcr und Damnileute als gleichberechtigt anzuerkennen
,„ ,d in ihre Ämter aufzunehmcn . Konkurrenzfurcht und der bedingte
freie  Eintritt , d. h. ohne Gebühreuentrichtnug , wird allein kaum
der Grund zu einer solchen Widersetzlichkeit gewesen sein , vielmehr
wird man auch hier die wahre Ursache in der ängstlichen Sorgfalt

zu suchen haben , mit der die Meister ihr Amt von allen unfreien

und unlauteren Elementen reiuzuhalten bestrebt waren.

h Vergl . Urkunde vom 17 . November 1637 , Großh . Hans - und Zentral-
nrchw , Dok . d . Grassch . O ., St . O.

'-) Bergt . 0 . 0 . 0 . S . 193.

0 Anton Günther , der letzte oldmburgische Graf , starb 1667 ; Oldenburg
fiel an Dänemark . Ter dänische König publizierte am 10 . März 1681 ein
Mandat , nach dem die Mühlenstrasten - und die Dammämter aufgehoben und ihre
Mitglieder den städtischen Ämtern cinverleibt werden sollten , da die Ämter der
Zladt durch die Verheerungen , die ein großer Brand 1676 ungerichtet hatte,
außerordentlich geschwächt waren . Eine einmalige Bekanntmachung dieses Mandats
vermochte die Vereinigung noch nicht herbeizuführen , cS bcdmste dazu noch einer
zweiten besonderen Aufforderung , von der' eben hier die Rede ist.
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Endlich finden wir auch das untrüglichste Zeichen der Hörig
keit, die Pflicht zur Leistung von Diensten für den Grafen , im
Jahre 1637 urkundlich erwähnt . Es Hecht in der bereits früher
genannten Urkunde über die Vereinigung des Stadtschneideramtcs
und der Damim und Mühlenstraßenschneider : „Als aber dem hoch
geborenen grafen und Hern, Hern Anthon Günther , grafe zu Olden
borch »nd Delmenhorst , Hern zu Jehvcr und Kniphausen ?c., nnserm
allerseits gnädigen grafen und Hern w , die in der Mühlenstraße
und Dambgesessen mit besonderen Herkommen diensten
gewcrtig fein mußten , da dan sich begeben wurde , das; einiger
von den ineistem feine Dienste in gcrsohn leisten wurde oder mußte,
derselbe soll es so weit von dem erscheinen zu den ambtsgescheftcn,
wie ohne verabrehdung auch zumahl billigh , für entschuldigt gehalten,
sonst außbleibcnß wegen nicht bestraffct werden "

Das Ergebnis also unserer Untersuchung : die Handwerker des
gräflichen Gebiets waren unfrei , trotz weitgehendster Privilegien.

Wie nun verhalten sich die von uns gefundenen Resultate zu
den zwei Ansichten der genannten Forscher ? Hier durch die
Untersuchung eines bestimmten aber wichtigen Teiles
der Bevölkerung gefunden : die Handwerker des städtischen Ge¬
biets frei von Anfang an , des gräflichen Bezirks dagegen hörig,
dort bei Kohl dasselbe Ergebnis , aber gegründet ans rechts
geschichtliche Erwägungen . Bedeutet nun das Endresultat unserer
Untersuchung eine Festigung der Kohl 'schen Ansicht , so verleiht um¬
gekehrt die nunmehr gerechtfertigte Heranziehung der letzteren zur
Lösung der eingangs gestellten Fragen unserer Antwort mehr
Sicherheit ; und bestimmter , als das lediglich aus unserem Urkunden¬
material festzustellen gewesen wäre , können wir jetzt sagen : Tie
Handwerker der Stadt waren frei von Anfang an , sei es,
daß sich altangesessene freie Bauern zum Handwerk  ver¬
standen , sei es , daß Fremde ei nw a nd er t en , sich im
städtischen Gebiet niederließen , evcntl . dadurch
die Freiheit erlangten und das Handwerk ausübten ; aus
den Dämmen und in der Mühlenstraße dagegen waren
die Handwerker hörig , noch über das Mittelalter hinaus
bis weit in die Neuzeit  hinein.
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3 . Die soziale Stellung der Zünfte.

Was nun die gesellschaftliche Stellung der Zünfte in Olden

bürg anlangt , so gehörten zu den vornehmsten die Wandschneider

gesellschaft , die Schiffergilde und das Krameramt ; an diese dann

schlossen sich die anderen Ämter der Bäcker , Schmiede , Schneider,
Schuhmacher und Schlachter an.

Überall , wo es wie in Oldenburg keine Kanfmamrsgilden

gab , da war die Zunft der Gewandschneider , die diesen Namen
führten , weil sie fast ausschließlich Handel mit selbst ausgeschnittenen
Tüchern betrieben , in der Regel die angesehenste . Schon im Namen

„Gesellschaft " drückt der Rat die höhere soziale Stellung dieser
Gilde ans ; deutlicher aber noch bekundet die Überlassung der Dis-

ziplinargesetzgebung an die Gesellschaft , die Bestimmung , daß kein
Wandschneider dieser Gilde einem anderen Amte angchören darf,
die Erlassung des Moralitütsnachweises für neu Eintretende und

endlich die Abfassung der ganzen Urkunde überhaupt , jene Vor¬

nehmheit . Nachdem die Gewandschneidergesellschaft ihre Bedeutung
verloren hatte,U nahmen in Oldenburg , wie auch in einigen anderen

Seestädten , die Schiffergilde und daneben die Kramergilde , zu der
bei uns alle Kaufleute gehörten , die mit Seidenzeugen und Laken,

mit kurzen Waren und Gewürz handelten , die erste Stelle ein.

Wir sehen das schon daran , daß von ihnen die meisten Mitglieder

zugleich auch Mitglieder des Rates der Stadt Oldenburg waren.
Es sagt uns der Eingang der gräflichen Konfirmation des Kramer¬

amtes vom 6 . März 1609 ( Urk . Nr . 8 ) : „ Wir Anthon Günther,

graf zu Oldenburg und Delmenhorst , Herr zu Jehver und Kniep-

hauscn etc ., uhrkunden und bezeugen hiemit vor jedermänniglichen:
Nachdem etliche respective rahts - verwandtc und bürger

unser stadt Oldenburg  uns unterthänig angelanget und ersuchet,
wir ihnen ein stets währendes ambt und gilde zu haben und zu

halten , in gnaden nachgeben und erlauben. wollen " ; und
die Satzungen der Schiffergilde vom 2 . Febr . 1574 (Urk . Nr . 9 ) :

' ) Die Gewandschneidergesellschaft muß nach nicht allzulanger Zeit wieder

eingegangen sein, da die Kramer nach Z 8 ihrer Statuten von 1609 Zlrk . Nr . 8>
auch mit Gewand handelten : in der Konfirmation vom 20 Scpl . 1712 ^0 . 0.
0 . VI , Nr . 8I l heißen sie „ Laken - und Seidcnkramer " . Vergl . weiter unlen.

Jahrb , f . Oldcnb Gcsch. XVIII . 14
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„Diese wilkor und belevinge ist also belevt in jegenwardicheit der
erbar » und vornehmen radesherrn , welche auch sind
reiders in unsen schepcn gewesen . "

Doch eins muß uns auffallen , wenn wir diese vornehmen
Gilden mit denen anderer Städte vergleichen : wir meinen ihr so
verspätetes Aufkommen . Überall fast gehörten die Handelsgilden
zu den ältesten Zünften , bei uns dagegen fallen ihre ersten Anfänge
(Gewandschneider 1451 ) in die Mitte des 15 . Jahrhunderts . Zu
einer wirklichen Entfaltung kam es sogar erst in der zweiten Hälfte
des 16 . Jahrhunderts (Schiffergilde 1574 , Krameramt 1599 ).

Der Grund dafür liegt wohl vor allem darin , daß Oldenburg
nie , besonders nicht während des Mittelalters , eine eigentliche
Handelsstadt war . Immerhin scheint ihre Beteiligung am Seehandel
wohl stets bei weitem größer gewesen zu sein als am Landhandel.
Hier beschränkte sie sich in der früheren Zeit mehr oder weniger
auf den Austausch der gewerblichen Produkte ihrer Bürger gegen
die ländlichen Erzeugnisse der umwohnenden Bauern . Der wirkliche
Landhandel war in den Händen zu großer Rivalen , Bremen , Osna¬
brück und Münster . Wurden auch Bersuche gemacht , Oldenburg
einen Einfluß zu sichern , wie um die Mitte des 13 . Jahrhunderts,
so waren doch dauernde Erfolge nicht zu erzielen . Dazu kam
weiter , daß den Handel , der überhaupt von Oldenburg betrieben
wurde , größtenteils , wenn nicht gar ganz , Juden an sich rissen,
die damit gleichfalls der Bildung eines christlichen Handelsstandes
entgegen arbeiteten . Wir erfahren dies aus einem Beschlüsse des
Rats mit den „ Weisesten unserer Stadt " aus dem Jahre 1334,
nach dem in Zukunft den Juden keine Schutzbriefe mehr gewährt
werden sollten , und aus dem Freibrief von 1345 , der den Juden
den Warenhandel verbietet und ihnen nur das Geldgeschäft weiterhin
überläßt . Daß aber auch in dieser Zeit der Handel nicht einmal,
wenigstens nur sehr unzulänglich , die eigenen Bedürfnisse der Stadt
zu befriedigen vermochte , geht deutlich aus der Versicherung der
Grafen 1345 hervor , „ sie wollten die Hunte und alle Wege der
Kaufleute , die nach der Stadt führten , sichern helfen . " Dann hören
wir ein volles Jahrhundert nichts von einem Handelsverkehr — selbst
Strackerjan , der fleißige Sammler , hat keine Notizen über jene
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Zeit hinterlassen — , bis wir gegen Mitte des 15 . Jahrhunderts
mit einem Male die Gewandschncider - Gesellschaft vor uns sehen.
Ans einer Bemerkung ihres Briefes geht hervor , daß dann und
wann Burger , anch wenn sie nicht in der genannten Gesellschaft
waren , Laken von auswärts mitdrachten . Mehr aber verraten uns
die Urkunden auch ans dieser Zeit nicht . Erst in der zweiten
Hälfte des 16 . Jahrhunderts scheint sich ein etwas regerer Handels¬
verkehr entfaltet zu haben , so das; es endlich zu der Gründung
eines Kraineramtes kam.

Tie Möglichkeit , sich am Seehandel ' ) zu beteiligen , wurde
Oldenburg erst in den ersten Jahrzehnten des 14 . Jahrhunderts,
als die Nüstringer die Hunteinündnng freigaben . Doch kaum wird
sich bereits sogleich ein Sechandel in nennenswertem Umfange ent¬
wickelt haben , wenn auch die Stadt Oldenburg schon jetzt von
Bremen das hansische „Schiprccht " übernahm . Denn was man
von überseeischen Waren brauchte , und wohl auch mehr , brachten
die von Graf Konrad gehegten Bitalienbrüder reichlich und billig
jus Haus , deren berüchtigter Führer Godeke Michels in der Stadt
Oldenburg seinen Unterschlupf hatte . Ebenso ivar es nachmals mit
den ntliggers , zerovers , oder wo men de nomen wil . Graf Gerds,
die aus der Stadt Oldenburg sich rekrutierten und denen ihres

Patrons Burg an der Jade ein bequemes Malepartus wurde.
Immerhin aber hören wir bereits im 15 . Jahrhundert von einem
vereinzelten Schiffsverkehr mit Salz , Korn u . a . zwischen Hamburg,
Schweden und Dithmarschen.

Ein Berkehr von einiger Bedeutung dagegen , auch mit den
Niederlanden , wie uns die Handelsverträge mit Groningen (1491)
u „ d Holland , Seeland , Westfricsland ( 1507 ) zeigen , und mit den
Ostsceländern , zu denen neue Beziehungen gefunden wurden , hat
sich erst im 16 . Jahrhundert entwickelt , der dann auch schließlich
den 28 Oldenburger Schiffern den Anlaß zur Gründung der Schiffer

gsidc am 2 . Februar 1574 gab.

0 Noch Sellv , Oldenburgs Seeschiffahrt . Leipzig 1906.

14*
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Zweites Kapitel.

Das Grundwesen der Zünfte und ihre Abhängigkeit
vo» der Obrigkeit.

Wir haben im vorstehenden , neben ihrem Alter und Ursprung,
die einzelnen Zünfte unserer Stadt besonders in ihrer Stellung

innerhalb des städtischen Gemeinwesens kennen gelernt . In diesem

Kapitel nnn wollen wir die Hauptgrundzüge ihres Wesens ent¬
rollen , und die aus ihnen sich ergebende Abhängigkeit von ihrer

Obrigkeit untersuchen . In den einleitenden abstrakten Darlegungen

des Wesens der freien Zünfte folgen wir O . Gierke . st
Ihrem Grund wesen  nach waren die Zünfte frei gewollte

Bereinigungen der durch die Geineinschaft des Berufs einander nahe¬
stehenden Gewerbetreibenden . st Sah die Zunft allerdings das in der

Regel gleichartige Gewerbe ihrer Mitglieder als den Hauptgegeu

stand ihrer Fürsorge an , so war ihr Interesse doch keineswegs

lediglich hierauf , sondern auf das ganze Leben und Familie ihres

Mitgliedes gerichtet . Wie heute nur Familie und Staat , so er

griffen die Zünfte den ganzen Menschen.
Doch noch ein zweites Moment wirkte bei der Bildung der

Zünfte mit . Jedes Gewerbe und jedes Handwerk nämlich war im

System der LehnS und Hofvcrfassung ein Dienst,  welcher einem
Herrn geleistet wurde , die Erfüllung dieses Dienstes nebst den da¬
mit verbundenen Vorteilen ein herrschaftliches Amt.  Diese

Idee wurde mit der Befreiung des Handwerkerstandes nicht auf¬

gegeben , sondern erhielt nur eine veränderte Anwendung . Der

Handwerker , welcher arbeitete , diente jetzt nicht mehr einem Herrn,

sondern seinen Mitbürgern , oder vielmehr ihrer organisierten Ge¬

samtheit , dem Gemeinwesen . Die Ausübung eines bestimmten

Handwerks war daher jetzt ein öffentliches  oder städtisches

st Das deutsche Genossenschaftsrechl . Bd . t . Berlin 1868 . Vgl . jedoch

weiter auch die dort ( Z . 358 ) angegebene Literatur , sowie die jüngeren Schriften
vor allem von Arnold , Bär , v . Below , Ebcrstadt , Golhcin , Hegel , v . Jnama

Sternegg , Keutgen , v . Schmoller , Slieda und Stahl.

st Hier sehen wir den Unterschied zwischen den freien Mafien der Sladt

und dem hvfrechtlichen Amle des Dammes ; bei letzteren war nicht der freie

Wille der Genossen , sondern der des Herrn zur Gründung massgebend gewesen.
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Amt anstatt eines herrschaftlichen geworden , aber sie blieb eben
ein Amt . Jedes Amt beruht auf Übertragung seitens des Amts

Herrn . Das Handwerk mußte also von der Stadt erteilt sein , um
ausgcübt zu werden . Ob nun die Sradtbehörde allein in dieser

Beziehung die Stadt zu vertreten , ob wie häufig der Stadthcrr die

Handwerksämtcr zu vergeben hatte : so viel hielt man unter allen
Umständen fest , daß Recht und Pflicht eines Handwerks ein ver¬

liehenes Amt seien . Die Zünfte , wollte » sic das Handwerk aus
üben , mußten sich mithin das Amt erteilen lassen , ff und man be

zeichnete sie daher oft selbst , wie auch bei uns , mit den Namen
„ampt oder ammct , hantwcrk und gewerk " . Ganz allgemein be
trachtete man daher das einzelne Handwerksamt mit den ans deni
Betriebe desselben folgenden Einkünften als Gesamtrecht der Ge¬

nossenschaft , welches ihr zu abgeleitetem und als eine Art Amts-

lchn vorgestelltem Rechte zustand . Daraus folgen eine ganze Reihe
von Konsequenzen , die aus dem Einungsprinzip allein nicht her¬

vorgegangen wären.
Was zunächst die Entstehung einer Zunft  angeht , so

hielt man daran fest , daß die frei gewollte Einigung der Genossen

zur Hervorbringung des Genossenvcrbandes ausreiche . Denn Freiheit
und Einungsrecht fielen nach germanischen Begriffen von jeher

zusammen . Damit aber die Einung nicht blos ein beliebiger Verein,
sondern eine Zunft mit den nach der städtischen Verfassung einer

solchen zukommenden gewerblichen und politischen Befugnissen sei,
mußte die Genehmigung der städtischen Gewerbeobrigkeit hinzu-
komnren.

Wer aber diese Zunftobrigkeit vorstelltc , war in den einzelnen

Städten verschieden , und je nach den obwaltenden Umständen ge¬

regelt . In den freien Reichsstädten war es naturgemäß der Rat,
in den königlichen und erzbischöflichen Städten der königliche Beamte

bezw - der Erzbischof , der die Zünfte einsetzte ; doch ebenso häufig

h Sehr zutreffend sagt auch Gierte an dieser Slcue : Man darf » illn

glauben , daß überall , wo die „ Jmimig , Zunft " ?e. verliehen wird , damit das
„Einungsrecht " gemeint , folglich der Grundsatz aufgestellt sei , daß eine Genossen

schaft z« ' drein Bestände staatlicher Konzession bedürfe . Vielmehr ist in der
Regel nur das Junnngsamt , das Recht des Gewerbebetriebes , gemeint.
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sah man auch in diesen beiden Städten, vor allem in den ersten
Jahrhunderten der deutschen Zunftbewegung, den Rat jene Funktion
ausüben. Weit seltener jedoch scheint die Selbstverwaltung der
kleineren gräflichen Landstädte derart ausgebildct zu sein, daß ihnen
selbst die Obrigkeit in Ziinstangelegenheiten zustand. Wir erinnern
hier nur an Wernigerode, wo nachK. Meisters lediglich der Graf
alle Zünfte privilegierte. Ein Beispiel stark ausgeprägter Autonomie
aber bildete, wie schon in der Einleitung hervorgehoben wurde,
Oldenburg. Die Amtsbriefe der Bäcker, Schmiede, Schneider,
Schuhmacher und Gcwandschneider beginnen sämtlich: „Wh radt
manne der stad van Oldenborch enkenuet unde bctuget apcnbar."
Die Ursache dieser Selbständigkeit wird aus den Einfluß bremischer
Verhältnisse zurückzuführen sein, die sich bei uns immer mehr
geltend machten, und endlich, als gar der Stadt vom Grafen im
Freiheitsbrief von 1345 das Stadtrecht von Bremen verliehen
wurde, hier die Ausbildung der städtischen Verwaltungsorgane ent
schieden richtunggebend beeinflussend dem Rate eine bedeutende
Amtsgewalt zuführte.

Als aber gegen Ausgang des Mittelalters im ganzen übrigen
Deutschland das Bestreben der Territorialsürsten nach Ausbreitung
ihrer Macht einsetzte, da versuchte auch der oldenburgische Graf
seiner Stadt ein Recht nach dem andern zu entziehen. Die eben
erst, vermutlich im Anfänge der 70er Jahre, vom Rat vorgenommene
Privilegierung eines Krameramtes bietet ihm günstige Gelegenheit,
die Zunftobrigkeit zu erwerben. Er bestreitet die Gültigkeit des
neuen Krameramtes und macht für sich das Recht der Mitwirkung
in allen Zunftangelegenheitcn geltend. Extrakteaus  den Proto
kollen der Stadt Oldenburgs) lassen den Verlauf der Bestrebungen
des Grafen verfolgen; sie mögen in Kürze hier angeführt sein.

0 Tie äüeslen gewerblichen Verbände der Stadt Wernigerode von ihrer
Entstehung bis zur Gegenwart . Conrads Sammlung nat . u . stat . Abhdlg.
Bd . 6 , Heft 2.

' ) Grohh . Haus - und Zenlralarchiv , Manuskripte Oldenburg , spez. Stadt
Oldmburg.

' ) Die ausführlicheren Protokolle selbst lind diese Angelegenheit betreffende
Korrespondenz finde» sich das. O. L. A. Tit . XXXIII 6 , Nr . I u. 6.
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„H.nno 1575 . 17 . janunr -ii. OonsNiarus : - - understebc
sich die ämbter zu bestellen, als; ernmcr. goltschmiede, brauweren-
ordnnng zu machen.

4 . msrtii . Dem rhat vorgehalten , daß S . G . nicht weinig
vesrembdet. daß derselbe seither die Huldigung alle ncwening ange
fangen, um mit dem newen geböte und andern so ihnen nf vorbit
verziehen, und nnn noch ferner thäten.

1. - 2. — — 3. In bestellung der ambter solle S . G.
nicht vorbei gangen sein . Dan es zu derv schimpf gereiche , gelte
nicht , daß solches für 200 fahren geschehen , den cs damals mit
Vergünstigung geschehen sein möge.

8onatu8 . 1 . Der rhat habe alle gebot und verbot gehabt:
nian S . G . waß Mündigen oder dem rhat an melden laßen , deine

sein sie alle zeit Nachkommen . 2 . — — - 3 . Die ämbter sein
nicht zu S . G . Verkleinerung, sondern zu nutze der stadt angcordnet.

6ano6llariu8 : 1. - 2. Wegen der ambter seie nicht
die quacstio, was sie nutzen, sondern ob ihnen geburc solche S . G.
„nersucht anzu ordnen.

8onatu8 : und die ambter seien nach alter gewonheit gesetzet.
6. aprilis . S . G . seie bedencklich mit ihnen in mißverstände

zu leben. Wollen von allen pnncten mit ihnen reden laßen , auß
dem grund zu kommen. 1. — — — 2 . Daß cramer ambt , weil
A . G . darin nicht gehelet, solle abgeschafset sein.

8onatu8 : Sagen , seien wichtige puncte gegen ihre privilegia,
u-olten lieber nicht geboren sein, als daß sie bei ihnen sollen fallen.

7. mal . 1. — — — 2. S . G . gestehe ihnen die besetzung
der ambter nicht.

1576 , 4. santtiil 'ii. Oanoell : Sollten das cramer ambt
abschaffen.

8onatn8 : Wollten mittel darzu treffen , dan die cramer ver
Hefen sich doch.

12 . janrmrü . l8onrrtu8 .) 1. — — 2. Bitten bestettigung
des cramer ambts.

Nach etlichen Tagen haben S . Ä . — — — und befehlen
dem rhat , becker rollen , item den cramern rollen machen, dieselbe
zu besichtigen übergeben und darauf seine g. crclernng erwarten.
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8snstus : Nein soches mit dank an nnd erbot sich zu fleißiger
Pflicht . "

Damit hatte sich der Graf das Recht zur Mitwirkung bei

Einsetzung neuer Ämter erwirkt . Die endgültige Festlegung dieses

neuen Rechts und die Publikation erfolgte dann i» den Ordinant
punckte » clo ^ .nno 1592 : Z

„Zum siebenzehuten sollen die neuen ambter , so ohne des
landeshcrrn vorwiß , decret , bestatiguug undt vermeintlich privilegirt,

iviederumb abgcschafft , undt hinfurtcr keine neue ambter , sie habe»
»amen wie sie wollen , ohne S . Gnaden erlaubung in keinem Wege

eingefüret , vergünstiget oder zugelaßen werden . "

Und der Text des Entwurfs des Kramerprivilegiums vom
1. Januar 1599 zeigt uns deutlich die Mitwirkung des Grafen:

„Wir Johann , grave zu Oldenburgh und Delmenhorst , Herr
zu Jhever und Kniphausen , wir inngleichen burgermeister und rhat
der stadt Oldenburgh thuen kundt und bekennen . "

Waren die Grafen nun einmal soweit gekommen , Anteil am

Privilegiumsrecht zu haben , so war es ihnen ein leichtes , in den
ausschließlichen Besitz dieses Rechtes zu gelangen ; und die späteren
Urkunden des Kramer - 1609 , Glaser - 1618 , Faßbinder - 1647 , Bar¬

bier - 1661 , 1669 , Leinweber - 1665 , 1666 , 1699 , Drechsler - 1667

und Bäckeramtes 1669 beweisen uns nur zu deutlich , wie sehr die

Stadt ihre einstige Autonomie in Znnftsachen zu Gunsten des

Grasen hatte ausgeben müssen.

So vollzog sich bei uns der Wechsel in der Zunftobrigkeit,
und so erfolgte zu den verschiedenen Zeiten die Einsetzung der Ämter.
Aber noch zwei Abweichungen von diesem regelrechten Verlauf finden
wir in der Barbier - und in der Schifferzunft.

Zuerst das Barbieramt . Es wurde am 22 . Februar 1584

von Graf und Rat gemeinschaftlich privilegiert . (Nr . 3 der Urk .)

Aber die Beteiligung des elfteren ist hier nicht etwa eine Folge
des Erstarkens seiner Macht , wie beim Kramerprivileg von 1599,

sondern ergibt sich aus der Natur des Barbieramtes selbst . Die

Barbiere , die ja auch die praktische Medizin ausübten , waren ans

' ) Zweites Stadtbuch der St . Oldenburg . S . 68 . Stadtarchiv Oldbg.
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eine bestimmte Anzahl ( 5 ) beschränkt , und für das Gesamtgebiet

der Stadt und der gräflichen Hausvogtei , d , i , das Burggebiet,

Dämme , Mühlenstraße und die in nächster Umgebung liegenden

Bauernschaften , gesetzt . Und darin , das ; sie sowohl im städtischen
als auch im Lräflichen Bezirk ihr Gewerbe ansübten , liegt der Grund

der beiderseitigen Anerkennung.

Die Schiffergesellschaft dann wurde von der Obrigkeit über¬

haupt nicht bestätigt . Der Hergang ihrer Gründung ist uns klar
erkennbar : U die sämtlichen 28 Schiffer Oldenburgs versammeln sich

am 28 . Februar 1574 » ud gründen eine Gesellschaft . Sic selbst

also gründen , nicht der Rat gibt , wie das sonst geschah , die Genossen¬

schaft . Zwar erwähnen die Satzungen zum Schluß , daß die ehr
baren und vornehmen Ratsherren , die auch „ reiders " in ihren
Schiffen seien , bei der Gründung zugegen gewesen seien ; und man

hat daraus wohl entnehmen wollen, *) daß „ hier der Rat , dem das
Gewerbewesen unterstand , durch Abgeordnete vertreten " gewesen sei;

ans aber will es eher scheinen , nach all dem , was im folgenden

näher dargelegt ist , als ob der Rat keinen Grund gehabt hätte , sich

hier vertreten zu lassen , daß die Ratsherren vielmehr lediglich als

Privatleute zugegen gewesen waren , hatten sie doch als Schiffs¬
eigner persönliches Interesse an der Gründung und Ausgestaltung

der Gilde . Bei dem stark ausgeprägten patriarchalischen Zuge

jener Zeit aber durfte es nicht unterlassen werden , die Gegenwart
vornehmer und angesehener Leute , noch dazu wenn sie im Rate

saßen , besonders hervorzuhcben.
Zunächst nämlich gehörte die Oldenburger Schifferei keines¬

wegs zu den eigentlich städtischen Gewerben , gleich den Schustern,

Schneidern und Schmieden , die der Aufsicht des Rates unterstanden,
wie das in den größeren Flußstädten , etwa des Rheins , und in

den Hansestädten der Nord - und Ostsee der Fall war . Von diesen

Schiffern unterschieden sich die Oldenburger vor allen dadurch , daß

' ) Vergl . Satzungen vom 2 . Februar 1574 (Urk. Nr . 9).
2) Vergl . K ., . Tie Oldenburgische Schiffergcsellschaft " im Gemeiudeblatt

der Stadt Oldenburg Nr . 14 vom 26 . März 1904.
' ) Über Mainz s. Eckert , Ehr ., das Mainzer Schissergewerbe . Leipzig 1898.

Das . auch Lit .-Ang il a . Rheinstädte.
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sie nicht wie jene ein Verband von Berufsschiffern waren , die . meist

Eigentümer der von ihnen befehligten Fahrzeuge , diese i » den Dienst

von Reedern oder Kanfleuten stellten/ ) sondern das ; sie einen auf

gegenseitigen Schutz und Unterstützung gerichteten Verein bildeten,

deren Mitglieder oft Kapitäne , Reeder und Kanfleute in . einer Person

waren . Ihre Gesellschaft ähnelte vielmehr jenen Kompanien von

Kanfleuten , die , je nach den Häfen mit denen sic hauptsächlich

Handel trieben , Schonen -, Bergen -, Riga - nsw . Fahrer genannt
wurden , lind die in den Rüstenstädten so überaus zahlreich waren.

Freilich beschränkte sich ihr Verkehr nicht , wie der der letzteren , auf

einen einzigen Auslandsplatz , aber das scheint mir hier bei der

Beurteilung des Wesens der Gesellschaft von geringerer Bedeutung,

und das um so eher noch , als es wirklich auch für die Oldenburger

Schiffer nur einige swcnige Plätze sind , mit denen sich ein regerer
Handel entfaltete.

Stellte also die Oldenburger Schiffergescllschaft nicht , wie die

ersterwähnten Gilden , eine Genossenschaft von Schiffern dar , die

in ihrer Gesamtheit die Schiffahrt als Amt ansübten und dazu

die Genehmigung des Regalsherrn (in Köln und Mainz ' des Erz¬

bischofs ) benötigten , nnd , wie die Schiffcrgesellschaft in Rostock/)
wenn sie in ihren Bcliebungen eine gesetzlich gültige Regelung der

dem Schiffsvolke zu zahlenden Heuer herbeiführen , oder gar , wenn

sie Personen , die außerhalb ihrer Gesellschaft standen , wie Kauf

leute , vor ihre Zunftgerichte ziehen wollten , dazu die Bestätigung

ihrer Ordnungen von der Obrigkeit nicht entbehren konnten , so war

doch auch sonst die Oldenburger Schiffcrgesellschaft nicht das , was

man im allgemeinen unter „Zunft " versteht , die wir uns ohne

Zunftzwang eigentlich kaum denken können . Solche Bestimmungen

aber , die es jedem in Oldenburg ansässigen Schiffer zur Pflicht

machen beizutreten , oder andererseits jedem , der nicht in Oldenburg
ansässig ist , den Betrieb der Schiffahrt verbieten , wie wir sie in

Rostock etwa finden , und die naturgemäß wiederum die Genehmigung

' ) Bergt , hierzu auch Stieda , Wilh ., Tie Schissergesellschaft in Nostock;
i» „Jahrbücher und Jahresberichte des Vereins stir mecklenburgische Geschichte

und Altertumskunde/ ' 59 . Jahrgang . Schwerin 1894.
't Stieda a . a . L . S . 95 fs.
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der Obrigkeit erheischt hätten , gibt es nicht . Anch die Überwachung
der Ansbildung der jungen Generation — Knechte und Lehrjungen
— eine vornehme Pflicht jeder mittelalterlichen Zunft , kümmert sie
nicht . Endlich die Regelung des ganzen Geschäftsbetriebes ihrer
einzelnen Mitglieder , bezüglich Einkauf und Verkauf , Menge und
Qualität der Waren , wie sic sich jede Zunft zur Aufgabe machte,
kennt sie nicht.

Ihr Bestreben ging dahin , den einzelnen Mitgliedern , unter
Belastung ihrer vollen wirtschaftlichen Freiheit , Schutz und Unter¬
stützung zu verleihen auf der See vor allem , und im Auslände.
In den schwierigen Küstengewässcrn drohten dem einzelnen Schiff
mancherlei Gefahren ; Sturm und Nebel , Untiefen und besonders
den grausamen Piraten begegnete man am wirksamsten vereint in
größeren Flotten . War der ausländische Bestimmungshafen erreicht,
so suchte die Gesellschaft , durch Einschränkung oder gar völlige
Ausschaltung des Wettbewerbs unter ihren Mitgliedern , deren
Interessen gegenüber den Fremden zu wahre ». Weiter gehörte die
Schlichtung von Streitigkeiten unter den Gildebrüdcrn zu ihren
Aufgaben . Den größten Anteil aber nahm sic wohl an der kirch¬
lichen und religiösen Wohlfahrt ihrer Mitglieder . Der gefahrvolle
Aufenthalt auf dem wilden Meere mit kleinen ungelenken Schiffen
und nur wenigen brauchbaren Hilfsmitteln der Navigation , dazu
die Schwierigkeiten und Gefahren im Auslande , die oft weit größer
waren als erstere , hervorgerufen durch Neid und Eifersucht der
Eingeborenen , und durch die in dem betreffenden Lande herrschende
Rechtsunsicherheit und nicht selten sogar völlige Rechtlosigkeit ; das
alles war danach angetan , eine viel engere Verknüpfung mit der
Kirche herbeizuführen , als sie für den gemeinen Handwerkerstand
in dieser Periode ohnehin schon charakteristisch war . Das Abhalten

gemeinsamer Gottesdienste vor der Ausfahrt , um den göttlichen
Beistand für die Reise zu erbitten , war allgemein üblich ; Dankes-
opfer für die Armen nach glücklicher Heimkehr waren sogar in
ihrer Höhe vorgeschrieben (llrk . Nr . 9). Daneben zeigen die un
endlich vielen Spenden an Arme bei Aufnahme neuer Mitglieder,
beim Wechsel der Älterleute und bei den Jahresabschlüssen , wie
eifrig man bemüht war , sich Gott wohlgefällig zu erweisen.
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Religiösem Denken entsprang auch das wiederholt ausgesprochene
Bestreben nach Einschräukmig der Üppigkeit in der Herstellung und
Menge der Speisen ans den Gelagen , auf das ; wir de » Schöpfer,
der uns alles , das wir bedürfen , gibt , dadurch nicht verzorncii . ' )
Endlich war auch de » Mitgliedern die Verpflichtung zur Teilnahme
an Beerdigungen und zum Tragen der Leiche , wie wir das bei
den mittelalterlichen Genossen in der Regel finden , vorgeschrieben,
jedoch hier mit der Verschärfung , daß nicht nur bei Pollgenossen,
Frauen und Kindern , sondern auch bei Bootsleuten und den übrigen
Schisfsangehörigen alle Mitglieder folgen mußten lllrk . Nr . 9 ).

Eine solche Gesellschaft aber , die weder politische noch irgend
welche öffentlich -rechtliche Befugnisse beanspruchte , sondern lediglich
den Charakter einer Schutzgildc trug , wozu bedurfte sie obrigkeitliche
Bestätigung ? — Diese wird eben deshalb  auch in Oldenburg
nie erfolgt sein , wie doch gleichfalls nicht in Rostock für die Schonen¬
fahrer , die bei Gelegenheit einer Streitsache wegen eines angeblich
zu hohen Eintrittsgeldes erklärten . ?) „daß sie seit unvordenklichen
Zeiten Statuten oder Ordnungen gehabt und gemacht hätten , ohne
daß sie konfirmiert wären oder deren Konfirmation auch nur er¬
heischet wurde ." 2)

' ) Bergt , ältestes Gildcbuch der Schiffergesellschaft im Stadtarchiv ; Be¬
schlüsse vom 2 . Januar I67t.

Stieda a . a . O . S . 90.

Um keine Unklarheiten darüber bestehen zu lassen , warum in , Text
niemals der Jslandreedereigesellschast ivergl . Ol. Sello , Oldenburgs Seeschiffahrt
und D . Kohl , Ter oldenburgisch - isländische Handel im 16 . Jabrh ., Jahrbuch
Bd . 13 , 1905 , sowie Materialien zur Geschichte der oldenburgischen Seeschiffahrt,
Jahrbuch Bd . 16 , 1908 ) , die auch in unsere Zeit sollt , gedacht ist , mag darüber
hier einiges gesagt sein.

Der Unterschied zwischen den beiden Gesellschaften , der Schissergesellschasl
und der Jslandreedereigesellschast , wird uns sofort deutlich erkennbar , wenn wir
einmal ihre Zwecke und ihre Mitgliedcrschaft genauer ins Auge fassen . Erstere
war ein Verein von Kapitänen , Reedern und Kausleuten , also wirtschaftlich selbst¬
ständiger , jeder für sich selbst verdienender Perioncn ; der Zweck der Verbindung
war lediglich die Gewährung gegenseitigen Schutzes . Die letztere aber war eine
Handelsgesellschaft zum Zwecke der Ausbeutung eines Privilegs für den Handel
mit Island . Sie , die Gesellschaft , rüstete Schiffe aus , kaufte und verlauste
Waren und verteilte den nach Abzug der Unkosten verbleibenden Gewinn aui
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Sahen wir im vorstehenden , wer privilegierte , sv dürfte es

nunmehr interessant sein , einmal materiell das für die Ämter gültige

Recht hinsichtlich seines Ursprungs zu untersuchen . Alle Stiflnngs-

briefe , mit Ausnahme desjenigen der Barbiere , wegen deren bereits

bezeichnetcr Sonderstellung , geben uns darüber die gleiche An¬

deutung : „ Wv raedmanne der stadt van Oldenborch doth kundich

und witllick allen dengcncn , de dessen bref zcet oste höret lesen,

dat wi den schineden in unser stadt ein ewich aminct hebbet gc-

geven , des sc brukcn sch ölen in allen stucken , alse de

schmedc in der stadt tho Bremen doth , und mit alsulken

underschedc: we  in de » ampte wesen will etc . " Tie Kramer

sogar bitten 1599 , unter Vorlegung einer beglaubigten Abschrift

der Bremer Kramcrrollen , ausdrücklich um Verleihung eines Amtes

nach bremischem Rechte.
Als Grundlage wurde bei der Gründung der Ämter in Olden¬

burg also das bremische Zunstrecht übernommen . Daß auch sonst

solche Rechtsübertragungen sehr oft vorkamen , sagt Waitz in seiner
Lersassungsgeschichte . U Für Oldenburg aber war Bremen auf dem

ganzen Gebiete des Rechtslebens maßgebend . Neben dem Bremer
Stadtrecht und dem hansischen Schifssrecht , das Oldenburg , wie

jeden Anteil  ihrer Mitglieder . Tie Mitglieder selbst aber waren stir die Ge¬
sellschaft nur Träger des Kapitals , die Persönlichkeiten an sich waren ihr gleich¬

mütig . Mit dem Kapital  engagierte sic Angestellte , welche die Führung der
Kücher und der Schisse übernahmen , sowie die Käufe und Verkäufe aussührtm.

Daß einige Angestellte zugleich auch Antcilhaber waren , ändert daran nichts . —

Die Schiffergesellschafl war eine Personal -, die Jslandrecdereigesellschast aber

eine Kapitalgesellschaft . Dar !» liegt der Grund , weshalb die letztere nicht in

den Rahmen unserer Betrachtung hinein gehört.
'1 Bd . V S . W2 . Es dienten dazu im Norden besonders Goslar und

Magdeburg , im Süden Konstanz und Basel.
'<5 Tas sagt auch Johannes Grt,phiander ch- IU22 > in seinem historischen

Bericht von dem Niedergerichl zu Bremen und SIdenburg , s. d. Großh . .stiaus

Zcntralarchiv:
„Gleich wie nun zu der Zeit in Sachsen gebreuchlich gewesen , das; eine

s,utt von ihrer benachbarten recht geholet , und ihr stadtrechl und regiemcntsforin

gutwillig angenommen , als;o hat auch die stadt Oldenburg der benachbarten
stadt Bremen slattrechl und gewonheit angenommen , und darnach ihre regierung
und gerächte nngestellet , nnd solches mit wehten und erlaubnns ; der Herren grasen
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wir bereits wissen , am Anfänge des 14 . Jahrhunderts übernahm,
zeugen hierfür noch eine große Anzahl Rechtsweisungen der Stadt
Bremen an die Stadt Oldenburg aus späteren Jahren . Nun
war die Sache nicht etwa so, daß für die neu gegründeten olden
burgische » Ämter das Bremer Zunftrecht völlig und allein galt,
sondern man legte in den Stiftungsurkunden gleich diejenigen
Punkte fest, die in Oldenburg von vornherein anders gehalten
werden sollten . Im Laufe der Zeit erfuhr dann , bei immer größerem
Anwachsen und größerer Ausgestaltung der Zünfte selbst, auch das
im Grunde bremische Zunftrecht , in Anlehnung an die vorliegenden
lokalen Verhältnisse , eine vollkommen eigene Weiterbildung und
entwickelte sich so zu einem selbständigen oldcnburgischen Zunstrechte.

Dieser Gang der Rechtsbildung stellt sich aber keineswegs
als etwas besonderes dar , sondern wir finden ähnliche Entwickelungen
allgemein . Wie überhaupt fast alle Institutionen des Mittel¬
alters sich aus einheitliche » Grundanschanungen heraus entwickelten,
aber je nach den vorliegenden örtlichen Verhältnissen ans das
mannigfaltigste sich ausgestalteten , so gilt dies besonders für die
deutschen Zünfte : der Grundgedanke ist überall derselbe , die große
Verschiedenheit ihrer äußeren Erscheinungsformen aber die Folge
lokaler Beeinflussung.

Diese Betrachtungen leiten uns dahin , auch formell einmal
das gesamte für die Ämter gültige Recht hinsichtlich seiner Ent¬
stehung zu prüfen.

Einmal , das wissen wir bereits , gelten für sie jene ihnen in
ihren Stiftungsbriefen gemachten Vorschriften , die, wenn das Be¬
dürfnis dazu vorlag , durch obrigkeitliche Verordnungen vervollständigt
wurden . Dann aber waren doch auch die genossenschaftlichen Be¬
liebungen , unter der Voraussetzung der Mitwirkung der Obrigkeit,

zu Oldenburg , inmaßen darüber graf Conrads dessen söhnen und gcbrüder
Privilegium de anno 1345 vorhanden , und für dem Oldenburger stattbuche zu-
besinden ist , etc . etc. Jnmahen dan auch der embler privilegia und srehbriefe
zu Oldenburg nach der stadt Bremen gerichtet sein , als; welche eben das recht
haben sollen , was die embter zu Bremen haben ."

' ) Großh . Hans - u . Zentralarchiv , vergl Tot . d . Krafsch . O ., St . O.
aus den Jahren 1507 , 1534 , 1545 , 1569 , 1586 , 1590 x.
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als Rechts quelle anerkannt . So sagt der Bäckerbrief n a . : „ Were

och dat uns radmannen der stad nndc den Werkmeistern unde deine
radmanne de tho deine wcrcke zeth wert , dat nndcr jaren dnchte

nutte ivcscn , dat men dat iverck hoghede , dar scholde men dat gantze

ampt byboden , ivcs dcnne de mcyste dell des ampts up een drogc
mit den werckmesteren unde mit demc radmanne des werckcs unde

mit » ns , datb scholde men holden b» alsulkeme brvke , alse darnp

gesät wurde , de helfte des brokcs uns nndc de helftc den iverck-
mester , und dat werck jo nicht tho vermhnuerende " . Solche Be
liebungcn wurden sehr häufig getroffen , und sie sind es , die uns

den größten Teil der Nachrichten geben , die zur Erkennung und

Benrtcilung des Zunftwesens so notwendig sind.

Die zweite große Folge , die sich aus dem Wesen der Hand-
merksämtcr ganz unmittelbar ergibt , ist das Recht der Obrigkeit,
den Zünften Vorsteher zu setzen . In den Zeiten unvollkommener

Freiheit wurden den Zünften von anßenher Vorsteher gegeben.
Allmählich wurde es dann zwar überall feststehendes Recht , daß

die Vorstände aus der Mitte der Genossen genommen wurden.
Allein die Ernennung blieb nichtsdestoweniger häufig beim Rat

oder Ratsherrn ? ) So war es auch bei uns , denn nur da , wo

die Zunftfreiheit zu voller Entfaltung gelangte , war es unbestrittenes

Recht der Zunft , sich selbst ans eigener Mitte Vorstände zu geben.

„Ock willen wi radmanne in aller jarlikes des negestcn dages to
lateren twelftcn werckmestere fetten , de uns dnnken de der stad und

deine wercke eben kamen, " so heißt es in allen Urkunden.

Eine Ausnahme hiervon machen die Barbiere und Kramer,

(xs sagt der Stiftungsbrief der elfteren (Urk . Nr . 3 ) : „ Es soll auch

unter den fünf geschworenen meistern allezeit einer olderman sein,
„ „ dl jhürlich vom ölsten znm jüngsten nmme gehen, " und der

Kramerentwurf (Urk . Nr . 7 ) : „ Dcmnegst wollen wir , daß sich
„iemandt deß werckmeisterampts , der ordentlicher weiße dazu gekoren

mirt , verweigern soll , sondern dasselbe guetwillig uff sich nehmen,

by peen und strafe einer marck silbers . " Bei den Barbieren ging

also das Wermeisteramt jährlich tim . Aus der zweiten Notiz dürfte wohl
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zu entnehmen sein , daß die Genossen selbst ihren Vorstand wählten.
Tenn wäre es der Graf und der Rat , von dem in „ ordentlicher

weiße dazu gekoren Wirt, " so bliebe doch unverständlich , warum der

Fall der Nichtannahme des Werkmeisteramtes in Erwähnung gezogen

und dafür eine besondere Strafe festgesetzt , warum weiter diese

Möglichkeit der Weigerung nur in einem einzigen Falle — eben
allein bei den Kramern — berücksichtigt wird . Überall sonst heißt

es einfach : „ Ock willen wi werckmestcre fetten . " Von einer Nicht¬

annahme ist nirgends die Rede , den » danach , was der Rat angibt,

haben sich die Ämter zu richten ; tun sie cs nicht , so werden sie
wegen Ungehorsams bestraft ; eine besondere Strafe gerade für diesen

speziellen Fall braucht da nicht erst festgesetzt zn werden . Die

Sache wird wohl so gelegen haben , daß den Kramern und vielleicht

auch den Gcwandschncidern , bei denen sich überhaupt keine Be

stimmung über Werkmeister findet , die Selbstwahl ihrer Vorstände

überlassen war , und daß durch obige Bestimmungen ein für allemal

Unregelmäßigkeiten , die sich aus der Annahmeverweigerung dieses

Amtes i ) ergeben mochten , entgcgengcwirkt werden sollte . Ihre

höhere soziale Stellung und die Tatsache , daß einzelne .Mitglieder

beider Zünfte zugleich auch Ratsmitglieder waren , wird ihnen diese
Vergünstigung verschafft haben . Daneben aber auch werden sic selbst

stets bemüht gewesen sein , wie in andern Zunftangelegcnheiten so

auch hier , sich größere Freiheiten zu sichern , da sie einmal selbst
an der Quelle saßen.

Mehr oder minder frei , je nach den vorliegenden Verhältnissen,
konnten die Zünfte selbst über die Aufnahme neuer Mitglieder

bestimmen und diese deshalb auch , wie das in Oldenburg häufig geschehen

isl , durch Einzelvorschriften nicht unbeträchtlich erschweren . Immerhin
aber verblieb auch der Obrigkeit eine Mitwirkung Vorbehalten , durch

die Aufstellung bestimmter , allgemein zu beobachtender Grundsätze

>> Allzugroße Bescheidenheit wird kaum der Grund zu solchen Annahme-

Verweigerungen des Wcrkincisteramtes gewesen sein , vielmehr dürste wohl die

Überlegung , daß die aus Ltrafgesällen und Eintrittsgeldern dem Werkmeister

zusließenden Einkünfte nur recht unzulänglich eine Entschädigung für die im

Interesse der Zunft aufgewendete und somit seinem eigenen Geschäfte entzogene

Arbeitskraft zu bieten vermochten , hierfür bestimmend gewesen sein ; vergl . Kap . III
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i„ den Amtsbriefcn und Verordnungen sonwhl . als auch durch ihre
Vertretung in den Mvrgcusprachen , der Aufnahmebehvrde , durch
Natsmitgliedcr lfvg . Morgensprachsherren ).

Im Zusammenhang mit der Mitwirkung bei der Aufnahme
j„ die Genossenschaft stand das Recht der Obrigkeit auf einen
Teil der Eintritts gebühren.  Ebenso kam ihr von den Bußen
und Strafgefällen , welche der Genosse durch Übertretung des Zunft¬
rechts oder Bruch des Znnftfriedcns verwirkte , ein Teil zu . „ Unde
alle gelt dat kumpt van werke tho wynnende unde van broke,

welkerleye wis dat tokumpt , des schoten wl > radmanne yo de hclfte

upboreu unde de wcrckmeisteren de helfte upborcn " , so in allen Amts¬
briefen Sah man in ersteren nur eine Anerkennung der Amts-

Herrlichkeit und nicht wie ursprünglich und auch später wieder einen
Kauf der frei gewordenen St <lle , so ergaben sich letztere daraus,
paß mit dem Zunftrecht zugleich das Stadtrecht verletzt , mit dem

Fuuftfriedcn der Stadtfricdc gebrochen war . ' )
Aber auch in gewerblichen Dingen  mußten sich die Zünfte

manche Einschränkung ihrer Selbständigkeit gefallen lassen . Es war
die Versorguugspolitik der mittelalterlichen Stadt , die auch bei uns
den einseitigen Zunftbeliebungen allgemeine Gewerbeordnungen ent¬

gegensetzte , und die sich vor allem in der Aufstellung von Preis¬
taxen , in der Überwachung des Marktvcrkehrs und der Produktion
,, » d endlich in der Sicherung vor Fälschung und Betrug , durch
Kontrolle der Maße und Gewichte äußerte.

Eine solche Verordnung über Warentaxen  erfolgte im

Jahre ISlO . ch Es heißt darin .- „ Die Landesherren wollen mit
Bürgermeister und Rat dafür sorgen , daß die Taxe für Kanf und
Verkauf , je „ ach der Jahreszeit , billigmäßig im Interesse der Ge
meine und der Armut gesetzt und auch recht gehalten werde , wie
es nach Laut der darüber gemachten Notulen vor Zeiten damit

gehalten worden . Insbesondere soll , wer Dl , Butter , Heringe oder

'i mjerke a . a . r) .
Perqleich zwischen (Aas und Lladt r7lde»b>mi rwm I >r Angusl

qcdruckl bei v. .Haiem, Meschichie de-, Herzm,I»>»-- riidenbnvli . 179-1 ss..
Baad > Z , IW d̂aö don amzmebene Icchr >501 bernhi ans Dnicksehlei).
^lichnal im (Aosch. Hane-- und gentralarchiv »nlcr Amdcoiachen.

lö
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andere Ware in Fässern aufschlägt , bei seinem ersten Preise bleiben

und denselben nicht erhöhen , auch die Fässer nicht eher wieder

Zuschlägen , als bis alles verkauft ist . Fremdes und einheimisches

Bier , ff Brot , Korn soll je nach den Jahren zu Preise gesetzt werden,"
Übrigens enthält dieser Bergleich keineswegs die älteste Verordnung

über Warentaxen . Er selbst beruft sich ja bereits , wie aus dem

Eitat ersichtlich , auf frühere Festsetzungen , Eine solche hat sich

tatsächlich aus dem Jahre 1478 November 9 ?) erhalten . In dem

späteren Vergleich vom 5 . August 1590 und dem Machtspruch vom

11 . Januar 1592 ff findet man ähnliche Bestimmungen ; in diesem
letzteren wird weiter festgesetzt , daß die Anordnungen an gelegenen

öffentlichen Orten zur Kenntnisnahme der Bürger auf Tafeln auf

gehängt werden sollen . Von der Überwachung des Markt
Verkehrs  berichtet uns gleichfalls der oben erwähnte Vergleich

von 1510 : ff „ Ist des richters ambt , dahin zu trachten , daß die

' ) Verordnung über den Verkauf van fremdem Bier und anderen fremde»
Getränken gibt es fchon aus den Jahre » 1355 und 1444 , D - Kohl berichtet
über dieselben im 3 . Artikel seiner Forschungen zur Versassungsgeschichte der
Stadt Oldenburg <S - 4f .) eingehend , Diese Gruppe von Verordnungen kommt
Pier jedoch nicht in Betracht , da es sich an dieser Stelle darum handelt Maß¬
nahme » zu zeigen , welche — um die Einwohner der Stadl Oldenburg vor Au -:-
beutung seitens der durch den bestehenden Zunftzwang <s, S , 227 ff.) doch immerhin
eine gewisse Monopolstellung innehabenden Handwerker zu schützen — die allzu
sehr egoistischen Bestrebungen der Produzenten (resp . ihrer organisierten Gesamt
heilen ) in Schranken zu Hallen bestimmt waren . Die oben erwähnten Verordnungen
aber wurden zum Zwecke des Schutzes und der Förderung eines wichtigen
heimischen Erwerbszweiges , der Bierbrauerei , erlasien , welche eine wesentliche
Grundlage der wirtschaftlichen Existenz der Bürger Oldenburgs bildete . Noch
1575 ernährte sich, wie eine Urkunde aus diesem Jahre vom 12 , Januar im
Grosch . Haus - und Zentralarchiv , O , H A , Tit . XXXIII L Nr , 2 berichtet,
die Bürgerschaft vorwiegend vom „ Müllen " , also der Bereitung des Malzes für
die Bierproduklwn , Eine Brauerzunst gab es nicht . Die Brauereigercchtigkcit
war ein Teil des Bürgerrechts in Oldenburg . (Kohl s. o, S . 196 und 197 ).

-) Abschrift im „ Sladtbuchc eines Ehrbaren Rates " , Stadtarchiv , eine
andere in den Urkunden der Stadt Oldenburg , Grosch , Haus - und Zentralarchiv,

Originale beider Urkunden i». Größt, , Haus - und Zentralarchiv unter
Landessachen.

ß S , Note 2 , Vergl , auch : Das oldenburgische Gericht . Ein Gutachten
über die Jrage , ob daß königl , Niedergcricht zu Oldenburg an Bürgermeister und
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monopolia und schüdtl . verkaufe am Stouw iind andern orthern
verhütet , die wöchentliche marcktage im guten laufe erhalten , der
fleischkauf an den rechten dazu am offenen marckte bestimmten plaze
allemahl vorgenommen , und der herrschaftl . ordtnung nachgelebet
werde " ; und über die Beaufsichtigung der Waren  durch de»
Rat spricht I . Grhphiander in seinem schon erwähnten historischen
Bericht : „ Jnmaßen sie sich auch vernehmen laßen , gestatt ihnen die
brüche , so von unrichtigen maßen und gewichten , bey besichtigung
des brodts , bires und anderen wahren kommen , zugchvren sollen . "
Die obrigkeitliche Kontrolle der Maße und Gewichte  endlich
ist , neben der obigen flüchtigen Erwähnung bei Gryphiander , gleich¬
falls im Vergleich von 1510 zuerst ausgesprochen : „Es soll der
Richter , kraft seiner Instruktion , den alten Verträgen und Her¬
kommen gemäß , zur Erhaltung eines guten Polizeiwesens , in der

Herrschaft Namen unter Hinzuziehung von Bürgermeister und Rat
darauf sehen , daß in dieser Stadt bei de» Kaufleuten und Krämern
Wirten , Brauern , Bäckern und anderen Handtierungsleuten , es seien
Bürger oder Soldaten , Fremde oder Einheimische , sofern sie sich
des bürgerlichen Erwerbs bedienten , vor allem richtige Ellen , Maße
und Gewichte gehalten würden . " Diese Bestimmung wurde gegen
Ende des Jahrhunderts 1590 , 1592 . 1593, ' ) in ähnlicher Weise
wiederholt.

Tie letzte und bedeutungsvollste Konsequenz endlich , die sich

aus dem Wesen der mittelalterlichen Zunft ergibt , ist der Zunft

zwang - Er besteht darin , daß jeder , der das Handwerk in der
Stadt ausüben will , genötigt ist , der Zunft beizutreten . Normaler¬

weise ist es die Obrigkeit , die diesen Zwang anordnet . Es gipfelt

auch bei uns in Oldenburg die Verleihung sämtlicher Ämter in

diesem Zwange . „ Welck becker synes sulves man werden will , de

Rat abzutreleu sei. L . d. Großb . Haus - und Zentralarchiv , L . L. A . „Justiz"
Tit - IX Ar . t-

>) Vergleich v. 5. August 1590 , Machijpruch v. 11. Januar 1592 und

Exekutorialmandai v. 5. Jebruar 1693 : sämtliche Originale Grahh . Haus - und
Zentralarchiv unter Landessachen.

' ) Lcrgl . den ausgezeichneten Abschnitt „Zunftzwang " in v. Loesch, Die
Kölner Zuntturkundcit bis zun, Jahre 1500 . Bd . 1. Bonn 1907.
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schal dat ampt whnnen " 1362 . Bon den Schneidern 1386 liecht
es : „ >ve er wcirck hier hebben wil , de schall dat ampt Winnen " ,

und bei den Gewandschneidern 1451 „dat ncmant ta Oldcnborg
wantsuhden scal , wenn see allene " . Ähnlich alle anderen Amtsbriefe

Die eigentliche Handhabung dieses Zunftzwanges mochte in

der Regel nicht den Zünften selbst , sondern dem Rate zugestanden

haben wie denn auch umgekehrt bei ihm die Ämter von Un,zünftigen

verklagt wurden . Immerhin aber ist es bisweilen den Zünften

erlaubt , selbst kleinere Exekutionen vorznnehmen ; so den Bäckern

1534 (Urk Nr . 2,3 ) : „ Oft ein man wehre , de unsen ambte vor

den korven vischen wolde , von butten edder binnen brot zu backen

und tho vvrkoven von gesevedes meel , weten edder roggen , dat
schal men nehmen und den armen tho delen . " Die Ge-

wandjchneidcr 1451 durften gleichfalls selbständig denjenigen , der

in der Stabt Gewand schnitt ohne ihrer Gesellschaft anzugchöre » ,

mit einer Bremer Mark , und solchen fremden Geivandjchneidcr , der

außer der freigegebencn Zeit ' ) sein Gewerbe in Oldenburg aus¬

übte , mit 5 Bremer Mark strafen und eventl . Pfändung vornehmen.

Ursprünglich war nun der Zunftzwang keineswegs dazu be¬
stimmt , jegliche Konkurrenz ans,zuschließen , um so den Zunftmeistern

in Behaglichkeit den ganzen Nutzen seines Handwerks zufließen zu
lassen . Zivar trug er in Zukunft wesentlich dazu bei , jene Auf¬

fassung hcranzubilden , daß jedem zünftigen Gewerbe ein 3!echt auf

sein bestimmtes Arbeits und Absatzgebiet znstehe ; jetzt aber war

es noch seine Bestimmung , dem Amte alle am Orte ansässigen Ge¬
werbegenossen zuzuführen , um so eine einheitliche Kontrolle , eine

gleichartige Gewerbe und Sittenpolizei ausüben zu können.

Bom Zunftzwang «: nicht berührt waren , wie überall , die

Ticnstleute , welche für den Haus und Familienbcdarf ihrer Herr«

schaft , bei uns des Grafen , Zunftwaren verfertigten . Auch als

später dieses herrschaftliche Handwerk freiere Formen annahm , und
die Handwerker selbst sich auf den Dämmen und in der Mühlen¬

straße ansiedelten , behielten diese ihre Freiheit vom Zunftzwangs

' > Die fremde » oiewnudfchneider durfte » ihr ftfewerbe in Oldenburg nur

auf de » freie » Märkten , deren jeder N Tage dauerte , dazu je einen Tag vorder

und nacdder betreibe » , vergl . Urk . Nr . t.
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der Stadtümter weiterhin bei. Die unmittelbare Folge davon aber
war , daß sie von den letzteren als Fremde behandelt wurden . Als
solche durften sie naturgemäß ihr Gewerbe in der Stadt nicht
ausüben , und so blieben sic denn stets auf den gräflichen Distrikt
angewiesen . Es bildete sich also eine scharfe räumliche Abgrenzung

zweier Arbeitsgebiete aus , eiuem älteren städtischen , wo nur die Zünfte
Arbeitsbefuguisse besaßen , und einem jüngeren gräflichen , in dem
allein der Wille des Grafen de» Betrieb des Handwerks ermöglichte.

Weiter waren herkömmlich öom Zunftzwang nicht betroffen
die sogenannten Inneubäcker , d. f. .Hausbäcker . In ihnen nnd in
den Bürgern , die ebenfalls für ihren eigenen Bedarf backen durften,
fanden die Zunftbäcker eine Konkurrenz . Doch achtete due Zunft
(Urk . Nr . 2,3 ) streng darauf , daß sie kein Feinbrot , deren Her¬
stellung ihr allein Vorbehalte » war , bucke» nnd verkauften - „ Thom
3 ., vfft ein man wehre , de unseu ambte vor den korven vischen
wolde , von buten edder binnen brot zu  backen nnd thv vor
koven von gescvedes meel , weteu edder roggen,  dat schal
men nehmen und den armen tho delen . " Auch die Gewand

sch,leider <Urk. Nr . 4 ) hatten eine ähnliche Konkurrenz zu erleiden:
linde were , dat unser borger wellick were , de laken hadde ghchalt

over see unde over fand , de mach dre lakene snhden bynuen

hes loten er dvre,  snnder he ne seal de eine benedden ses grote
nicht geven . " Immerhin aber war hier sowohl der Ort des
Verkaufs , als auch die Menge und der Preis der Ware einer

solchen Beschränkung unterlegen , daß der eigentliche Wandhaudel
stets den Znnftgenossen gewahrt blieb.

Von einer Durchbrechung des Zunftzwanges hat der Rat in
Oldenburg nie Gebrauch gemacht . Später unter der Obrigkeit der
Grafen erfolgte eine solche häufiger , vor allem durch Einsetzung
von Freimeistern . ' ) Eine Durchbrechung aber auch bedeutet das
Mandat vom 10 . März 1681 (vergl . Kap . I S . 207 ), das die Zünfte

zwingt - alle Handwerker der Dämme und der Mühlenstraße ohne
jegliche Gebührenentrichtung  in ihr Amt aufzunehmen.

' ) Vlrvfch. Haus u. Zentralarchiv , vergl . Dok. d. vlrassch. H., st.
v, Mai 1659 u. 15. April 166U.
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Drittes Kapitel.

Tie Organisation der Zünfte.

1 . Die Aufnahme in das Amt.

Wir endeten im vorigen Kapitel mit dem Zunftzwang : mit

seinen , unentbehrlichsten Korrelat , der Annahmepflicht , möchte ich

den ersten Abschnitt dieses neuen Kapitels beginnen.

Dem freien Verein kann überlassen werden , wen er ausnchmen

will ; die Zwangszunft war verpflichtet , neue Mitglieder zu den

festgesetzten Bedingungen aufzunehmen . Ausdrückliche Bestimmungen

in dieser Hinsicht sind selten , weil diese Pflicht selbstverständlich

erschien . Z

„We er warck hier hebbcn wil , de schall dat ampt winnen

vor einer halven Bremer marck , viff schwäre vor den groten , als;

do Bremen genge undt geve sint " (Schneider , Urk . Nr . 14 ). Wer

sein Handwerk in Hldcnbnrg ausüben lvill , so heißt es daher bloß,

der soll das Amt für eine halbe Bremer Mark , den Groten mit

5 Schwären berechnet , wie in Bremen üblich , erwerben . Weitere

Erfordernisse werden auch von den anderen Zünften nicht gestellt.

Daß der Neueintreteudc sein Handwerk versteht , wird überall vor¬

ausgesetzt , und nur die Schuhmacher (Urk . Nr . 16 ) fügen eine hier¬

auf bezügliche Bemerkung hinzu : , We egen werck bynnen Olden-

borch hebben will unde scho maken kann,  de schal dat ampt
winnen . "

Wir stehen eben noch in den ersten Anfängen der Handwerker¬

bewegung . Das Handwerk selbst war primitiv und unvollkommen.

Man kannte in ihn , noch keine Kompliziertheiten , die gelernt sein

wollten , über deren Kennen nnd Können man sich ausweisen mußte.

Und die Träger dieses Handwerks , in ihrer Gesamtheit die unterste

Stufe der Bevölkerung innerhalb der mittelalterlichen Stadt aus¬

machend , sie kannten in dieser Zeit ebensowenig in sich gesellschaft¬

liche Unterschiede , die es dem einen oder andern unmöglich machten,

ihren Vereinen anzugehören . Tie eigenen , in ihnen selbst schlummern¬

den Fähigkeiten und die Macht des neuen genossenschaftlichen

') v. ttocschn. (i. tl ., cki»l. L- 6!,.
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Einungsgedankens erkennend , suchen sic vereint sich diesen zu Nutze

zu machen und geben jedem , der in ihren Stand cintritt , Gelegenheit,

sich ihrer Organisation anzuschlicßcn.
Im Laufe der Zeit änderten sich die Dinge . Aus dem ge¬

meinen , armen HandwcrkSarbciter ward der fleißige , wohlsituierte
Bürgersmann , aus der ehemals untersten Gescllschaftsschicht jener
neue arbeitsfreudige und wohlhabende Mittelstand des 15 . Jahr¬

hunderts , dank der straffen , erzieherischen Zunftorganisation.
So schnell aber die Arbeit in diesen Schichten zu Ansehen

gelangte , so langsam nur vermochte sie ihre Anerkennung in dem
oberen Teile der Bevölkerung durchzusetzen . Das Kriegshandwerk

galt hier immer noch für das rühmlichste und ehrenhafteste . Der
Gedanke , die Arbeit gebühre nur dem Sklaven und Hörigen , lebte
noch in allen Gemütern , und es ist nicht zu verwundern , wenn die

Junker jener Tage auch in den freien Handwerkern nur die An¬

gehörigen der arbeitenden , also der unehrlichen und unfreien,
Bevölkerungsklasse erblickten . Ilm so mehr aber war der nach

Anerkennung strebende Handwerkerstand darauf bedacht , seinen Stand

unbescholten und rein zu halten . Wir finden denn auch in dieser

Zeit die meisten hierauf sich beziehenden Vorschriften , zuerst in der
Schmiedeordnnng vom Jahre 1473 , Art . 12 <Urk . Nr . 13 ) : „ Die

jcnige , so sich in diß ambt begeben wollen , sollen von ehrbahrlichen
ambts - undt gildenwürdiger zunft undt Herkunft , echt undt ge¬

boren sein , auch davon glaubwürdigen schein undt beweisthnmb

fuhren undt darstellcn . " Die Schneider belieben im Jahre 1539
(Nrk . 'Nr . 15,21 ) : „ dat se na dnssen dage niemand in er ampt

annehmen willen , he st, sich, echt und recht gebahren , dartho schall

he nine sike hebben , de ein mögen schadelicken syn , beede binnen
edder buhten siner limpe und ehre . Oueme dar baven brefe , so

schall he dat ampt guit wesen . Ock schall he sine frye brefe bringen,
da den amptc inne nögen . " Tie Schuhmacher 1573 (Urk . Nr . 21 ) :

„Also das keihne uneheliche linder , man ohder srauens 'persohuen,
undt auch niemandes , die zwischen ehelichen leuhten gebohren , das

schncmacher ampt binnen Oldcnburgh Winnen , gebrauchen , besitzen
ohder darzu gelaßen soll Wehrden , undt soll auch kein frembder solch
ampt besitzen ohder gebrauchen , er habe dan vor erste den raht
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manne nnde amptswerckineisteru seinen echten nndt ehelichen gebührt

sieget nndt bricfc dargewiesct nndt vorgebrachl ." Endlich verlangen

auch die Kramer lk >99 (Urb Nr . 7 ) : „ wen ein anßle »discher , so kein
burgcr kindt iverc , das ; ampt begerte und darumb anhaltcn wurde,

der soll vorhin von seiner obrigkeit , darunter er geboren , seiner freien

imd ehelichen gebürt genugsamb schein und beweis ; Vorbringen . "

Allgemein wurde also gefordert , daß der junge Zunftgeuosse

echt und recht d . h . nicht unehelich oder als Kind unehrlicher ' )

Eltern geboren war , daß er , wie auch seine Vorfahren , sich freier
Herkunft erfreuen durften und ein unbescholtenes , makelloses Leben
geführt hatten . Interessant zu beachten ist auch die Art , wie der

Nachweis über den Besitz der gestellten Erfordernisse zu erbringen
war . Er läßt uns so recht deutlich den Eifer und die Gewissen

Hastigkeit erkennen , mit der auf die strenge Jnuehaltuug der Be

dingnngen gehalten wurde : die einfache Versicherung oder eidliche

Aussage des fremden Meisters über seine Abstammung genügte

nicht mehr , regelmäßig wird die Vorlegung schriftlicher Beweis-

urkunden verlangt ! Doch erinnern wir uns , sagt Böhmert , ?) des

langen Ringens der Handwerker , sich aus Verachtung zu Ansehen

emporzuarbeiten , und die ängstliche Besorgtheit um Erhaltung der
StandeSchre wird uns begreiflich.

Hand in Hand mit der sozialen Steigerung des Handwerker¬
standes ging ein Wachsen der allgemeinen Lebens - und vor allem

der verfeinerten Luzusansprüche . Das machte dann eine Teilung
der großen Berufe , also Spezialisierung auf der einen , ein Verfeinern

der Arbeit , also Kompliziertheit der einzelnen Handwerke , aus der

andern Seite , notwendig . Vor allem diese Kompliziertheit aber

bedingte eine größere Kenntnis und Fertigkeit , die nur erworben

werden konnte durch eine längere , fest normierte Lehrzeit . Sic und

9 Als unehrlich gallcn nach L. Lchaueubnrg , Ter Geist der Arbeit im
Gebiete der Grasschaüe » Tldenbnrg und Delmenhorst im 16 . und 17 . Jahr-
hundert (Jahrbuch Xlll von 1907>) : fahrende Leute , also Lpicllente und solche,
die um Geld siir Lchmache beim Jweikanwt eintraten , Henker und deren Knechte,
Zchiuder und Äddeeker.

Beitrage ;» r Geschichte des Jnnstivesens (Bremer Lchnstcrznnsls.
Leipzig shichch



DK fünfte der Ltadl Oldenburg im Mittelalter . 233

auch die Nachweisführung der erworbenen Tüchtigkeit werden jetzt

gleichfalls geregelt . Eine Borschrift über die Dauer der Lehrzeit , die
man nachweifen muhte , um als Meister ausgenommen zu werden,

finden wir bei den Kramern ( llrk . Nr . 7 ), cs heißt dort : niemand

soll zum Amte zngelassen werden , „ er habe denn feine lehre fünf

jhar ausgehalten , und bringe deßen genngsamb schein und beweiß
vor " . Tie Barbiere verlangen 1584 (llrk . Nr . 3 ) den Nachweis

der Kenntnisse durch ein Meisterstück aus dem Gebiete ihres eigent

lichen Berufs und aus dem der medizinischen Praxis . Ebenso fordern
die Schmiede 1473 (llrk . Nr . 13 , Art . 12 ), daß derjenige , der ins

Amt eintreten will , „mit schmieden an probation und meister stücken,

unsträflich soll machen können , wie solch et . " Und es werden in
den nächsten Artikeln die Aufgaben gestellt , die ein jeder in seinem

spezialisierten Beruf innerhalb des Schmiedeamtes zu lösen hat.
Wir sehen hier übrigens in typischer Weise die Teilung , wie sic

sich in dem großen Berufe der Schmiede vollzogen hatte ; es werden
erwähnt Grob - und Kleiuschmicde , Büchsenmacher , Messcrmacher,

Rotgießer und Kupferschmiede ; außerdem gehörten zu », Amte noch
die Uhrmacher.

Neben diesen beiden Erfordernissen , makellose Abstammung

und Kenntnis des Handwerks , war ferner der Besitz des Bürger¬

rechts eine unerläßliche Notwendigkeit . Wir finden das zwar in
unser » Urkunden nicht ausdrücklich erwähnt , doch war dies ein

allgemein gültiger mittelalterlicher Grundsatz , der bei uns wie überall
anders durchgeführt war . ' ) Aus der Bürgcreigenschast folgte eine

Reihe von Verpflichtungen der Stadt gegenüber , denen somit auch

>) Wir verweise » auf den Wortlaut des wcilcr unten angeführte » Eitates

aus der Schmiedeurkuude von 1473 , der erkenne » läßt , daß das Rammen
Bürgerpflicht war.

Im Jahre 1N27 winden die Werkmeister des 2chmiedeaiuies bestraft,

weil sic einen zum Ämtsbruder angenommen halte » , ehe er noch das Bürgerrecht

besag : vcrgl . Ztiackerjans Nachlaß , Akte : lvewerbe im allgemeine » . I . Bfg . d.
Grosch. Haus - und Ientralarchiv . Endlich i» Bremen wurde der Besip des
Bürgerrechts verlangt (Böhmen a . a . H -r >ür die oldeuburgifchen Mute aber
mar das Bremer Recht maßgebend , soweit nicht Änderungen in einzelne » Punkten

getroffen waren : da dies hier nicht der Iall war , so ergäbe sich also auch aus
dieser Ableitung die Notwendigkeit des Bejihes für den vldenburgiichen Innsiler.
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die Ämter nachznkommen hatten . Es gehört hierher die Pflicht
zur Wache und Stadtverteidignng . daher im Schnhmacheramtsbrief
von 1386 (Urk . Nr . 16 ) : „ Ock schal de genen , de dat ampte wint,
dem ampte tho der stadt behost ein gnt arm borst holde » , de wile
cmc des lüstet ; man em des nicht lenger lüstet , so schal dat jo tho
der stadt behost bi dem ampte bliweii " , und ferner die Verpflichtung
zum Rammen und Teichen . ' ) Tie Schmiede sagen 1473 (Urk.
Nr . 13 , Art . 23 ) : „ Wenn daß ambt an borgerwcrcke  zum rammen
vertagt ist , jo soll entweder ein jeder ambtsman , der zu Hans; ist,
persönlich selbst dabch erscheinen , oder , da er gleich zu Hausse und
nicht wolauf ist , so sol er einen starken man in seine stete schicken,

beh der ambtes brnchc " . Die Schneider ( Urk . Nr . 1b,iv ) sind
1480 dahin übereingekommen , daß , wenn sie deichen oder rammen
müssen , eine Amtsfrau davon befreit sein sollte.

Wollte nun ein Handwerker in das Amt eintreten , und ge
nügte er all jenen Anforderungen , so mußte er das Amt „ esschen"
(sonst auch „ mnthen " genannt ), d. h . er mußte ans einer Morgen
spräche um seine Aufnahme nachsuchen und dazu den versammelten
Amtsgenossen eine Tonne Bier , die sogenannte „ esscheltonne " geben:
„und wen he dat ampt esschet , so schal he dem ampte gheven cnc
lunne bers . " st Wenn es sich zutrüge , sagt das Kramerprivileg
von 1599 (Urk . Nr . 7 ), daß ein Fremder und ein Amtskind zugleich
das Amt esschen wollen und eine Morgcnsprache begehrten , so soll
das Amtskind dem Fremden vorgezogen werden.

Ter endgiltige Eintritt in das Amt aber war noch von einer
Abgabe abhängig gemacht . So verlangte » die Bäcker , st Schneider *)
und Schuhmachers Bremer Mark , die Schmiedes und Ge¬
wandschneiderst 1 Bremer Mark , wovon dem Rat der Stadt und
den Werkmeistern der betreffenden Ämter je die Hälfte zuficl . Tie
Kramer hatten keinen bestimmt festgesetzten Betrag ; sie sagen : wer
das Krameramt gebrauchen wolle , der soll dem Amte „zur be¬

st Gemeint ist hier wohl den) Rammen ans den szcstungswälleii und da-?
(Lindeichen der Hunte.

st Urk. Nr . 10. st Urt . Rr . I.
st ttrk . Nr . 14 . st Urk. Rr . 16.
st Urk. Rr . >2. st Urk. Nr . I.
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kendneß . wie ungleichen nach vermuegen und gelegcnhcit der Personen,

der gcbuer erkennen und abfindcn . " ' ) Außer dieser Geldabgabc

mußte der neue Amtsgenosse ein Kost geben , die oft bis ins

einzelne vorgeschriebe » war . So verlangten die Schmiede -) neben

„cnen guden schincken und eyne gute braden tho winkope und einen

schworen schyllinck tho bcre " noch „ ene koste , und gheven en vhcr

qnde richte und ene bremer tnnnen vul gudes Oldenburger bercs . "
Tie Schneider ») forderten „ ene kost , alse setclich und wantlich is . "

Erhöhen aber 1480 ch ihre Ansprüche auf „ vnllcnkamcndc kost , dree

richte , de unsträflich sind , bottern und käse, so sick dat gehört , und

eine tunne bremer bcers . " Die Schuhmacher ») waren zufrieden

mit „ schinken nnde braden . brodt » nde bcr " . Dagegen mußte der

junge Schlachter ») für seine Amtsgenossen „de furryng allene staen
nnde de lucht und dat broth nnde bottcr , kesse, koken, appel , notte

nth docn . nnde dat solt " . Die Gewandschneider st wollen nur einen
Schinken , einen „ potharsl " ») und eine Tonne Bremer Bier . Die

Kramer . ») Bäcker ' ») und Barbiere " ) endlich stellen keine besonderen

Ansprüche , sie verlangen nur „ eine Kost " .
Die Höhe des Eintrittsgeldes war den damaligen Ver¬

hältnissen angepaßt , auch in Bremen finden wir ähnliche Sätze.

Später nahm man , wie überall . Erhöhungen der baren Abgaben
vor . So verlange » die Schneider 1480 " ) „ einen ordc (d . i . ein

Viertel ) van einem gülden " und die Schmiede 1473 ' ») von Fremden

neben allen sonstigen Abgaben 24 Reichstaler : war der Fremde

jedoch verheiratet , und hatte er Weib und Kind , so mußte er sogar
30 Reichstalcr geben.

Über den Eintritt des Lehrlings in die Zunft kann nur sehr

wenig gesagt werden . Eine Bestimmung bei den Schneidern aus

-) Urk. Nr . 7. Urk. Nr . 12.
->) Urk. Nr . 14 . <) Urk. Nr . 15,n.
°) Urk. Nr . 16 . ' ) Urk. Nr . 10.
' > Urk. Nr 4.
") Ein noch heule im Miinsterlcmde bekanntes Fleischgcnchl, es ähnelt

unserin Ragout.
») Urk. Nr . 7. Urk. Nr . 2,5.

" ) Urk. Nr . 3. --) Urk. Nr . 15, 14.
" ) Urk. Nr . 13 , Arl . ich 38 u, 3V.
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dem Jahre 1539 ( llrk . Nr . 15,23 ) sagt , daß der Amtsmeister,

wollte er einen Lehrjnngen annehme » , diesen zuerst den Werk¬

meistern bringen sollte , nin zn erfahren , ob er diesen auch „ bevollig

und beguemlich " sei. Die Werkmeister wollten bei dieser Vor¬

stellung wohl besonders sehen , ob der Junge auch kräftig und

gesund war und sich für ihr Handwerk eignete . Weiter mußte

dieser natürlich wie jeder andere frei , echt und recht geboren und

unbescholten sein . Eine Abgabe an die Zunftkasse brauchte er nicht
zu geben , » nd auch sonst war die Aufnahme formlos.

2 . Die Mitgliederschaft.

Nachdem wir io die Aufnahme in das Amt kennen gelernt
baden , wollen nur uns nunmehr der Mitgliederschaft selbst znwenden.

Es wurde schon zum Beginn des zweiten Kapitels daraus

hingewiesen , daß cs im Wesen der Zunft liegt , daß sie nicht allein

den Zunftgenossen selbst , und auch ihn vielleicht nur soweit , als er

eben Handwerksmeister war , ergriff , sondern daß sie den ganzen

Menschen mit allen, , was ihn umgab , seiner Familie und seinem

ganzen Hausstände , umfaßte . Daraus ergibt sich schon nmnittclbar
eine Scheidung der gesamten Mitgliedcrschaft in jene zwei große»

Gruppen der Voll und der Schutzgcnosse » .
Von den erüeren braucht an dieser Stelle weniger gesagt zn

werde » . Ihre Rechte und Pflichten sind in fast allen übrigen

Kapiteln dieser Arbeit Gegenstand der Erörterung . Nur wenige

Tinge , die das Wesen ihrer Mitgliedschaft näher kennzeichnen,

mögen hier folgen . Was zunächst die Zahl der Vollgenossen bei

den einzelnen Ämtern anlangt , so war diese unbeschränkt ; nur das

Barbieramt hatte eine feste Meisterzahl von höchstens fünf vor¬

geschrieben . Eine Vermehrung war nicht statthaft , wenigstens nicht

ohne besonderes Privileg vom Grafen und Rat . Tie Beschränkung

der Mcisterzahl folgte aus der Sonderstellung , die das Barbieramt

in Oldenburg einnahin , und ist grundverschieden von jener ans

Konkurrenzfurcht und Selbstinteresse hervorgehenden Beschränkung

der Mitgliederzahl in späteren Jahrhunderten . Noch eine Eigen¬
tümlichkeit finden wir bei den Barbieren . Die Meister mußten

nämlich sämtlich sich durch einen Eid verpflichten , jährlich alle
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Blutricßungen , die verkamen , dem gräflichen lkiichter anznzeigen,

damit dieser die Strafen fcstsetzen konnte . Sie waren also zugleich

eine Art Sittenpolizei . - - Auch der Verlust der Mitgliedschaft

bedarf der Erwähnung . Kam cs vor , daß ein Amtmann sein

Handwerk ein ganzes Jahr lang nicht ansübte , weil er vielleicht

verreist war , so mußte er , wollte er seinen Beruf wieder aufnchmen,

dem Amte dieselben Abgaben an Geld und Schmaus noch einmal

entrichten , gleichwie wenn er das Amt neu gewönne.

Innerhalb der Gruppe der Vollgenossen nun finden wir die

Gliederung nach Werkmeistern , Schaffern » nd Boten in jeder Urkunde

genannt . Ein Unteischied in den Rechten dieser drei besteht nicht i

sic haben alle gleichwiegende Stimmen . Von den Werkmeistern

wird später noch die Rede sein ; Schaffer sind die gewöhnlichen Amt-

,i,eister , von denen der Jüngste in der Regel die Verpflichtung

zum Botendienst hntle . „ Auch der unser ampt winnet , der soll ein

fahr bohdc sein , all kehme dahr 3 oder 4 in einem fahr , so soll
ein jeder ja ein fahr bvhte sein , biß auf den letzten , der soll so

lange bleiben , biß das dahr einer kompt , der ihne fnhrlvsing kriegt,

das wehre so lange , alß es wehret " , so verlangen die Schuhmacher

1516 (Urk . Nr . 19). Bei den Schneidern 1480 (Urk. Nr . 15,16)
dauerte die Botenzeit nur Jahr ; bei den Kramern ( Urk . Nr . 7)

dagegen mußten die Fremden , die ins Amt eintratcn , solange Bote

sein , bis ein anderer Fremder nach ihnen das Amt gewann . Dem

Boten lag es ob , den Amtsgenossen Befehle der Werkmeister , Auf

fordcrungen zur Mitfolge bei Beerdigungen und dergleichen zu

überbringen , er hatte Bruchgelder einznsammeln und eventl.

Pfändungen vorznnehmen , auf den geselligen Zusammenkünften das

Bier zu verschenken usw . Eine Bezahlung seiner Dienste war nicht

üblich , doch war andererseits die Gewährung von geringen Gefällen

als Entschädigung für die Versäumung seines Bernfes nicht selten

(vcrgl . Knochcnhaner -Urkiindc von ca. 1500 , Urk Nr . 10 ).

Eine weit andere Stellung als die der Vollgenvsfen nimmt

die zweite Gruppe der Mitglieder , die Schutzgenossen , innerhalb

der Zunft ein . Da sind zunächst die Kinderder A intsangehörigen.

Auf Söhne und Töchter erben die Gerechtsame des Amtes fort,

doch auch sie müssen , wollen sie dieselben ausübe » , dem Amte eine



228 Hans Vemmeii,

Vergütung gebe». Was aber die Höhe dieser Abgaben angehl, so
betrugen sie kaum inehr als die Halste derjenigen Fremder, ivie
uns eine kurze Zusammenstellung zeigen wird. Es gaben die Söhne
der Bäcker(1534) einen „hemkeman" Bier und eine Kost, die der
Schneider(1480) eine Tonne Bremer Bier und °/z Bremer Marl,
Auch die Amtskinder der Knochenhauer(um 1500) brauchten nicht
ein so reichliches Mahl zu geben wie Fremde, dagegen stand ihnen
die Vcrpslichtung zu, beim„esschen" alleine das Amtsbier zu brauen.
Für Gewandschneidersöhne(1451), wenn sie in die Gesellschaft
eintraten, genügte die Spende von einer Tonne Bremer Biers,
Wollte sich ein Amtssohn oder -tochter der Schmiede l1473) im
Amte verheiraten und selbständig werden, so muhte der Sohn zunächst
sein Meisterstück ausweisen und dann neben den Esscheltonnen, für
Amtskost und Bier 12 Reichstaler in die Lade geben; denselben
Betrag hatte auch die Tochter zu entrichten. — Es wurde also
ein geborenes Anrecht aus das Mcisteramt des Vaters statuiert. Z
Es nimmt uns daher nicht wunder, daß auch solchen Kindern,
denen der Vater früh starb, gegen eine geringere Vergütung die
Gerechtsame ihres Amtes erhalten blieben(vcrgl. Urk. Nr. 15,8).

Es gehören weiter zu den Schutzgenosscn die Witwen.
„Frauwens Personen, so zum witwen stände geraten, sollen so wol
ein frey ambt haben, alles; die manßpersonen, ohn einige inrede",
heißt es in der Schmiedeurkunde von 1473 (llrt. Nr. 13, Art. 22).
Die Witiven konnten also-das Handwerk weiter ausüben. Es
wurden ihnen sogar Erleichterungen zugestanden. So befreien die
Bäcker sie vom Botenamt,-) die Schneider von der Verpflichtung
zum Rammen und Deichen an Bürgerwerken,ch so erlauben ihnen
diese sogar, sich einen tüchtigen Gesellen zu Hilfe zu nehmen, bis
ihre Kinder erwachsen und selbst den Beruf ausüben können.H
Auch die Wiederverheiratung stand der Witwe zu. Die Frau des
verstorbenen Schneiders mußte sich in ihrer Wahl jedoch aus einen
Schneider oder Wandscherer beschränken. Der Erwählte erlpelt
gegen Zahlung der gewöhnlichen Abgaben das Amt, mußte aber,
wie alle, Bote sein(Urk. Nr. 15.ii ). Heiratete die Witwe eines

0 Eckart a, a. L . 2 . 21.
-i Urk, Nr, 2,!,. ' ) Urk, Nr. 15,rö, Urk, Nr, 15,24-
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Schmiedeamtniannes einen Gesellen , mit dem das Amt zufrieden
war , so mußte derselbe vor Schließung der Ehe sein Meisterstück machen,
erlangte damit aber Befreiung von der vorgeschriebeiien 3 jährigen
Gesellenzeit (Urk . Nr . 13 , Art . 30 ). Die Schlachterswitwe mußte bei
Wiederverheiratung dieselbe Gebühr entrichten , wie ein AmtSkind,
das das Amt auSüben will (Urk. Nr . 10 p . 1). Auch die Barbiers¬
witwe konnte zum Besten ihrer Kinder das Amt halten ; verheiratete

sie sich jedoch wieder , so sollte der Mann erst sein Meisterstück
machen und darauf dem Amt eine Kost geben (Urk. Nr . 3 ). Wollte
die Barbierswitwe das Amt verkaufen , so mußte sie von den Meistern
die Erlaubnis haben ; derjenige , der es kaufte , mußte dir Meister
stücke machen und dem Amte einen Schmaus geben (das .).

Als dritte und letzte Gruppe sind endlich zu den Schutzgenvssen
noch zu zählen die Hilfspersonal des Meisters , die Gesellen und
Lehrlinge . Zu genauerer Beurteilung ihrer Stellung innerhalb
der Zunft , vor allem auch in der älteren Zeit , fehlt es an genügenden
Nachrichten . Noch bis zur Mitte des 15 . Jahrhunderts war eine
Trennung in Gesellen und Lehrlinge augenscheinlich nicht durch-

geführt , da bis dahin alle Urkunden nur von „Knechten " sprechen.
Im weiteren Verlaufe schied sich zwar das Lehrlingstum immer
schärfer vom Gescllentum ab , zur völligen Ausbildung eines eigent¬
lichen Lehrlings - und Gesellenwesens mit all seinen Institutionen —

feste Lehrzeit und geid , Wanderpflicht und Meisterstück — jedoch,
kam es bis zum Ausgang des 16 . Jahrhunderts noch nicht . Ver

einzelt nur tritt auch gegen Ende dieser Periode bereits Fixierung
der Lehrzeit und des Meisterstücks in den Rollen auf , hervorgerufen
m,s den , Bestreben , diesen für die Heranbildung tüchtiger Hand¬
werker mit guten technischen und sittlichen Grundlagen so außer¬
ordentlich wichtigen Einrichtungen feste Formen zu geben . Zweifels¬

ohne bestanden nämlich bis dahin einzelne ähnliche Bräuche -
Lehr - und Gesellenzeit , Ausweis über die Befähigung zum Handwerk
oor Aufnahme als Meister — gewohnheitsrechllich ; mangelnde
Beobachtung , vielleicht gar gröbliche Verletzung dieses Rechts , ver
Hunden mit einer mehr und mehr steigenden Erkenntnis seiner
Wichtigkeit werden sicherlich zu dem Schritte der vereinzelten
Fixierungen geführt haben , ebenso wie auch die weitere Ausgestaltung
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des Lehr - und Vorbercitungswesens in der folgende » Periode,
zunächst jenen Überlegungen entsprang , bis daun endlich auch diese
wahrlich eine der wirksamsten Handhaben der Zunftgcnossen wurde,
ihren egoistischen Interessen zu dienen , die dann so schnell die
Erstarrung , den Verfall nnd endlich Untergang der ganzen Zunft
Organisation herbeiführtcn , —

Versuchen wir nunmehr , soweit das bei dem spärlichen Material
möglich , uns ein Bild zu machen von dem Verhältnis der Lehr
jungen und Gesellen zu ihrem Meister . Von der Aufnahme des
Lehrlings in das Amt wurde bereits an anderer Stelle gesprochen : ' )
wir sahen , daß er freier , ehelicher und guter Herkunft sein mußte.
Dasselbe gilt natürlich nicht minder von den Gesellen . Was die
Lehrzeit anbelangt , so ist uns von ihrer Dauer bei den einzelnen
Zünften wenig überliefert . Tic Schneider verlangten zwei Jahre ; ?)
es dürfte dieser Zeitraum auch für andere Ämter in Betracht kommen,
da er dem der Zünfte anderer Städte mit ähnlichen Verhältnissen
entsprach . Eine längere Lehrzeit haben , wie überall anders , die
Kramer , sic schreiben fünf Jahre vor . ^) Ebenso unklar bleibt uns
die Frage , wie lange der Geselle arbeiten muß , um sich zum Meister¬
amte melden zu können . Nur bei den Schmieden läßt sich eine
Wartezeit von drei Jahren Nachweisen , jdie edoch wegficl , »venu der
Geselle eine Witwe oder Tochter eines Meisters heimsührte . ff Um
als Kramer Meisterrechte zu erwerben , genügten die bereits erwähnten
fünf Lehrjahre allein ohne weitere Gesellenzeit . Mit der Annahme
treten Lehrjungen und Gesellen in das Haus des Meisters ein.
Sie essen , trinken und wohnen bei ihm , hatten sich also der Haus¬
ordnung zu unterwerfen . Sie waren ferner dem Meister zu Ge¬
horsam , Fleißes und Treue verpflichtet . Aus der andern Seite aber
halte auch der Meister die Pflicht , ihnen gute Kost und Logis zu
gewähren , den Lehrling eine gewissenhafte Ausbildung , den Gesellen
angemessene Arbeit ff und Lohn zu geben . Damit auch der Meister
ein Interesse daran hatte , seinen Schützlingen den Aufenthalt in
seinem Hause erträglich zu machen , war die Bestimmung getroffen,

0 Oven S . 2Nk> u. 2NU. -> tlrk. Ar . I5 .Ü,'.
ff tlrk. Nr . 7. ff tlrk. Nr . IN, Arl . NO u. N2.
", tlrk. Nr . t5>,^ Nr . IN. ff Nrk. Nr . IN, Art . 27 : Nr . IN.
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daß derjenige Meister , dem ein Junge »nährend der Lehrzeit fortlief,

vor Ablauf der zwei Jahre keinen Ersatz dafür annehmcn durfte - ' )

Hatte ein Lehrling seine Lehre mit Zufriedenheit des Meisters be¬
endet , so trat er — so weit zu sehen , ohne besondere Formalitäten —
in den Gcsellenstand über . Wollte ein Geselle aber , nachdem er

die etwa vorgejchriebenc Wartezeit überstanden , sich umS Meistcramt

bewerben , so mußte er zunächst sich über den Besitz aller dazu

nötigen Erfordernissech answeisen und darauf sein Meisterstückch

machen . Zur Anfertigung desselben war bisweilen dem Kandidaten

eine Frist — meist 14 Tage — gesetzt ; ch nie durfte ein Stück

verfertigt werden , das bereits von einein Amtsmann begonnen war . ch

Die Kontrolle während der Arbeit wurde von allen Amtsgcnossen,
den Werkmeistern sowohl als auch den Schaffern und Boten , aus¬

geübt . ch Wurde dann das Meisterstück unsträflich befunden , so stand
dem Prüfling das Amt offen , und im Kreise seiner neuen Amts¬

brüder und deren Frauen feierte er nun bei einem prächtigen Mahle

feine Ausnahme als Meister.

3 . Der Zunftvorstand.

Die Verwaltung des Amtes lag den Werkmeistern ob , von

denen stets zivci — diese Zahl kehrt überall regelmäßig wieder —

jeder Zunft vorstanden . Ihre Einsetzung erfolgte , wie »vir bereits
j,n II . Kapitel ausführlich darlegten , bei den gemeinen Handwerks¬

ämtern aus der Mitte der AmtSgenvsfen durch den Rat auf ein

Jahr , »rührend sie bei den Kramern und vermutlich auch den
Gewandschneidern durch Selbstwahl erfolgte , und dieses Amt bei

de »» Barbieren in bestimmter Reihenfolge unter den Meistern um

ging - Die jungen Werkmeister mußten auf die Privilegien ihres
Amtes schworen und sich der Stadt gegenüber zur Treue und

Schweigsamkeit über alle Stadtgeheimuisse . die sic in ihrer Eigen

schuft als Vorstand etwa erfahren würden , verpflichten . ff Die Form,

ff tlrt . Nr . 18,22. 'ff Bcrgl . vbcn 2 . 280 ff.
ff Ticsc fzvrdcnnig cincS Mcisicrstücks jindcl fick in nuscrcr Pcrwdc nur

hei dc» Barbicrcn <»>, !. Nr . 8) und 2ch>»>cdcii (llrk. Nr . IN, Art . 12 di» 20
N" dis 82 ).

<1 Urk . Nr . 18 , Ar ». 15 u . 19 . ff Urk . Nr . - 18 , Art . 20.
ff Urt. Nr . 18 , Ari . 81 . ff Nrk. Nr . I ^ Nr. 11 ; Nr . 1,1.

HMb . s. Lidend . Gesch. XVIII . IN
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in der der (Lid geleistet wurde , ist uns nicht erhalten geblieben,

doch fanden wir in dem ältesten Stadtbuch von Oldenburg ' ) eine
Formel , die vermutlich im Jahre 1719 in dasselbe eingetragen

wurde , und die ihrer Form nach von der ursprünglich in Gebrauch

gewesenen nicht weit abwcichen dürfte , wenn auch das Schweige¬

gebot fehlt . Sie ist überschnellen mit:

„Stadtgcschworenen auch ambtswerckmeister ahdt"

und lautet:

„Ich N . N . gelobe und schwere hiermit zu Gott und seinen
hehligen wohrt , daß nachdem ich anheute von e. e. rath zum werck

meister des hiesigen N . N , ambts erwehlet , ich nicht allein der

stadt und bürgerschaft ein getreuer , aufrichtiger und fleißiger ge

schworner sein , alles was zu solcher bediennng erfordert wirdt , ge¬

bührlich mit beobachten , sondern auch dem N . N . ambte , als einem

fleißigen und aufrichtigen werckmeister eignet und gebühret , vorstehen

und deßen bestes suchen wolle . So wahr mir Gott helfe und sein

hehliges wohrt " .

Bei den Kramern -) und Schmiedens war dem neu gewählten

Werkmeister der sogenannte „ Werkmeisterschmans " auferlegt ; doch
ließ man ihm im Schmiedeamt damit bis Johanni (24 . Juni ) Zeit,

wenn er gleich bei der Wahl nicht dazu kommen konnte.

Die Tätigkeit des Werkmeisters im Amte war sehr vielseitig.

(Lr mußte die Versammlungen der Znnftgcnoffen einberufcn und

den Vorsitz übernehmen ; er mußte über Einnahmen und Ausgaben

Buch führen st und am Ende des Jahres Rechnung ablegen . st so¬

wie die Aufnahme neuer Mitglieder und sonstige wichtige Vor¬

kommnisse ins Zunftbnch eintragen , st Er mußte weiter die Zunft¬
kasse. die Briefe und Ordnungen in Verwahrung halten st und dafür

sorgen , daß die Bestimmungen der letzteren unter den Genossen

genügend bekannt waren , sie daher ans den Versammlungen eventuell
vorlesen , st Endlich hatte er die Produktion der Amtsgenossen zu

st Stadtarchiv . st Urk. Nr . 7.
st Urk. Nr , 13 Art . 33 . st Urk. Nr . 13 Art . 35.
st Urk. Nr . 13 Art . 34 . st Urk. Nr . 13 Art . 35.
st Urk. Nr . 13. Art . 35 , Nr . «i. st Urk, Nr . 13 Art . 30.
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kontrolliere » und schlechte Arbeit zu brüchenZ ) >vie auch den Ge¬

sellen bei der Anfertigung seines Meisterstücks zu beaufsichtigen . -)

Für den Kraincraintsmeister kam dazu noch die Pflicht zur jährlich

zweimaligen Prüfung der Gewichte und zur Überwachung der
fremden Gramer während der Freimärkte hinsichtlich der Beobachtung
der ihnen vorgeschriebenen gelverblichen Bestimmungen, ")

Die Entschädigung , welche die Werkmeister für diese gewiß

mühevolle und zeitraubende Tätigkeit bezogen , war gering , Nor
malerwcise floß ihnen die Hälfte von allen Eintritts - und Straf

geldern ihres Amtes zu , Ü daß aber diese Beträge nicht hoch

gewesen sein dürften und eine befriedigende Vergütung für die
vielseitige und mühevolle Tätigkeit kaum zu sein vermochten , beweist
das Verbot gegen die Nichtannahmc des Werkmcisteramtes, ^ welches
erkennen läßt , daß eine Ablehnung dieses Amtes — zweifelsohne

cms dem angezogenen Grunde ") — nichts gar zu Seltenes war.

Neben den Werkmeistern traten bei den Schmieden gegen

Ende des 15 . Jahrhunderts die sogenannten „ Oldcrleutc " in

den Urkunden auf , h Wie in sehr vielen Städten unseres Vater¬

landes neben die Werkmeister die Gesamtheit der gewesenen Meister

als besondere Behörde tratZ ) so scheint auch auf Oldenburg ein

Reflex dieser Bewegung gefallen zu sein , wenngleich diese Änderung
der Grnndverfassung hier nie durchzudringen vermochte . Eine

Prüfung all der Bestimmungen nämlich , in denen die Olderlentc
erwähnt werden , zeigt deutlich , daß ihre Mitwirkung mehr be¬

ratender Natur war , daß sie einer wirklichen aktiven Beteiligung

an der Zunftregierung dagegen fern standen . Im ganzen wird

dw Sache so gelegen haben : man schätzte die Erfahrungen der ehe¬

maligen Werkmeister , die ja mit den Znnftangelegenheitcn vertraut

waren , und holte auch gelegentlich ihren Rat , besonders wenn es

' ) Urk. Nr , 10, ^ Nrk. 'Nr , IN Art . NI,
Nrk. Nr , 7, <) Nrk, Nr , I . 12, >4 u , IN.

->» Nrk. Nr , 7,
") Bergt , ,tiap , II , T , 224 , szugiwle , >

Nrk. Nr , IN Art , N vis 5 , NI.
", Bergt , v, Loejch, Die .Nütner Zunftu , künden tu-, zum Jal,re 1000,

Md. I , Bau » 1007,
10
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sich um Streitfälle handelte, ein: das; man sie INI» bei Niederschrift
bestimmter Willküren, zu deren Festsetzung ihre Mitwirkung in
Anspruch geuvmmen war, und bei Aufzählung der Teilnehmer an
Versammlungen besonders erwähnte, darf uns bei der patri¬
archalischen Gesinnung jener Zeit nicht wunder nehmen.

Ten Werkmeistern eines Amtes zugcvrdnet waren die Ratlente
oder „MorgensprachShcrrcn ": „und willet den warckmesteren
einen readtman nth unscn radc tho schippen, de midt den wäret
mesteren tveth und mechtich wesen schal, tho dondc und lotende in
den warcte" (Schmiede 1383). Wie sonst, machten auch hier die
Gewandschneidcr, Kramer und Barbiere eine Ausnahme; sie besaßen
keine Mvrgensprachsherren. Der geringe Einfluß der fünf Barbier
meistcr wird ihre Beaufsichtigung entbehrlich gemacht haben; in den
beiden anderen Ämtern aber fehlten sie wohl deshalb, weil, ivic
bereits früher erwähnt, Mitglieder ans beiden Zünften im Rate
saßen, die dann aus den Versammlungen ihres Amtes den Rat
vertraten. Ursprünglich hatte jedes Amt nur einen Ratmann, früher
oder später aber, je nach dem Tempo der Entwicklung des betreffenden
Amtes, wurde ihre Zahl aus zwei und drei erhöht, bis wir endlich
am Ausgang des Mittelalters diese letzte Zahl „drei" bei allen
Ämtern, sofern sie eben überhaupt Morgensprachsherren hatten,
finden. Ihre Ernennung erfolgte auf Lebensdauer, doch war
naturgemäß die Zugehörigkeit zum Amte mit der Ratmannseigenschaft
aufs engste verknüpft. Es war die Aufgabe der zugeordneten
Ratsleute, sich um alle Zunftangelegenheiten zu kümmern, vor allem
darauf zu achten, daß die Ämter ihre politischen Bestrebungen nicht
zu weit ausdehnten. Daher war ihre Anwesenheit bei Morgen¬
sprachen und, wo immer sonst Beschlüsse gefaßt wurden, notwendig?)
Außerdem aber stand ihnen zu, die Interessen ihrer Ämter im
Stadtrat zu vertreten, sowie bei der Prüfung der Herkunftsausweise
fremder Meisterkandidaten ch und beim Zunftgericht mitzuwirken.

' ) Denn trotz des spärlichen Materials — wir sind, da keine Listen
vorhanden, auf die in den wenigen Begebungen angeführten Namen angewiesen—
lassen sich Amtsperioden von ungleich langer Dauer sbis ,;u 5>Jahren) seststelle».

's Urk. Nr. 1, 12, 14 und 16.
' ) Urk. Nr. 21.
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Wir wollen nicht verfehlen an dieser Stelle darauf aufmerksam

zu machen , das ; wir in Oldenburg die Morgcnsprachsherrcn früher
finden als in Bremen , obgleich doch die Zünfte unserer Stadt nach
dem Borbilde der Bremer sich ausbildeten . Bezüglich der Aich
klärnng dieser gewis ; interessanten Beobachtung aber verweisen wir
uns unsere Darlegungen im Kapitel I Seite 200.

4 . Die Morgensprachen,

Das höchste Organ der Zünfte war , wie das dem Wesen der

(Genossenschaften entspricht , die Versammlung aller Bvllgcnossen.
Diese Versammlungen - weil sic am Morgen staltfanden „ Morgen

sprachen " genannt — dursten nur mit Erlaubnis des dem betreffen¬
den Amte zugevrdneten Ratmannes abgehalten werden : „ ock en

schulen de werckmesteren nhnerleye morgensproke vffte willekore don,
id en sh mit des radmannes vulbord die wi daro tho fetten . "
Wann das aber geschah , lassen uns die Urkunden zunächst nicht
erkennen . Im 14 , und 15 . Jahrhundert scheinen sie im allgemeinen
,u >r nach Bedarf einberufen worden zu sein . Erst das Jahr 1569
bringt uns eine Notiz bei den Bäckern (Urk , Nr . 2,8 ), das ; die
M ' orgensprache gehalten werden soll „ up den dingstag offte ivitt-
wecke » , alß mit nnsen rathluden dar tho kamen tonen , und na verlob
des bcrs . " Es zeigt sich hier zum ersten und für unsere Periode

einzigen Mal eine Regelmäßigkeit : am Dienstag oder Mittwoch,

je wie cs den Ratsmitgliedern paßte , nach Jubilate , -) augenscheinlich
jeden Jahres , findet die Morgensprachc statt.

Die Tätigkeit dieser Versammlung ist sehr verschiedener Art.
Als Aufnahmebehörde nahm sie die Bewerbungen um Gewinnung
des Amts entgegen und vollzog , nach stattgehabter Prüfung aller
Vorbedingungen , die Aufnahme neuer Mitglieder . Auch die Ein¬

setzung ihrer Vorstände , sofern dabei den Ämtern überhaupt ein
Einfluß zustand , ch geschah in Gegenwart der Versammlung . Ebenso

' > Urk. Nr . I ; ähnlich Nr . 12 ; 14 n. 16.
'h Mi ! „verlob des ber -O ist zweifelsohne das regelmäßig ans Jubilate

p !. Sonntag nach Ostern ) bei allen Ämtern stallfindende „ Braue » des Amt » -
biers " gemeint.

h Bei den Gewandjchneidern , Kramer » und Barbieren.
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regelte sich das gange Kasse » und Rechnungswesen ans derselbe » ;

nicht nur , dass ei » großer Teil der Beiträge und Strafgelder ent¬

richtet wurde » , die Werkmeister legte » auch der Gesamtheit der

Pallgenosse » Rechenschaftsberichte ab , n» d diese entschied über die

Perwcndnng des ZnnftvermögenS . Daneben war eS allgemein

üblich , ans de » Mvrgensprachc » die Rallen zu verlesen , damit den

Mitgliedern die einzelne » Artikel wiederum inS Gedächtnis znrück-

gcrnfe » würden . ' ) Ungleich wichtiger nach war daS Recht der

Bcrsaminliing , unter Mitwirkung des Rates jederzeit die bestehende»

Rollen durch Beschlüsse ergänzen und ändern zu können . -) Endlich
dürfen nicht zu erwähnen vergessen werden die Befugnisse , die der

Gesamtheit der Pollgenossen zustande » , sobald cs sich darum handelte,

die eigenen Interessen zu vertreten . Es ist leicht verständlich , daß

in dieser Hinsicht die Selbständigkeit der Zünfte in Oldenburg , als

einer trotz ihrer Privilegien stark unter gräflichem Einfluß stehenden

Stadt , die eS zudem nie zu besonderer wirtschaftlicher Blüte und

politischer Bedeutung brachte , eine weit beschränktere sein mußte , als

in den großen Reichsstädten . Es blieb auch stets die den Zünften

überwiesene polizeiliche Strafgewalt und Gerichtsbarkeit, ' durch die

Mitwirkung der Morgensprachsherren, ") unter der Kontrolle des

Rats . Immerhin aber waren sie bedeutend genug , um auf den
Versammlungen eine wichtige Rolle zu spielen.

Da bis jetzt nicht Gelegenheit war , im Zusammenhang von

der den Zünften in dieser Hinsicht überlassenen Autonomie zu sprechen,

so mag hier eine kurze Skizziernng angebracht sein.

Polizeilich und gerichtlich — diese Unterscheidung sprachen

wir schon oben aus — schritten die Zünfte gegen solche Bestrebungen

ein , die ihren Interesse » entgegen liefen ; polizeilich , indem sie auf

die Befolgung der bestehenden Ordnungen sahen und nötigenfalls
Strafen verhängten , gerichtlich , indem sie die richterliche Funktion

des Urteilfällens übernahmen . War ersteres auf die Pereins¬

strafgewalt znrückzuführen , so ist letzteres als ein Schiedsgerichts
verfahren anfzufassen .* *)

' ) Berg «, oben Z . 243.
") Pergl . oben 2 . 24ö.

ttik . Är . I : 12 ; II n. IN.
*) v. poesch o. n. i7.
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Fragen wir uns mm , welche Vergehe » und Streitigkeiten der
Kompetenz der Zünfte unterstanden . Da war zunächst die grosse
(Gruppe derjenigen Falle , welche die Vergehen der Vollgcnosscn
betrafen . Sei es , dass sie Bezug aufs Gewerbe hatten , sei es , daß
sic Verstöße gegen die gesellschaftlichen und genossenschaftlichen
Pflichten waren , immer hatten die Amtsgenossen ihre Klagen bei
ihrer Fünft anhängig zu machen ; „ in gemeinen Amtssachen " die
öffentliche Gerichtsbarkeit in Anspruch zu nehmen , war dem Amts¬
mann bei Verlust des Amtes verboten <Nrk . Nr . 13,5 ). Daneben

dann gehörten auch vor das Zunftgericht diejenigen Streitigkeiten,
die zwischen Voll und Schntzgenvssen , der Hauptsache nach Meister
auf der einen , Gesellen und Lehrlinge auf der anderen Seite , oder
unter den Schntzgenvssen selbst ausbrachen . Endlich waren bis¬
weilen selbst luiziinftige oder einem andern Amte angehörende Per¬

sonen verpflichtet , vor dem Forum der Zünfte zu erscheinen , gegen
deren Rechte sie verstießen So haben wir bereits gesehen , daß

einzelne Korporationen Verstöße gegen den Zunftzwang selbst
ahndeten . Z

Stand nun den Ämtern in all diesen Fällen allein die Ent¬

scheidung zu , oder gab es noch einen Beschwerdeweg ? — Klare
Auskunft geben uns hierüber die Urkunden nicht . Ans den ganzen
Verhältnissen Oldenburgs in dieser Hinsicht — vor allem der be¬

schränkten Selbständigkeit und der Unsicherheit der Zunftgerichts¬
barkeit — dürfen wir jedoch entnehmen , daß , wie wir bereits oben
betonten , das Znnftgericksisverfahren lediglich ein Schiedsgerichts¬
verfahren war , daß also , wenn eine Einigung der streitenden Parteien

nicht zu erzielen war , oder auch nur eine derselben sich mit dem

gefällten Urteil nicht zufrieden gab , eine endgültige Entscheidung
stets der öfsemlichen Gerichtsbarkeit Vorbehalten war.

Sehen wir lins endlich die den Ämtern zu Gebote stehenden
Atrafmittel an . Sie waren meistens Vermögcnsstrafen — bestimmte
Quanten Bier , Wachs , auch wohl Geld , ebenso die Einziehung der

straffälligen Produkte — die sich in ihrer Höhe nach der Schwere
des Vergehens richteten . Als höchsten Bruch mußten die Knochen-

' ) Vrrgt . Knp. II , S . s. 228.
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Hauer geben ( Urb Nr . I I ) : 3 Tonnen Bier dein Ratmann , 2 Tonnen

dem Werkmeister und jedem Amtmann eine Tonne Bier . Härter

noch und schwerer zu ertragen war zeitweises Entziehen der Hand

Werksgerechtigkeit oder gar dauernder Ausschluß ans dem Amte . —

Bon der Frage , wer die aus Brüchen einkommcnden Gelder genoß,

war bereits an verschiedenen Orten zu sprechen Gelegenheit . ' ) Regel¬

mäßig flössen sie je zur Hälfte dem Rate lind den Werkmeistern

des betreffenden Amtes zu . -) Im Knochenhaueramte wurden da

gegen die kleinen Gefälle , bis zu einem „ krumstert " <d . i . 2 Bremer

Schwären ), dem Boten überlassen , während die größeren dem ganzen
Amte znkamcn . Die Verwendung der übrigen Strafeinkünfte ist

uns gleichfalls bekannt . Wurde das Bier von den AmtSgenossen

gemeinsam vertrunken , so diente das Wachs religiösen Zwecken auf

den Altären und bei Prozessionen.

Viertes Kapitel.

Tie soziale und wirtschaftliche Bedeutung der Ziinffe.

Vergegenwärtigen wir uns zunächst einmal den Inhalt der

vorhergehenden Kapitel . Wir lernten den ganzen Zuiiftorganismus
Oldenburgs kennen in seiner Stellung im städtischen Gemeinwesen;

wir sahen ihn weiter in seinen Verhältnissen zur Obrigkeit und
untersuchten endlich seinen inneren Aufban . Ganz unwillkürlich

drängt sich uns jetzt die Frage aus : was bedeutet denn diese

Organisation , worin und nach welchen Seiten hin äußert sie ihre

Tätigkeit ? — Wir wollen versuchen , davon in diesem Kapitel ein

Bild zu zeichnen.

1 . Die sozialen Ziele der Ämter.

Wir hatten bereits häufiger Gelegenheit darauf hinznweisen,

daß die Zünfte allen  gemeinsamen Interessen ihrer Mitglieder
dienten . Kein Wunder aber , daß sie , da bei Gewerbetreibenden —

' ) Pergl . >iap . ll und III.
Urk. Nr . I ; Nr . 12 : Nr . 14 ; Nr . 16 : in der (sewandschneidcrgcselljchaN

illrk . Nr . 4) kam drr Bruch halb dein Nate und halb dein Amte zu.
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und die Zünfte waren Vereinigungen der durch die Gemeinschaft
des Berufs einander nahestehenden Gewerbetreibenden — die gleich¬

artigen gewerblichen Interessen alle andern überwogen , ihre Tätigkeit

mehr und mehr auf das wirtschaftliche Gebiet konzentrierte . Immerhin
waren cs hauptsächlich religiöse und gesellige Ziele , die bei den

Zünften am frühesten hervortraten , und die auch das ganze Mittel-
alter hindurch ihre Bedeutung nicht einbüßten . Wollen wir daher

die Funktionen der Zünfte alle kennen lernen , so sind wir genötigt,

auch diese letzteren einer kurzen Betrachtung zu unterziehen.
Tic enge Verbindung der Zunft mit der Kirche äußerten

sich vor allem in der Heiligung cer Sonn und Festtage , ?) dann
weiter in der Sorge für das ScelgerätF ) i» der Unterhaltung von

Kerzen auf den Altären Z und der Abbrennung derselben an hohen

Feiertagen , in der Stiftung von Seelenmessen , der Veranstaltung
von Vigilien und Gottesdiensten , °) in der Teilnahme an Prozessionen

,, „ d anderem mehr . Vicht weniger wohl entsprangen die wohl

tätigen Veranstaltungen . Unterstützung hilfsbedürftiger und kranker

Zunftangehörigcn sowie sonstiger Stadtarmen ch n ., religiösen
Motiven.

Einen religiösen Eharakter endlich trugen auch die Gebräuche

bei Beerdigungen von Amtsgenossen . - , Starb einer aus der Zunft,

so war cs im allgemeinen feste Regel , daß die sämtlichen Amtsbrüdcr
und Frauen dem Toten das letzte Geleit gaben . Die vier jüngsten

Meister trugen die Leiche , und nichts , auch nicht ansteckende Krank

heit oder Seuche des Verstorbenen , vermochte ihn davon zu befreien.
Das Fernbleiben bei Beerdigungen wurde den Amtsangehörigen nur

bei ernster Verhinderung entschuldigt , man rügte es sonst mit

besondere » Strafe » .

' ) Bergt . Kap . II.
Urk.' Nr . 8 , Nr . 15,n Nr . 18.

->) Urk. 'Nr . 20.
' ) Urk. 'Nr . 16 ; ebenso werden auch die in Entrichtung bestimmter Quanten

Wachs bestehenden Strafen der Bäcker (Urk. Nr . 2,, ) und Schneider (Urk. Nr . t 5 , i)
diesen Zwecken gedient habe».

ch Urk. Nr . 17.
«) Urk. Nr . 2 . n>; Nr , 9, -. ; Nr . 13 Art . 37.

Urk. Nr . 2 , r ; Nr . 9,2 ! Nr . 1>: Nr . 15 , u ; Nr . 18.
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Einen nicht weniger wichtigen erzieherischen Einfluss , als ihn

die enge Verknüpfung der Zunft mit der Kirche z» geben vermochte,

übte auch der freundschaftliche Verkehr der Amtsgenvsscn unter
cinnnder auf den einzelnen auS , während ihrerseits die geselligen

Zusammenkünfte das Gefühl der Zusammengehörigkeit unter den

Amtsbrüdern anregtcn und stärkten . Es ist daher nickt zu verwundern,
das ; die Zünfte sich auch diese Seite des Lebens besonders angelegen

sein ließen . Geselliges Beisammensein schloß sich den Zunftbcratnngen

von selbst an . Daneben aber veranstalteten die Zünfte festliche

Versammlungen , von denen am bekanntesten die Meister - und Werk

mcisterschmänsc , sowie das sich regelmäßig alle Jahre wiederholende

„Brauen des Amtsbieres " waren . Das Brauen fand sich bei fast

allen Zünften und geschah in der Regel auf Jubilate ( 3 . Sonntag

nach Ostern ). Tie Reihe zum Brauen ging unter den Meistern

um , neue Mitglieder sprangen in die Reihe ein . ft

Glückliche Besitzer von Gildchäusern , in denen die Zusammen¬

künfte sonst abgehalten wurden , scheinen die Zünfte Oldenburgs

nicht gewesen zu sein . Das braucht uns dagegen nicht so sehr in

Verwunderung zu setzen , da selbst in Münster , mit , dem doch

Oldenburg in gewerblicher Hinsicht nicht im entferntesten einen

Vergleich ausznhalten im stände wäre , nur 3 Zünfte ein eigenes
Haus hatten , während noch ein weiteres im gemeinschaftlichen

Besitz dreier anderer Zünfte war . ft Man half sich bei uns des¬

halb wohl gelegentlich damit , daß beim Brauen derjenige Meister,

dem das Brauen oblag , sein Haus zur Verfügung stellte , ft cs
mochten aber auch Trinkstuben , die man , wie das sonst öfters

vorkommt , in Herbergen mietete , diesen Zwecken gedient haben ft

ft Bei anderen Ämtern brauchte nicht einer allein die Unkosten zu tragen,
sondern es steuerten alle Meister zu deren Teelung bei, vergl. Uik. Nr . 6,2;
Nr . t3,2ö.

ft Vergl . .sirunibbolt !, R ., Die Wewerbc der 2 tadl Münster bis tütit.
Leipzig tbM . Einleitung 2 - I6üf.

Vergl . Amtsbuch der Bäeter im tvrossh. Haus >1. Jentralarchiv,
Manuskripte . Dag man jedoch auch jür geschäftliche ,',usai»me»tii»ste die ge
eigneten Häuser von Amtsgeiiossen bemwle, zeigt die Bäeker llrknnde von töllä
l tlrk. Nr . 2 - in ihrem Eingang.

ft Zo wurde auch der „ Lchutling " in der LchüNingsirnhe von de»
oldenbnrgisetien .ftausleuteii und Hniidwerkcrii als Persauiinliingslvkal bennpt.
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Auf de » geselligen Zusammenkünften lvar natürlich der

Hauptzweck die gegenseitige Belustigung . Ohne reichlichen Genus;

geistiger Getränke aber scheint selbst damals eine solche nicht möglich

gewesen zu sein . Bezeichnend für die unverwüstliche Zcchlust der

Zeit ist , das ; die Sühne für Verfehlungen gegen Sitte und Ordnung
»kt in Bezahlung von so und soviel Tonnen Bier bestand , das

,,m » dann gemeinschaftlich austrank . ' ) Allzu oft freilich mochten

unliebsame Störungen die Geselligkeit in den Versammlungen unter¬

brochen haben . Tenn auch der biedere Handwerksmeister war zu

sehr Kind seiner Zeit , als daß er sich nicht , wenn reichlicher Genuß
von Bier sein Gemüt erhitzt hatte , zum Fluchen , Schimpfen und

Höhnen hinreißen ließT ) Solchen Ausschreitungen aber wirkten
eine große Anzahl Vorschriften entgegen , die ans anständiges Be

nehmen und geziemenden Anstand der Genossen hielten . So war
nnwäßiges Essen und Trinken »nd das gegenseitige Nötigen dazu,

das Vergießen von Bier , so daß man es nicht mehr mit einem

Fuße bedecken konntet ) das Wettench und Spielen verboten . Auch
das Mahnen um Schulden , weil daraus meist Zank und Unlust

entstand , °) war untersagt . Besonders ehrerbietiges Verhalten wurden
den Amtsgenossen ihren Morgeusprachsherren und Werkmeistern

gegenüber cingcschärft . ") So durfte z . B . niemand , selbst die
Werkmeister nicht , von der Versammlung gehen , solange ein Rats

Herr noch anwesend war ; ging dieser aber , so mußte er nach Hause
begleitet werden . Die Schaffer durften sich nicht vor Fortgang
der Werkmeister entfernen . Ter Bote wiederum , der ja , wie wir

wissen . bei der Herrichtnng des Mahls und beim Verschenken des
Bieres behilflich sein mußte , und endlich diejenigen Amtsgenossen,
die vor dem allgemeinen Aufbruch die Versammlung verlassen

wollten , bedurften hierzu die Erlaubnis des Meisters , der das

Mahl oder das Gelage gab , bezw . anrichtetc.
Bevor wir nun zur Besprechung der wirtschaftlichen Be¬

deutung der Zünfte übergehen , sei an dieser Stelle noch ein Blick

geworfen auf die Beteiligung der Ämter am Staatsleben.

'> Eckert a. a. O. L . 20.
»rk. Nr 0,J . Nr . 7 : Nr . N . Nr . 18 -, Nr . läaa.

", tlrk. Nr . 18 . » rk. Nr . 2, - .
h » rk. Nr . 18. » rk. Nr . » >.
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ES liegt auf der Hand , das ; in einer Stadt wie Oldenburg ' )

von den Ämtern die Forderung der politischen Interessen ihrer
Mitglieder mir recht wenig gepflegt werden konnte . Deshalb ist

auch ihr Einfluß ans die Stadtverwaltung über ein immerhin

bescheidenes Maß nicht hinausgckvminen . Abgesehen von den vor¬
nehmeren Gesellschaften der Gewandschneidcr , Kramer und Schiffer,

deren Mitglieder , wie wir bereits wissen , im Rate vertreten waren,

erscheint cs zweifelhaft , ob auch die gemeinen Handwerkerzünfte Rats¬

fähigkeit besaßen . Eine Beschwerde des Stadtrates gegen den

Grafen Konrad , 'ft wahrscheinlich aus dem Jahre 1383 , nennt zwar
als ihren Mitratmann „ Ghcrken den Seroder " , cs dürfte aber

immerhin fraglich sein , ob dieser Ratmami von Beruf wirklich

Schneider war . Erst eine Publikation ans dem Jahre 1694 ^)

sagt , daß neben Kaufleuten und Handelsleuten auch andere tüchtige

Leute ehrbarer Profession , gelehrte und ungelehrte , zu Ratmännern

genommen werden sollten . Andererseits mochte de » Zünften nicht

allzuviel daran gelegen sein , Sil ; und Stimme im Rat zu erlangen,

da sie von ihm , wegen seiner beschränkten Autonomie und große»

Selbstsucht, ' ) nicht viel , vor allein nicht im späteren Mittelalter,

erwarten konnten . Ein Zusammengehen mit den ; Grafen schielt
viel vorteilhafter , zumal dieser stets bereit war , sic unter seine

Fittiche zu nehmen , wenn es galt , sie vor Übergriffen des Rates

zu schützen . Tenn wenn auch der Graf mit seiner Macht den Rat

stets in Schach zu halten vermochte und daher sein Wille am

letzten Ende immer der ausschlaggebende war bei der Durchführung

seiner Bestrebungen , der Stadt die ihr ehemals verliehenen Rechte

mehr und mehr zu entziehen , und den daraus folgenden häufigen

Streitigkeiten , vermochte er sehr wohl den Vorteil zu schätzen , die

Ämter — und damit den bedeutendsten Teil der Stadtbevölkerung

g Bergt . Kap . Ilt.
Original im Ltadtnrchiv , Magistrat , llrtmide » .
Oorp . OornK. Olcl. VI S . 82.

'i Tenn viel eher war der Rat geneigt, seinen Einfluß den Ämtern
gegenüber geltend, sie also von sich abhängig ,; n machen, als ihnen größere f̂ rei
heile» zu geben.

°) Bergt . Kap . II.



253Die Iiiujtc der Lladi Hldeuburg iui MiUetnUer.

— auf seiner Seite zu habe » . So wurde ec- den Zünften leicht,

stets Schutz und Erfüllung chrer Wünsche zu erlangen . Und gerade
dieser Umstand war cs , der Oldenburg vor Znnftuuruhen und Auf

ständen , dem Schicksal fast jeder deutschen Stadt , bewahrte . Sicherlich
trug auch die strenge Überwachung der Ämter durch die Morgen-

sprachsherreu das ihre dazu bei , aber diese allein hätte nie ver¬
mocht , wenn einmal die Notwendigkeit nud besonders die Be

dingungeu eines Aufstandes Vorgelegen hätten , Nnhe zu halten,
das zeigt uns deutlich die Geschichte mancher anderen Stadt . Tic

Bedingungen aber lagen , ebenso wie auch die Notwendigkeit (s. oben ),

bei uns nicht vor . In demselben Maße nämlich , als cs den

Ämtern gelang , ans friedlichem Wege zur Verwirklichung ihrer
Bestrebungen zu kommen , unterblieb auch ihre militärische Or¬

ganisierung . Vielleicht auch förderte die Erkenntnis diese Vernach¬
lässigung . daß sic mit ihrer kleinen Schar nichts hätten ausrichten
können gegen die übermächtigen Lehnsleute und Ministerialen der

Grafen , die selbst einstmals die Kraft der Bremer Zünfte ge

brochen hatten . ' )
Hatte man den gemeinen Handwerkern die Teilnahme an der

Leitung der Stadtgeschicke wohl versagt , so war doch in manchen

Angelegenheiten ihre Mitwirkung , wie überhaupt die der ganzen
Bürgerschaft , nicht zu entbehren . Tie Vertretung der Ämter über

nehmen regelmäßig die Werkmeister , die sogenannten „ Geschworenen ^. -)
Der Werkmeistereid schloß , wie wir uns erinnern wollend ) die

Verpflichtung zur aufrichtigen und gebührlichen Ausfüllung auch

dieses Nebenamtes mit ein.

Endlich , um nicht unvollkommen zu sein , ist noch zu erwähnen
die Tätigkeit der Ämter beim Gericht . — Gleichwie der Vogt in
Bremen , so führt I . Gryphiandcr in seinem uns schon bekannten

Historischen Bericht von dem Niedergericht zu Bremen und Oldenburg
aus , von den umstehenden Bürgern gewisse Urteilsnenner erwählt.

' ) Bergt . Kap . I .
Grofch. Haus und Ieutralarchiv , Grasschnsl Oldenburg , KoUegiatstist

S >. Lamberti , 1500 , März >- In der Resolution vom 21 . Januar 1587,
Original und Landessachen, werden 10 „Geschworene der Ämter " genannt.

") Kap . III.
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so läßt auch der vldenburgische Richter zu dm Gerichtstagen gewisse

Ämter befehlen und wühlt aus ihnen etliche llrteilsncnner aus,

die sich dann zusammen besprachen und ein Urteil aufstellte » .

Später wurde diese Einrichtung aus verschiedenen (Gründen ab

geschafft , nachdem mich die Ämter sich selbst darüber beschwert hatten,

daß sie durch die starke Inanspruchnahme an de » Gerichtstagen

ihre Arbeit zu Hause versäumen müßten . Verschiedene Urkunden

über Sitzungen des gräflichen Richters >) zeigen uns , daß die Werk
meister t der Schmiede - , Knochcnhaner , Schneider und Schuhmacher-

ämter als „ umbstendere " fungierten.

2 . Tie wirtschaftlichen Ziele der Ämter.

Wenden wir uns nnnmehr endlich den das Zunftwesen vor

nchmlich charakterisierenden wirtschaftlichen Bestrebungen zu . —

In den Rollen der Ämter finde » wir eine große Anzahl Vorschriften,

deren Aufgabe es offenbar ist , einen harmonischen Interessenausgleich

der Produzenten und Konsumenten herbeizuführeu . Was für eine

Bewandtnis hatte cs mit ihnen?

Tas Ideal mittelalterlicher WiAschaftsverfassnug war , ein jedes

der Mitglieder einer Zunft hinsichtlich der Ausübung seines Gewerbes

und des daraus folgenden Gewinnes dem andern glcichzustelle » . Wollten
die Zünfte dieses Ideal auch nur annähernd verwirklichen , so bedurfte

cs einer Menge Vorschriften , die dem Egoismus des einzelnen im

Interesse aller Mitglieder nicht unerhebliche Beschränkungen auf

erlegten Dieser Sorge für die Produzenten stand gegenüber die

Sorge für die Konsumenten , die auf Güte und Billigkeit der

Produkte hielt.

Wir betrachten zunächst die Gruppe derjenigen Maßregeln,

denen die Sorge für die Produzenten  das Gepräge gab.

Es war , wie wir sahen , Ausgabe der Zünfte , jedem ihrer

Mitglieder ein gleiches , standesgemäßes Auskommen zu sichern.

' ) Grasch. Haus und Zentralarchiv , Landessache» , lerig . und löl >2,
März 2.'>: 156 ' !, März 3l und April

*) Auch der Bericht Gruphianders dürste wähl sv zu verstechen sein, das,
nicht alle Mitglieder , sondern nur die Werkmeister der Ämter zu den Werichts-
sipnnge» befahlen wurden.
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Ul » da -5 zu erreiche » , mnßtcn sie eine Mcichhcit der Produktiv»

bei ollen ihre » Meister » , d , h . Ausscholtiliig jeder freie » Krnft-

enlfaltung , zn erstrebe » suche » .

Die (Hcundlnge bildete » die Produltiviiskosteu : u » r ivenn olle

Meister eines Amtes unter gleiche » Bedingungen arbeite » , d . h . zu

gleiche » Preise » Rohmaterial und Arbeitskräfte beziehen konnte » ,
dann war es möglich , durch Regulierung des Produktioitsquautums

»ud des Absatzes der Erzeugnisse jedes eiuzelne » , den Erwerb unter

einander wenigstens annähernd ' ) gleichzustellcn . — Hinsichtlich des

Bezugs des zu verarbeitenden Materiale ' bediente sich die Zunft

daher nicht selten des gemeinschaftlichen Einkaufs zur Wcitervcr
äußerung an die Mitglieder . So die Schmiede ( Urk . Nr . 13 , Art . 11)

„Was dem gelde anlauget so in die Lade kumbt , davon soll zu

gelegener Zeit , wa i cisseu undt kohlen vehle kumpr , die nvttnrst

gekauft und zn gelegener zeit unter die amptslente vertheilet nndt
»mb die gcbuer anßgethaeu werden . " Doch wo der genossenschaftliche

Bezug fehlte , da gab cs andere Bestimmungen , die de , gleichen

Zweck verfolgten . Das Knocheuhaueramt ( Urk . Nr . 11 ) machte cs

seinen Mitgliedern zur Pflicht , den Werkmeister zu benachrichtigen,
wen » größere Mengen Schafe zum Verkauf in die Stadt getrieben

wurden , damit dieser dann das Amt znsammenrufen und sämtlichen

Meistern von dem Angebot Mitteilung machen konnte . Nur wenn

nicht mehr als 4 Schafe angebote » wurde », durfte sie jeder ohne
Anmeldung kaufen . Eine ähnliche Bestimmung finden wir bei den

' ) Denn wohl nie gelang es , dies vollkomme » zu erreichen , wie uns auch
die Fürsorge der Zünfte für arme Amtsgeuvssen jvergl . alle » 2 . 249 ) bekundet.
Krankheit und sonstige Unfälle waren unberechenbare Faktoren , die stets grosse
Verschiedenheiten unter den Meistern eines Amtes hervorriefcn . Aber auch alle
Bestrebungen nach Gleichstellung in der Produktion und im Absatz vermochten
nichts Vollständiges zn schaffen : denn ries die Verschiedenheit des Fleißes der

einzelnen Meister Verschiedenheiten der Produktionsguantcn hervor , die sich nicht
ausgleichen ließen , so war andererseits im Handwerk die Eigenart der Arbeit
deS Meisters mit ungleich größerer Wichtigkeit als das bei der heutigen maschinellen

Produktion der Fall ist, für den Absatz bestimmend : und bei aller Regelung
dieses letzteren , bei aller Berechtigung ans ihr bestimmtes Absatzgebiet durften
und konnten die Zünfte nicht so weit gehen , jedem einzelnen .Nonsnmcnten vvr-

znschreiben , bei welchem Meister er seine Einlaufe zu besorgen hatte.
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Schmieden ( Urk . Nr . 13 Art . 21 ) ; es sollen nämlich , wenn es im
Amte an Eisen gebrach , sämtliche Meister die Bestände der Kauf-

leute anskaufen und untereinander teilen . Hatte aber ein Amtsmann
ohne seines Amtes Wissen einen Kauf an Eisen , Stahl , Kohlen

und dergleichen gemacht , so musste er denselben gleichfalls mit seinen

Amtsbrüdern zum Selbstkostenpreis teilen (das . Art . 6 ). Waren

diese Vorschriften danach angetan , allen Genossen den Einkauf zu

gleichen Preisen zu ermöglichen , so wirkten andere einer unrecht¬

mäßigen Verteuerung der Rohstoffe durch gegenseitiges Überbicten

beim Einkauf entgegen . „ Ock wer dat sakc, dat dar quemeu tvc

amtesmenne up enen kop , dar schollen se alle lyve na to shn , sheghc
dar enen hpiider an , dat schal he beteren myt ener tunnm bers,

we dat brekc (llrk . Nr . 11 ; ähnlich Nr . 9 ) . Andererseits aber war

auch vorgesehen , daß ein Amtsmann sich nicht auf unredliche Weise

zu außerordentlich vorteilhaften Bedingen sein Material verschaffte.

Daher durften die Knochenhauer (Urk . Nr . 11 ) nicht schon auf den

Straßen vor der Stadt von dem Vieh , das zum Verkauf nach

Oldenburg getrieben wurde , auswählen und sich aneignen ; deshalb
war es auch den Schmieden (llrk . Nr . 13 Art . 29 ) untersagt , Eisen

oder Stahl zu kaufen , von dem sie wußten , daß es unrecht erworben

war . — Aber nicht nur die Preise für Rohstoffe , sondern auch für

Arbeitskräfte beeinflussen die Produktionskosten . Über die Höhe

der Löhne , die den Gesellen gezahlt wurden , erfahren wir nichts
Bestimmtes . ' ) Es war aber ein von den Zünften allgemein durch¬

geführter mittelalterlicher Grundsatz , daß alle Amtsgenossen gleiche

Löhne zahlten . ^ llnd daß dieser Grundsatz auch in Oldenburg galt,
lassen selbst unsere kargen Vorschriften deutlich erkennen.

War mit der Gleichheit der Produktionskosten die Grundlage

allgemein gleicher Produktion gegeben , so ließ sich nunmehr die

Regelung des ^ Produktionsguantums leicht durchführen . Ta gab

es zunächst Vorschriften , die Gleichheit i» der (fahl der Hilfskräfte

der einzelnen Meister herbeizuführen bestrebt waren . Tie Schuh¬

macher (llrk . Nr . 18 ) . durfte » in ihrer Werkstätte nicht mehr als

1 Knecht und 1 Jungen , und für „ innen und außen zu arbeiten"

' ) Bergt , jedoch die in Urk. Nr . >5/ , und Nr . 18 vorgeschriedenen Lohn
nbzüge, die M machen sind, wenn der Änecht seine Arbeit versäunile.
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nicht mehr als 2 Knechte halten . Dem Knochenhauer (Urk . Nr . 11)
war ein „ kumpau " , wenn der ein Amtsmann war . erlaubt, ' ) und

wenn dieser erkrankte durfte er sich einen Knecht halten . Sollten

solche Vorschriften Wirkung haben , so durfte kein Meister seinem
Amtsbruder Knechte und Lehrjungen abwendig machen . Oft

genug mochte dem biederen Handwerker diese Beschränkung der

Zahl seiner Gesellen und Lehrlinge lästig geworden sein , und das;
er um Auswege nicht verlegen war diesem Übel abzuhelfen , beweisen

Bestimmungen dieser Art . Ten Schneidern <Urk . Nr . 15 , l8 u. 19)

war verboten , Frauen und Mägden ihr Handwerk zu lehren und

bei sich arbeiten zu lassen , eS seien denn ihre Ehefrauen oder

Töchter . Das Knochenhaueramt ( Urk . Nr . 11 ) jedoch verbietet selbst

den Ehefrauen das Schlachten von Vieh . — Neben der Zahl der

ja einem Betriebe beschäftigten Arbeitskräfte war gewiß auch der
Grad ihrer Ausnützung von großem Einfluß auf die Produktions¬

wenge . Daher finden wir bei den einzelnen Ämtern eine feste

Regelung der Feier - und Arbeitstage . Au Sonntagen und den
vier hohen Kirchenfesten war die Arbeit ganz verboten , )̂ an anderen

Festtagen wieder nur während des Gottesdienstes ; si und wir dürfen
annehmen , daß auch an den Werktagen die Arbeitszeit fest normiert

war . — Die durchgreifendste Maßregel endlich zur Erreichung

gleichen Produktionsquantums war die Beschränkung des Rohstoff
Zukaufs auf eine bestimmte Menge . Das Bestreben , ihren Mit¬

gliedern gleichen Anteil an den in der Stadt vorhandenen Roh
Materialien zu gewähren , war allen Zünften eigen . Eine Fixierung

's Zweifelsohne pflegten also schon damals , wie sich das in kleineren

Stadien unseres Landes bis ans den heutigen Tag erhalten hat , stets zwei

Amtsmeistcr zusammen zu schlachten : neben der gegenseitigen Unterstützung bei

der Arbeit mochte vor allem das Bestreben nach schnellerem Absatz die Ber

anlassung dazu gegeben haben , um sich damit die Möglichkeit zu schaffen , stets

jm Besitz srischen Fleisches zu sein.
's Urk . Nr . 13 Art . 28 : Nr . 15, -. , Nr . 18.

- ) Urk . Nr . 15 . : : Nr . 8 . ' s Urk . Nr . 18.

'9  Tenn die Aufgabe der oben aus Seite 258 f. angeführten Bestimmungen
war es nicht allein , allen Mitgliedern den Einkaus der Rohstoffe zu gleichen

Preisen zu ermöglichen , sondern auch ilmen möglichst gleiche Quantitäten des¬

selben znzusühren.
Jahrb . f . Oldcnb . Gcsch . XVIII. 17
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des zu verarbeitenden Rohstoffe ) uantums aber haben nur einige
wenige Ämter . Die Schuhmacher lttrk . Nr . 18 ) schreiben vor , daß

kein Meister pro Jahr mehr als 4 Fuder Lohe beziehen darf , und

die Schlächter <Urk . Nr . II ) gestatten einem jeden Amtsmaiin nur
3 Hauskoven und nie einen größeren Ankauf von Pich , als diese

8 Koven zu bergen vermögen.

Aber nicht allein Gleichheit der Produktionskosten und des

Quantums genügte , sollte das von den Ämtern angestrcbte Fiel
erreicht werden , es mußte vielmehr noch Gleichstellung der Meister

im Absatz ihrer Erzeugnisse hinzukommen . Ort und Zeit des

Perkaufs bildeten hierbei zwei Hauptfaktoren . Nachrichten darüber,
welche Räume als Berkaufslokale dienten , sind uns nur sehr spärlich

überkommen . Von den Bäckern wissen wir , daß sie „ auf ihren

Fenstern " , d . h . ans den Läden in ihre » Häusern verkauften . „ Wo
tho Oldenburg becker heten wil , de schal stedes broet uppe shneme

vynstere hebben . Nyn becker schal mhere brodes baten , dan he

tlppe synen vinstere vorkopen Wille " Zlrk . Nr . 1). Den Knochen¬

hauern war der Verkauf , wie es scheint , auch außerhalb ihres

Hauses gestattet , nur finniges Fleisch durfte er lediglich iin Haufe

abgeben , er mußte es aber , damit jeder sah , daß es nicht gut war,
auf ein Weißes Laken legen <llrk . Nr . 11 ). Die Gewandschneider

überliefern uns eine Bestimmung , nach der andere Bürger , die vom

Ausland Gewand mitbrachten , dieses nur innerhalb ihres Hauses

verkaufen durften . Ob jedoch daraus geschlossen werden kann , daß

die Gewandschneider selbst außerhalb verkauften , abgesehen von den

Märkten , dürfte zweifelhaft erscheinen . Aus der gemachten Ein¬

schränkung geht hervor , daß zur Zeit der freien Jahrmärkte be¬

züglich des Verkaufsortes größere Freiheiten bestanden . Die

Kramer und Gewandschneider schlugen dann ihre Buden auf und
verkauften daraus . ff Es war zudem mit der Freiheit des Marktes

stets die Freiheit zum Hausieren verbunden , ff Daneben brachte

der Markt auch anderen Gewerben größere Verkaufsgelegenheit ; so

durften z. B . die Bäcker 4 Tage des Markts gebrauchen (Urk . Nr . 1).

') Urk. Nr . 7 und 4.
ff Vergl . Ltrackcrjans Nnchlas;, Märkte. Zur Versg. d. wroßh. Haus-

u. Zeniralarchivs.
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— Auch die Zeit des Verkaufs war geregelt . Wir hatten bereite
«Gelegenheit von der Sonn - und Feiertagsruhe der Schuster , Kramer
usw - zu sprechen . Aber auch der Verkauf besonderer Waren war

bisweilen nur zu bestimmten Jahreszeiten gestattet ; es durften die

Bäcker keine „Semmel " eher als Sonnabend vor Palm backen
<Urk . Rr . 2,n ).

Zu all diesen Vorschriften gesellten sich noch eine Anzahl
anderer , die , ähnlich wie wir das schon beim Einkauf der Roh¬

materialien sahen , dazu bestimmt waren , beim Verkauf ihrer Erzeug

„issc die Konkurrenz unter den einzelnen Amtsgcnossen auszuschließen.

Daher war es verboten , seinem Amtsbrudcr die Kunden zu entziehen

oder in die verdingte Arbeit zu fallendeshalb  war es auch unter

sagt , die eigene Arbeit in übermäßiger Weise zu empfehlen und zu
loben oder von der des andern gering zu sprechend)

Der Sorge für die Produzenten stellten wir gegenüber die

Sorge für die Konsumenten,  indem wir darunter alle auf

«Hüte und Billigkeit der Produkte gerichteten Bestimmungen zusammen

faßten . Was war cs nun zunächst aber , das den Zünften als eine
Organisation von Produzenten , jene Sorge für die Konsumenten

cingab?
Dem vielfach angeführten ethischen Momente , daß die Hand¬

werker damit ihre Verpflichtungen gegen das Gemeinwesen , welches

ihnen das Recht auf Arbeit gewährte , erkannten und genügten,

wollen wir nicht zu große Bedeutung beimessen , angesichts vieler

Zeugnisse rücksichtslosen Eigennutzes sowohl der einzelnen Hand
werker als auch der Zünfte . Dagegen stimmen wir Keutgen voll

pxi , wenn er am angeführten Orte annimmt , daß erst nach einer

langen Erziehung durch den Rat und unter stetem Druck die Hand
werter in ihrer Arbeit ein Amt zu öffentlichem Besten sahen , und

fjch so dazu verstanden , einander selbst Vorschriften zu geben , die,
im Interesse der Konsumenten , die gute und billige Arbeit aller

Amtsgenossen garantierten . Es läßt sich in unseren Urkunden klar

erkennen , wie es zuerst der Rat ist — in den Stiftungsurkunden —

') Urk. Nr . 3 : Nr . 11 ; Nr . 12 , Art. 7 ; Nr . t 6,2- 4.
-) Urk. Nr . I t u. 13 , Art . 8.
' ) Persp. Üenlaeii, fv., Ämter »nd Künste. Jena t !X>3. § . 242 ff.

17'
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der die Interessen der Konsnmenten vertritt, wie er auch später
immer wieder— durch seine Vertreter auf de» Versammlungen—
den einseitigen Zunftbeliebungen die Stange hält.

Betrachten wir nun, welcher Art diese Vorschriften bei uns
waren. Auf zweierlei, das wissen wir, waren sie gerichtet, erstens
auf Qualität, weiter auf Preiswürdigkeit.

Für die Herstellung guter Erzeugnisse war guter Rohstoff ein
unbedingtes Erfordernis. Nur ein einziges Mal jedoch finden wir
dieses Verlangen direkt ausgesprochen; die Knochenhauer nämlich
bestimmen, es soll kein Amtsmann„uufladych gut" schlachten<Urk.
dir. 11). Bei fast allen übrigen Ämtern aber ersetzt eine Reihe
anderer Vorschriften diese Forderung. Ter uns bereits bekannte
genossenschaftliche Einkauf und die zünftlerische Kontrolle beim Bezug
der einzelnen Mitglieder verbürgte, das; nur gutes Material ver¬
wandt wurde. Das Vorkaufsrecht, das den Schmieden an allem
Eisen, Stahl und Kohlen, daS in Oldenburg feilgeboteu wurde,
zustandZ) sicherte ihnen die besten Qualitäten. Daneben wurde
alles, was dazu beitragen konnte, die Zufuhr von Rohstoffen nach
Oldenburg oder deren Güte zu vermindern, mit peinlicher Sorgfalt
zu vermeiden gesucht; so ahndeten es die Schneiders und vor allem
die Schmiedes sehr streng, wenn jemand aus ihren Ämtern den
Lieferanten der Materialien nicht bezahlte. — Nicht weniger wichtig
als die Qualität der Rohstoffe war die Bearbeitung, die sie erfuhren.
Deshalb war durch gewissenhafte Ausbildung der jungen Generation,
durch Gesellenjahre und Meisterprüfung dafür gesorgt, daß nur
tüchtige, zum Handwerk befähigte Leute ins Amt kamen. — In der
Sicherung der Konsumenten vor Betrug endlich gipfelten die
Garantiemaßregeln der Zünfte. Damit die BäckerH das Brot nicht
zu leicht buken und die Schuhmacher°) nicht minderwertige Waren
lieferten, gingen die Werkmeister um und kontrollierten die Produkte,
wobei sie schlechte Arbeit brächten. Die Kramerwerkmeister prüften
zweimal die Gewichte, die alle gleich aus Eisen gemacht und mit
dem obrigkeitlichen Zeichen versehen sein mußten.«)

' ) Urk. Nr. >8, Art. 1. h Urk. Nr. IS.io.
-) Urk. Nr. 16, Art. 2 u. .">. h Urk. Nr. 1.

Urk. Nr. 16. Urk. Nr. 7.
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Was dann die Preissetzung für ihre Produkte angeht , so
kann man sich der Tatsache nicht verschließen , daß durch das
Prinzip des Zunftzwanges den Produzenten die Möglichkeit einer
Ausbeutung des Publikums in weitgehendstem Maße gegeben wurde.
Gerade hier war cs deshalb , wo die Obrigkeit zum Schutze der
Konsumenten scharf eingrifs : sie proklamierte eine zwangsweise Re¬

gulierung der Preise . st Die Zünfte allein vermochten wenig zu
schaffen , meist erfolgte die Fixierung der Taxen und Tarife , vor
allem für die Nahrungsmittelgewerbe , gemeinsam . Das zeigt uns
die Rolle — das ist eben ein ans dem Willen der Ämter hervor-

gegangenes und vom Rate bestätigtes Statut — des Bäckeramtes
über die Brotpreise und -Gewichte , st Allgemein gehaltene Be¬
stimmungen finden sich noch bei den Kramern und Barbieren.
Erster « dürfen ihre Waren in Oldenburg nicht teurer verkaufen,
als sie in den benachbarten Städten sind oder als sie im Werte
wirklich steigen ; st den letzteren wird anbefohlen , von jedermann

rechte und gebührliche Entschädigung ihrer Bemühungen zu nehmen,
besonders aber die Armen nicht über deren Können zu beschweren , st
Es scheint somit den Meistern dieser beiden Zünfte die Preissetzung,
innerhalb gewisser Grenzen wenigstens , überlassen worden zu sein.

Überblicken wir nun zum Schluß den Gang der Entwicklung
unserer Organisation . Den primitiven Verhältnissen des Handwerks

sowohl , als auch seiner Korporationen am Ausgang des 14 . brachte
das 15 . Jahrhundert eine ruhige , segensreiche Ausgestaltung , die
sich auch das 16 . Jahrhundert hindurch fortsetzte ; bis sich endlich
gegen Ende dieser Periode bereits die ersten Anzeichen einer nahen
den Blütezeit deutlich zeigten . Stets hatte es bisher der Rat
vermocht , ein Gleichgewicht zu halten zwischen den Interessen seiner

Produzenten und seiner Konsumenten , immer den nach Einseitigkeit

' ) Schünberg , G . v, , Zur wirlschaftlichen Bedeuiung des deutschen Zunft -,
ivcsens im Mittelalter . Berlin 1868 . S . 64 ff.

- > Urk, Nr . 2.
st » rt . Nr . 7.
st Urk. Nr . ,!.
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neigenden Zunftbeschlüssen das Wohl dcs allgemeinen Besten ein

zuimpscn . Als dann aber die Zünfte durch den Wechsel der
Obrigkeit mehr Bewegungsfreiheit erlangten , als die Autonomie

des Rates mehr und mehr abnahm , da war cs sehr wohl ver

stündlich , das ; die durch eine jahrhundertelange solide Entwicklung
auf eine so sichere Grundlage gestellten Zünfte bei nunmehr freier

Entfaltungsmöglichkeit ihrer eigensten Bestrebungen gar bald die

höchste Blüte in wirtschaftlicher und politischer Hinsicht erreichen
mußten . Aber ebenso verständlich bleibt es , daß bei einer solchen

Selbstbestimmung nur zu bald auch die erlangte Freiheit mißbraucht,

daß nur zu bald egoistische Interessen die Überhand gewinnen
mußten , da ihnen das Gegengewicht fehlte . Einmal auf die falsche

Bahn geraten , vermochten aber selbst die unzähligen Verordnungen
und die verschärfte Aussicht der Obrigkeit nicht die alten Zustände

wieder herzustellen . — Gerade diese steigende Menge der bis ins

kleinste gehenden Satzungen ist es also , die uns von der Er¬

starrung und dem hereinbrechenden Verfall der ganzen Organisation,

nicht aber etwa von ihrer Blüte , Kunde geben . Wäre cs nun

möglich , dank der reichlich fließenden Quellen , von der folgenden

Zeit ein genaueres Bild , eine eingehendere Darstellung zu liefern,

o sind die Unklarheiten und Lücken , welche die vorliegende Unter
snchung in vieler Hinsicht aufweist , auf den Mangel an ergiebigem

Material zurückzuführen , welche unsere Periode beherrscht , wo

man eben nur das aufzeichnete , was dem zeitweiligen Bedürfnis
entsprach.

Urkunden.

Bäcker.

1. Amtsbrief der Bäcker (1362 Februar 2 ).

Gleichzeitige Abschrift aus Papier im Größt, . Haus - und Zentral-
archiv , Tot . d. Grassch . Lldenburg , Stadl Oldenburg . Verglichen mit
anderer Abschrift im Stadtarchiv . Zünfte , Urkunden . Aussteller siegelt mit
„iinses stades ing " . Truck , Gemeindcblalt 1856.

Wp radmanne der stad van Oldenburg bekenet unde betuget
apenbare in desseme breve , dat wl > den beckcren in unser stad eyn
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ewich ampt hebben ghegeven, des se buckeit schulen i» allen stucken,
alse de keckeren in der stad to Bremen don , mit nlsalken underschedc,
welck becker syncs snlves man werden wil , de schal dat ampt vor
eyne halve marck tvynne», meven kecker klnideren, wif nnde man,
cn dürfen dat iverck nicht wylinen . Lck willen wi radmanne in
aller jarlckeS des negcsten dagcs to lateren twelffte » tverckmestere
fette», de uns dünken de der stad lind deine wercke cvcn konien,
nnde ivillet den werckniestercii cynen radiiian thv schippe» ntheme
radc , de myt de» werckincsteren werich »»de weldich ivese» schal tho
donde »nde tho latende in deine wercke. !l)ck cn scholen de wcrek
mestercn nyncrleye morgensprvke offte willekore don , id cn sy mit
des radmannes vnlbord , die wie dare tho selten. Nyn becker schal
rnhere brodcs backen, dan he uppe syncn vinstcre vorkopen Wille.
Meven ehneme bedarven maniie , di dat an shncme hnse etcn ivil,
deine moet men wol backen, unde dat schal men twye snhden. Ock
wat he des ilthforen mach tho vorkopende cn buten , dat moet he
nwl backen. Nnde nyn becker schal des marckts lcnger bruken dan
„er dage, nnde ive tho Oldenborg becker hcten wil , de schal stedes
broet uppe syneme vhnstere hebben. Welck becker bhnnen ver wekennc
nyn broet uppe syneme vhnstere hadde nnde des vortnget wurde;
nnde ivelckes beckers brot ock ghewroget ivnrde , id ivcre wethe»
cdder schone, de schulde vor jewelcken broke ghewen die bremcr
schillinge, nnde ivat de werckmesteren und de radman und de eren
cumpan is vorbedct in deine wercke, dat schal men holden by alsulken
broke alse se darnp fettet linde Welkerleye broke unse Kode uthpandct,
de schal twe^olt wesen, nnde alle gelt dat kumpt van wercke tho
mynnende unde van broke, welkerleyc wis dat tokumpt , des schale»
ivy radmanne ho de helfte npboren nnde de werckmeisteren de helfte
npboren . Were ock, dat uns radmannen der stad unde den Merck
meistern linde deine radiiianne , de tho deine wercke zeht wert , dat
under jaren buchte nutte wesen, dat men dat werck hoghede, dar
schulde men dat gantze ampt byboden, wes denne de meyste dell
des ampts up een droge mit den werckmesteren »nde mit deine
radmanne des werckes unde mit uns , dat schulde men holden by
alsulkeme broke, alse darnp gesät wurde , de helfte des brokcs uns
„nde de helfte den werckmesteren, und dat werck jo nicht tho vor-
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mynnerende . Undc de werckmcsteren scholcn loden und swercn , dessen

bresf tho holdende unde nicht to meldende , offt wy en wat hemelikes

segheden , unde nudes nnde nodcs by uns tho blivcnde ane argclist.

Dyth betuge wy mit unses stades ingesegele , ghehangen tho

dusseme breve , de screven is na Gades bordt drütteyuhnndcrt jare

in dcme tweundesestigesten jare , in deme Hilgen dage tho lichtmissen.

2 . Artikel und Rolle des Bäckeramtcs . 1534 Januar 31

mit Nachträgen von 1553 , 1569 , 1607.
Abschrift des 17 . Jahrhunderts auf Papier . Eingelegt eine Rolle

des Bäckeramtes . Stadtarchiv zu Oldenburg , Zünfte , Urkunden . Auf
gefunden beim Ordnen des Stadtarchivs von Prof . vr . Kohl 1904 . Die
Doppelkonfonamtten ff und lt , foiern sic überflüssig waren , sind gestrichen.

Anno domini düsend vifhnndert und veer und dertig , am dage

Agnetae Birginis sink aver eingekamcn in Karsten Hennings huse

de gemeine becker mit eren ratniann Frederick Butt und gantzen

amptc , disze nahbeschrcven artikele siede und vaste nnvorbraken tho

holdende.
Thom ersten , so ein in unsen ainte kombt und eschet unse

ambte . vhrer sey ein osfte twe , de dat ambte thom ersten eschet,

schal ock tho vorne as bruiven , in deine idt nicht van sick gedrunken iß.

Thom anderen , welckerc ambtsman cdder frauw dat ampte

wil nrseggen , de schal idt dre jar thovorn urseggen , ehe ohme dat
bruwcnt thokombt.

Thom 3 ., osst ein man wehre , de » nsen ambte vor den
kvrven vischen wolde , von buten edder binnen brot zu backen und

tho vorkoven von gcscvedes meel , weeten edder roggen , dat schal

men nehmen und den armen tho delen . Und welckere nnsen ambte

entiegen deit , sonder vorloft der warckmeister einen in nnsen ambte

zu Helgen , der schal hirna mals nemandt in unsen ambte Helgen,
by broke einer tnmc berß und ein pundt waßes von unsen ambts

luden , den he helpet beiden.

Thom 4 . sind wi mit dem gantzen ambte und mit willen
unses ratmanß , alß Gcrtt Müllers und Johann Godeken , aver
eingekamcn , so dar ein starved uth unsen ambte , he sy junk oder
oldt , dar schal ein ider ambtsman medc tho grave gähn mit sinen
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besten kledcrn beide , fruw und man . nnd de jüngsten in , ambt

schoten ehme tho karckhave dregen , idt sy wat vor kranckheit dat
idt si , bi broke einer tume ber . Anno Vifhundert drc und vofstig.

Thom 5 . sint wi mit unsen ambte aver ein gekamen und
mit willen unses rathmannes , als ; dat unse ambtö linder schoten

freh sin , uthbenahmcn de sohns schoten geven einen hemkcman beiß
und eine kost, nnd de dochtere eine tume bers und de kost behalven,

wen ohme dat amptc tho gedrunken wart und se den bruiven , so

schoten se den warkmeistern undc den schafferen und den baden don
de gcrechtigkeit , als ; de olden vorhin gedahn hebben , und dan dem
latern twolfstcn dohn , alß wi olden vorhin gedahn hebben.

Thom 6 . sint wi mit dem gantzeu ampte und mit willen

„nses rathmannes aver eingekamcn , dat de olde ambts lüde , de kost

hebben osfgebracht , de sulsten , de dat eins gedahn hefst , de schal hir

nah nicht mehr dohn.
Thom 7 . sint wi mit unsen rathlnden nnd gantzen ampte

aver cingekamen , so dar eine wedde gesehnt bi unsen amptes bere,

de wedde schal bi dem ampte bliven und vorfallen sin.

Thom 8 . sind wi mit dem gantzen ampte und mit willen

unser radtlnde , alß Dirck Jpwede und Jürgen tho Manßholte,

Christoffer Wimke » , aver eingekamcn , da wi mögen de morgen

sprake holden up den dingstag afste wittweäen , als ; wi mit nnsen
rathludcn dar tho kamen konen und na verlob des bers . Anno 1569.

Thom 9 . sint wi mit dem gantzen amptc nnd willen unser

rathlude als ; Hclmerich Welowen und Gerdt Godeken aver ein

qekamen und vorwilkort , dat , wan in unsen ampte ein amptsman
vorstcrvet , schalen de wedcfrowcns des verstorven ambtmans der
badeschop frep sin , wurde se sick an verst befrepen , so schal desulve

man , wen he dat ampte eschet , dem ampte eine tume beers geven,

darna dem ampte eine kost don und noch eine tume beers geven

darmit se sredech sint , und darna schal he dat halve ampt winnen,

alß de vor ehme gedahn hebben.
Thom 10 . sint wi itzige warckmeisters , als Bartelds Sminen

und Peter Müller , mit consent und bewillignng unser ambts

rathluden , alß Gcrtt Westerloy , Johan Mule und Gertt Funken,

mit unfern gantzen ampte eins wurden , dat ein jeder junger an-
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gehender ambtsman, welcker thom ersten dat ambts der brnwet an¬
statt der nmme drages kost, welcke des sondags avent im ansange
der jaringe geschach und davon den vvffte articnt nieldet, rind ist
vor die kost tive rickes daler gevcn dem ampte, welches alle junge
ambtslnde na tho solgen, und sint solche geldcr zu einer spende
angewendct den armen zum besten geschen. Anno 1607.

Thom 11. sint wi warckmeister, alß Clawes Kivel und Wilckc
Müller, mit eonsent der amptlndc aver eingekomen, dat nu hinforth
neu ambtsman svl semcl backen ehr des sonnavendcs vor Palmas
by brooke einer halve tnme beer, ivic dar drndde artiknl darvon
mcldinge deith.

Des; bccker amptes rulle und ordeninge , das weten und
schone brodt tho backen nah lndt der olden rulien.

Thom ersten, wen de schepel weten geldt twolf grote, schal
ein stucke van twen schwären weggen wegen tcin lot ghar, ein
schwären weggen sovcn lot.

Item tven de schepel weten geldt achtein grote, schal ein
stucke van twen schwären weggen wegen8 lot ghar, ciy schwären
weggen soß lot.

Item wen de schepel weten geldt vecr und twintig grote,
schal de twen schwären weggen wegen gar soven lot, de schwären
weggen vif lot.

Item wen de schepel weten geldt dartich grote, schal ein twen
schwären weggen wegen ghar soß lodt, de schwären weggen veer lot.

Item wen de schepel weten geldt soß und dartich grote, schal
ei» twen schwären weggen ghar wegen vif lot, ein schwären weggen
ver de half lot.

Item wen de schepel weten geldt twe unfcrtich grote, schal
ein twen schwären weggen ghar veer lot, ein schwären weggen dre
lot wegen.

Item schone brot.
Wen de schepel roggcn geldt twölf grote, schal ein brot van

einen groten wegen ein pnndt ghar.

' ) Das Won .gondach" ist in der llrtundc gestrichen.
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Item wen de schepel roggen geldt vofstein grote, schal ein
brodt van einen groten wegen acht nntwintich lot ghar.

Item wen de schepel roggen geldt twintich grote, schal ein
brodt van einen groten wegen veer nntwintich lot ghar.

Item wen de schepel roggen geldt vif nnd twintich grote,
schal ein brodt van einen groten wegen twcuntwintich lot ghar.

Item wen de schepel roggen geldt dartich grote, schal ein
brodt van einen groten wegen twintig lot ghar.

Item wen de schepel roggen geldt soß nnd dartich grote,
schal ein brot van einen groten wegen sostein lot ghar.

Alte
rogkcn rolle.

Reuive rolle. Alte
weftmi rolle.

Aemvc rolle.

12 . 32. 12 . 32. 12 . 10 . 12 . 6 . 9. 15.

15. 28. 15. 29. 18. 8 . 15. O 2̂- 8 V- - 14.

20 . 24. 18. 26. 24. 7. 18. 5. 8 . 13.

25. 22 . 21 . 24. 30. 6 . 21 . Li^ ,'2' 7V - - 12 .
30. 20 . 24. 22 . 36. 5. 24. 4. 7. 11.
36. 16. 27. 20 . 42. 4. 27. 3 '/ - - 6 -/ - . 10 ' - -

30. 18. 30. 3 '/i- 6 . 10 .
33. 17. 33. 3. ^Vr- 9.

36. 16. 36. 23/^ / 4- 4 -V4. 7V - .
39. 2V-- 4 > 4^
42. 2Vr- 4. 6 '/ - -

grote De rn ll e des becker ampteß: Lot Lot Lot
watt daß brodt wegen schal, wen der 1 IV- 2 Vr

tvete geldt alse folget
12 6 9 15

15 5V2 8 V2 14

18 5 8 13

21 4V- 71 /^ ,̂ 2 12
24 4 7 11
27 3V- 6 ^2 10 '/,
30 3 '/i 6 10
33 3 5 '/e 9
36 2 b/, 4 » .
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grote
39
42

Lot

2V-2V.
Lot

4

Lot?V.
6V-

12 j

15 ^
18 !
21  !
24
27
30
33
36

I . schone brot von einen grote » ,
wen de rogge gelt Lot

32
29
26
24
22
20
18
17
16

Barbiere.

3 . Graf Anton Günther von Oldenburg rc. bestätigt dem
Barbier - Amte der Stadt Oldenburg auf dessen bitte den
ihm vom Grafen Johann von Oldenburg rc. im Jahre 1584
Februar 22 erteilten Jnnungsbrief ( 1661 Februar 27 ).

Äouzept ,nis Papier im 6iroßh . Haus - und Zentralarchiv , Dok. d.
Masschatt Lldeiibg, , 2t . L . Truck : Oorpus Oonatitutioonm OlcionburZi-
osrum VI L . 164 . Die in dieser Urkunde in außerordentlich großer Zcchl
austrelcndcn Doppelkonsonanten ss, ll, tl , n» sind gestrichen.

Wir Anthon Günther , graf zu Oldenburg undt Delmenhorst,
Herr zu Jhever undt Kniphansen re., für uns;, linsere Nachkommen
an der regierung undt sonsten jedermenniglichen uhrkunden undt be¬
kennen hiemit , daß uns die sämtliche meistere des balbierer -ambts
unserer stadt Oldcnburgh , benantlich Mr . Dietrich undt Johan Bode
der eltere , gebrüder Joachims Bleicher , Heinrich von Linen , undt
Johan Bode der jüngere , mittelst überreichter untecthänigen supplic,
mit mehrem gehorsamblich zu erkennen gegeben , was Massen unscrS
in Gott ruhenden Herrn Vaters Ldl . weylandt graf Johan , hoch-
sehligen andenckens , in anno 1584 cla 22 . kokruarü den damahligen
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fünf meistern nicht allein eine ambts -gerechtigkeit gnädig geschencket
undt sie mit gewissen Privilegien versehen , besvndern auch ihnen

darüber nottürfftigen schein undt einen innungs -brief versiegelt in

gnaden ertheilet . Jnmassen sie dann denselben in vriginali produciret
und aufgelegt , undt lautet derselbe von wort zu Worten wie folget:

Wir Johann , graf zu Oldenburg undt Delmenhorst , Herr zu

Jhever , undt wir burgermcister undt rahtmanne der statt Oldenburg

thun kundt undt bekennen vor uns und unsere Nachkommen undt

sonsten jedermänniglichcn in undt mit trafst dieses unsers versiegelten
briefes , daß wir den barbieren dieser stadt Oldenburg ein ambt

gegeben haben , also daß sie daßelbigc sollen undt mögen gebrauchen
in nachfolgenden puneten:

Erstlich sollen nicht mehr sein , denn fünf meister des barbiere»

ambtes in dieser stadt , welche vor uns einen leiblichen aydt thun

sollen , wie dann auch gegenwcrtig Casper Schulten , Dietrich Barnholt,
Otto von Linen , Härmen Lange undt Otto von Linen der jüngere

gethan haben , daß jährlich alle blutriesung , so in dieser stadt
Oldenburg und haußvogtey fallen , es sey bürger oder haußmann,

sie die barbierer und ihren Nachkommen unverseumet dem verordnten
richtcrn anzeigen undt vermelden sollen , damit die blutriesung
unverschwiegen bleiben , Darbeneben sollen sie sich undt alle ihre

Nachkommen zu richten haben , daß sie keinmandt , er sey reich oder

arm , so in dieser stadt undt hausvogtey verwundet oder sonsten

kranck , so viel menschlich und möglich mit ihrer kunst undt handt

werck für die gebührliche belohnung ' ) nehmung dienen undt helfen,

nndt den armen über sein vermögen nicht benehmen oder beschweren sollen.

Wann auch der fünf geschworenen meister einer verstirbt,

' sol die fraw macht haben , zu ihrer kinder beste das ambt zu holden,
würde sie sich aber wieder befreycn , sol derselbe M . des ambts,

per sich an sie befreyt , vor erst sein Meisterstück laut ihrer voll

wacht Vorbringen undt auch erweisen , nemblich ein Stich P : ein

Gratzcdey , ein grauer P : ein Wundbalsam , ein grüne wundtsalbc
nnt ein brunrei (b)ung im degel kochen , undt ein wundtdranck , und

soll darzu dem ampt ein kost thun damit sie befriedigt sein.

Das Wort „belohnniig" ist in der Urkunde gestrichen.
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Wolte auch die fraw das ainbt verlaßen oder verkaufen , soll
sic das mit des ambts meistern wissen undt willen, ' ) die Meister¬

stück machen undt erweisen und dabeneben den meistern eine kost

thun , damit sie friedlich . Es soll auch keiner unter diesen fünf
geschworenen meistern einer dem andern Patienten oder krackncn

verbinden oder seinen vcrbandt auslvsen , es sey denn des andern,

so ihn verbunden , wiß undt willen . Es soll auch unter den fünf

geschworenen meistern allezeit einer olderman sein , undt jhärlich
vom ölsten zum jüngsten umme gehen , welcher des ambts lade,

darein die briefc undt ihre gerechtigkeit beschlossen , in Verwahrung
hat , undt sol derselbe macht haben , so oft es nötig und sie mit
einander zu schassen haben , das ambt verbieten zu lassen , undt
welcher nicht auf bestimbte zeit erscheint , soll dem ambte mit einer
strafe verfallen sein.

Was auch den ersten verbandt belanget , soll dem ersten srey

stehen zu lthun ), -) der zum ersten kombt . Es soll auch nach diesen

tagen kein heimliche arzten , winckellöpers oder wincklopschen in dieser

stadt undt haußvogtey macht haben , mit keinem dinge dem balbiersr

ambt zu wieder verbinden oder in ihr ambt znvergreifeim Zu dem

soll auch kein cramer oder sonsten ander weder Pflaster oder sonsten

etwa zu kauf haben , dardurch nicht allein die Patienten viel vcr
seümet , sondern auch dann die blutriesung verschwiegen bleiben möchten,

wer solches aber thuet , soll solcher bey den balbieren vernehmen
undt kaufen.

Mögen also die halbier vorgeschrieben undt alle ihre Nach¬
kommen das ambt , so wir ihm gegeben , quiet undt srey gebrauchen,

welches wir ihme hiermit auch ihm geben undt wahr Wesen , undt

haben wir Johann , graf zu Oldenburg und Delmenhorst , Herr zu

Jhever , diesen brief mit unserm grüsl . ring Petschaft befestiget , auch

wir burgermeister undt rathmänner der stadt Oldenburg unserer

stadt rechte insiegel wißcutlich unter diesen brief hangen.

' ) Hier dürsten wohl zu ergänzen sein die Worte : „ thun , wer aber dos

ambt erwirbt , der soll " .

h In der Urkunde ist an dieser Stelle ein der Große des ergänzten

Wortes entsprechender freier Raum gelassen.
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So gegeben undt geschrieben im jahr ei» tausend fünf hundert
vier nndl achtzig , den 22 . februarii.

Mit nnterthänigcr bitte , weile sie bis dato auch bcy svlchein

privilegio gnädig nlannteniert nndt geschützet worden , obberuhrten
bnef aber wegen schwäche des Papiers oder pergamens etwas zer
ritzen nndt  mit der Zeit noch mehr  h ) schaden nehmen möchte,

wir geruheten ihnen denselben zu ihrer Verwahrung nndt ihren Nach¬
kommen zu guete , ans angcbvhrner hochgräfl . gnade und milte

gnädig zu rcnoviren , zu confirmiren nndt znbestettigen.
Wann wir nun solche ihre nnterthünigc ziembliche bitte in

gnaden angesehen , als rciwvircii , confirmiren undt bestetigen lvir
obbcschrieben ihre Privileg !« in allen nndt jeden pnncten , clausuln
undt artienln mit vorgchabten reifen rath und wohlbedachtem mnthc,
kraft dieses , aufs bestendigste also undt dergestalt , das ; sie undt ihre

Nachkommen von niemand daran tnrbirct oder beeinträchtiget , be¬

sonder » jeder dabey geburend manntenirt , geschützet undt gehandt

habet werden sollen , jedoch »vollen wir uns ; hir durch einen barbier

für nutz im noth falle anznnehmen nicht begeben , sondern dasselbe

zu thun uns hiermit Vorbehalten haben . Uhrkundtlich haben wir
diesen brief init eigener handt unterschrieben nndt unser insicgel

dafür wissentlich hangen tatzen . So geschehen Oldenbnrgh , den
27 . februarii 1661.

Dietz eoncept haben ihr hochgr . gde . gnedig gelesen und plu-

citiret , jedoch daneben befohlen , das ; dass in marginc addirte reservat

solle eingerücket iverden , ist geschehen , d . 7 . märz 1661.

Gewandschneidcr.
Bürgermeister und Natmannen der Stadt Oldenburg
verleihen den Gewandschneidern eine Gesellschaft.

1 -151 Februar 21.

Original -Pergauieut . Stadlarchiv , Zünfte , Urkunden , wroßes Siegel
der Stadt Oldenburg anhangend.

Wh borgermesterc unde raedmanne to Oldenborch enkennct
unde bringet openbar an dessen» brcve vor alleßwemc, dat »vH mit

' » Die vorstehende » 5 gesperrt gedruckten Worte sind in der Urkunde
unterstriche » .
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endracht unde beradenen mode hebben ghegeven unde geven jegen
würdigen yn besser scrift den wantsnyderen to Oldenborg enc
selscnp, na wise gesäte nnde rechte der stad Bremen, in aller mate
atze »ascreven steit, dat »emant to Oldenborg wantsnyden seal,
tven see allcne, ane yn den vrygen markeden, so mach en jewelk
snyden dre doge yn den tidcn, atze de market is , unde enen dach vore
unde enen dach na. Unde were, dat unser borger wellick werc, de
lakcn hadde ghehalt oder see unde oder sand, de mach dre lakene
snyden bynnen beslotener dore, sunder he ne scal de elne bencdden
ses grote nicht geven. Were dat andcrswe want snede, so vor-
geroert is , unde nicht yn der wandsnider zclscup cn were, unde
worde des vortuget edcr dat me enc dar ume scnldigede mit encr
slichten klage unde ne Wolde dar nicht vore sweren, so vakenc alzc
dat schege so vakene seolde he breken ene bremcr marck, de seal half
deme rade unde hals dene ivandsnideren tokomen. Wc ok en wand
sinder an unser stad wesen ivil, de en scal anders neu ampt hebben
eder nenes amptes brüten. Hedde en der wandsnider zclscup unde
brukedc cnes anderen amptes, des ine enc vortugen mochte eder
scnldigede me ene dar »me mit ener slichten clage, unde en wolde
he dar nicht vorsweren, so vakene alzc dat schege seolde he breken
ene bremer mark, half yn den raed unde half den wandsnideren.
Ok en scal hir neu gast want finden ane in dem vrygen marckede,
so vorscrevcn steit. Were dattet dar cn boven schege, des inen tvr
warheit queme, de gast seolde breken vyf bremer marck, de seolde»
half werden dem rade unde half den wandsnideren. Were vk unser
borger welk, de cn bedcrve man were unde ivolde cyn wandsnider
werden, de mach unde seal zelscop wynen mit encr bremer mark,
de scolde ok half dem rade nnde half den wandsnideren werden.
Dar to scal he der selscup enen schincken geven unde enen potharst
unde ene tuniien bremers beres. Were vk eyn wandsnider to
Oldenborg, de enen sone hadde, de to sinen joren gekomen ivcre
unde wolde desse selscup hebben, de scal se esschen, dem scal me
de selscup geven unde nicht vor seggcn, men he scal der zelscop ene
tunncn bremers beres geven. Unde wi> borgermester unde raed-
manne ergenant willen unde scolen den ergescrevenen wandsnidercii
to Oldenborgh desse selscup in cren rechten zakcn truwelikcn vorde
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gcdingen , unde des jo by en bliven unde alle brvke sunder gnade
„th richten helpen . In orkunde der warheit nnde to ener mereren
bckantnisse , dat desse vorscr . selseup unde articnle gegeven unde schen
sint myt tvillcn witzscup unde vulbord des gantzen menen rades to
Oldenborgh vorbei !., hebben wl > unses stades ingesegel witliken

hangen laten to dessem breve . Datum anno ckomini Ll °6600I.
priwo , in proloicko kotri aci Oatliötlram.

Handwerker der Dämme und der Mühlenstraßc.
5 . Stiftungsbries über die ans dem Damme vor Olden¬
burg gestiftete Brüderschaft von „ den heiligen fünf

Wunden " . 1516 8. 6 .

Beide nachstehende Urkunden (3 u . 6 ) vereinigt in einer sehr schlechten
Abschrift des 17 . Jahrhunderts aus Papier i»i Großh . Haus - u . Zentral
archiv , Ser . IX Me . Text verglichen mit dem Inhalt ei» es „ alten perga-
mcncii Küchleins " , auf das sich die spätere preisliche Konfirmation (1659)
der Amtsprivilegien der Mnhlenstrcchen - und Dammhandwerker gründet.
Original dieses Privilegienbnches in der Tischlerlade zu Oldenburg.

In der ehr unses Herrn Jesu Christi linde shner hilligen vyf

wunden is gestichtet eyne capelle dorch den edelen unde wolgebaren

Herrn Johanne greven tho Oldenborch nnde Delmenhorst uppe dem
Dcnnme vor Oldenborch , dartho verworven is gcnade unde aflate
Win dem hilligen stol tho Rom . wo dat de aflates breve mede-
bringcn . Unde tho vermering des Gades dcnstes in der sulven

capellen hefft de npgenante greve sich befliteget noch mehr
aflates dartho crwarvenen und so dat groteste aflat , alß jahrlichs
hinnen Rome in alle karcken tho crwarvenen is mit den Stacicn,
erlanget.

Tcßhalven ene löflicke broderschup upgenamen , de ' ) schal Heien
hc broderschup der hilligen vyf wunden , dcsulve broderschup is an¬

genommen nnde thogelaten von vuller macht des legalen des stols
tho Rom.

To iß sodane broderschap bevestiget , dat ein ider brodcr un

süster darinnen möghe delhafftig werden des groten aflates , alß in

' ) In der llrknnde ist „ de" aus Berschen doppelt geschrieben.
J -ihrb . s. Olderb. Gcsch. XVIII . 18
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den karckcii tho Rom mit den Staeien verduent werd , dcwyle de

deren leven . Alß greve Johan , srouw Anna grävinne , grave

Jvhan de junger , greve Georg , sroichen Anne , greve Christofser

unde Tönnies leven , und dcwyle ein ider brodcr und suster in der

brodcrschup ingeschrevcn , in leveude syu.

Up dat de brodcrschup cnen besiandt beholdcn mögen , so

scholen de Herren dartho selten vorstender , de dar nutte tho syu.

lln de vorstender schölen neuen broder unde suster in schrievcu

sonder der Herrn willen.

lln de jenen in de broderschap wert ingeschrevcn , de schall

darvor geven 6 bremer grote , de schölen tho der brodcrschup beste.

Tartho schölen de broder unde süstcrn dregen in en vyftige

einen sulvern penningk von werden eines schrickenberger , dar schölen

npgegraven syn de hilligen vyf wunden , alß den en darvan vcr-

starvet , so schall den penninck wedder tho bchoef der broderschlip.

Js ock bewillet , dat alle , de in der brodcrschup syn , schoelen

des jahrs twcemahl , alß en dat verwittiget werd , in der begengk-
nüsse wesen unde jo in der seelmesse darin offcrn , ock by brock.

Unde wan den Herren gclevet eine ealatic mit der brvderschup

tho holden , de dar inkumpt , schölen alle gelike gelden.

Item is ock bewillet unde gegeven der brodcrschup sodanc

Privilegien van unsen gnädigen Herrn , dat nyn hantwcrckcs nmnn,

de en handwerck bruket , dar de borger in der statt van holden en

ampt , schall brücken np den Damme syn handwerck , he en geve
ersten der gemenen selschup ene tonne bremer beers unde en pnnt

wasses , willen ehne de suster unde broder warinne begnaden , dat

steil in eren willköhr , anders hebben sc des macht am so vele Pandc

to nehmen , dat se vcrnoget werden.

Item ock schall nyn handwercks mester lerkncchte tho selten,

sonder de brodcrschup schall hebben en pnnt wasses , dar schall de

mester vor staen . Xnno äomini ) IDXVI . U

y Jni Privilegienbuche ist hiernach eine Seite frei gelaffen ; ans der
nächsten stehen die Namen und die nbemachste ist dann mit dem folgenden („Na
dem alß " nsw.) beschrieben.
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XOmina vivorum.

Grevc Johaii . Grcve Jurghen.
Brouwe Anna , grüvinnc . Grevc Anthonius.
Grcve Io Han de jungher . Froichcn Anna.
Grcve Christoffer.

0 . Amtsbrief über die den der vorerwähnten Brüder¬
schaft ungehörigen Handwerkern der Mühlenstraßc
und der drei Dämme verliehenen Privilegien . 8 . ll .,

wohl ans der Zeit Graf Antons I . (ch 1573 ).

Na dem als; mh Herr thv Oldenborch unde Delmenhorst hefft
den ambtsluden up den Damme dnsse vorgeschrcvene Privilegien
gegeven, hebben se en ampts recht un bewillinge under en ander
upgenomen , hierunder geschrcvcn lndendc aldns mit verbettering
des ambts.

Thom ersten male hebben se mit willen unde heten mines
gnädigen H . gekohrcn twe warckmesters unde twee schaffers , de dat
ampt schölen handhaven , vorstan , dat den amptlüden gelick und
recht schehc und ock den tvarckmesters, schaffern kein unrecht . Ock
waiulcr de vorwesers jedwes mit den amptc to don hebben, dar an

gelegen is , schölen se vcrwittigen laten by des ampts boden, und
up wat stunde de bodeschup bestemmct wcrd , schall ider amptnian
dar erschienen, bh des amts brücke als 4 grote.

Tho den andern hebben se ene belevinge npgenamen und ge-
inaeket, dat se des jahrs enmahl willen en amptsbecr bruwen up
de tidt , alß de ampter plcgen tho bruwen , tho welkerer bruwinge
schall ein hder amptman mit syncr fruwcn uthdon en schepel molts
aud en schepel Hoppen, dat schölen de warckmesters, schaffers, helpen
den bruwern thv samende vergadern und »p de bruwinge Warden,
also dat deine ampt gelyck recht schehe un den bruwern ken unrecht.

Tho drudden , wanner dat dat beer gedrunckcn werd up de
tydt , alß de ampte plcgen tho drincken, schal ein idermann , dat ein
amptman iS und ken ander , mit shne echte frouwe erschienen und
synes beers wachten, unde verwahr syne kiudcr, dat densulvigcn
neu gebrecken schehc un de amptlüden sunder mohe blieven.

18»
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Ock schall nunmedes , de wyle dat beer verhandelt is , en den

andern manen um schulden edder olde vienschup , olden halt oste

nie « uprohr anrichten , ken beer vergeten , ock den namen Gades

nich mißbrucken mit flöcken , scheiden , schweren , dewile dat beer
verbanden is.

Oft cn mothwillig sulckes anhoese , schulen de översten mit
der gemene angripen un strafen by der högesten bröche , alß ene

tonne bremer beers snnder gnade.

Thom veerden schall nnmmedes , dat en amptman is , syn
ampt brücken in andere Husen , sondern dar he sulfest wanct , schall
he dat ampt brücken und anrichten unde nimedes vor den körve
fischten , ock nicht in syner nehringe schaden , bh Verlust des ampts.

Thom vufften , oft euer were , de dat ampt mede begrepen

hadde edder anneme und wulde trecken buten landes , binnen landes

mit sluier waninge unde jährlicks dit vorgeschreven ampt nicht mede

handhaven , mit brulven , molten )̂ oste wat dem ampte möchte an¬

fallen , so fere he binnes landes is , und den Wolde aver twee

fahren wedder kamen unde synes ampts Warden alß vorhen , de

schall dat ampt gentzlich verlahren hebben unde van ich an Winnen
snnder gnade.

Thom festen hebben se under en ander bewillet , also dat

kein amptman , he sy wat ampts he is , schal wchne upholden in

synen hueß , de den ampte schedlich is . Wor men sülck enen er¬

findet , schal men strafen unde ock in des ampts Ungnaden ge¬
fallen shn.

Ock schall men ene vor den mann holden , dat de ander ge¬
braten hefft . Iß et , dat men densnlven ock «verkamen kan , de dat

ampt brücket up schwer , dat schall men ehme datsulvige nehmen

unde verdrincken up cn tonne beers sonder gnade.
Unde dar is ock belevet , daer en handwerckes man is , den

syn hueßfrouw doetling afgingk , unde wedder wulde fryen . Fryet
he buten dat ambt , schal he geven vor de frouwe en halve tonne

beers , fryet he averst enes amptmans dochter edder wedewen , so

schall he geven 4 grote.

' ) In der Urkunde ist an dieser Stelle eine ^ ücke gelassen: im Privilegicn-
buch p. 13 steht hier „drinken" .
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Tesgelicken ock, daer en amptmans sohn is . de dat ampt ivill

angripen , desulvige schall dat ampt esken, by Verlust des ampts,
uude vor de eschiuge unde inschrievinge schall he dat ampt bekennen
unde geven 4 grote.

Thom latesten scholcn de ampts vorstender , alse werckmcsters,

schassers des amptes mechtig sy» , cnen in dat ampt tho iremen , so

ferne he from is nnde gerecht doit . Ock schölen se des ampts up
kunste , bocke, breve , geldt vorwahren , ehre schuld inanen , np dat
ivanner ein ander gekohren werd , dat men desnlvigen kan godc

reckenschup averantworten , dat allerdinck mit recht geendiget werden,
in Godes namen amen.

Item de ampllnden sint ock ingcgaen un bewilliget , dat nen

ainptmans sohn schall molten in dat ampt , sundern he schall ersten
dat ampt eschen un bekennen mit 4 grote , und den dat ainpt denen

nnde bruwen gelick en ander , nnde dar schall de vader vorstan edder

gewisse borgen stellen.
Und noch wieder wehr saeke, dat cner wehre , de uth den ampt

wnldc np andere platsen und stede trecken , unde wanner he dat

ampt gedenet unde gcbruwet hadde , so schall he dem ampte geven
vor de bruwinge en halven gülden , wor snlckes mit en schict , schölen

chine de amptlndcn so velc ponde nehmen , dat sc vcrnoget werden.

Anno domini fllffteinhnndert im sevcn und seventigstcn , den

dingstag den 15 . jannarii hebbcn de gantzen amptbroder np den

fernsten Tam bewillet und ingcgan dusse 3 articul wo folget:
Int erste is bewilliget , dat de ampts warckmeister unde bruwers,

wen se dat ainpt bruwen , 18 grote van wegen des gantzen amptes

hcbben , dat ander schölen sc dem ampte thom besten verwahren.
Thom andern , wen en amptsbroeder vom ampte aftrit , de schall

dem ampte geven thor bruwing enen halven dicken daler.
Thom drndden , woll nnse ampt eschen wehrdt , idt sy amptes

vrnnd oder sremmet , de schall vor inschrievent 8 grote geven.

' ) Im Privilcgienbuche steht „voriislcn" .
In der Urkunde sind hiernach einige Zeilen frei gelassen.
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Un de amptlude schölcn
schreven:

Hinrich Tollener.
Hinrich Schlueter.
Johan Bohne.
Weßell Scheut . ' )
Albert Grote.

Hinrich Roelffes . )̂
Johan von der Hepdc.
Wielm Brutschat.
Ladewig van der Heyde.
Hinrich Lubbecken.
Cort Schmit.
Meinert van der Hcyde.
Johan Kleveman.
Härmen Hutdeman.
Johan Wessels.
Johan Hutdeman.
Hinrich Jäger.
Hinrich van Esens.
Reimer Vischkcr.
Johan Vischker.
Herma » Dehne.
Hille JosteS.

up de rige brnwen als; hierna ge-

Ehler Hagen.
Everd Schoinacker.
Lnbbert von Littet.

Lütke Duhne.
Hinrich von der Hepde.
Albert Kleveman . )̂
Berend Kleveman.

Dirck Hutdeman.
Reimer Schmit.
Hans ; Schnieder.
Dirck Wantscher.
Herman Brunß.
Helmerich Ladebohm . )̂
Hinrich Kleveman.
Jorob Wittbeckcr . )̂
Jürgen Berendts.
Jochim Hutdeman.
Robe Hoenben.
Hinrich Wever.
Cort Kahlenstert.
Ahrent Steffelmacker.
Jürgen Borchers.

') Im P .-B . „Szmyt ".
)̂ Im P . B . zivischen Roelfses und Heyde noch „Johan Bartels ".

') Im P . B . hiernach noch „Johan Buntescrodcr".
Im P .-B . hiernach noch „Johan Tyrikes".
Im P .-B . hiemach noch „Jacob van Wmche".

") Im P .-B . steht statt „.Herman Bnins ;" „Hemian Bremmer".
') Im P .- B - hiernach noch „Johan Brummer".
') Von hier an sind im P .-B . die Namen unleserlich (bis auf „Hinrich

Wever") und an Zahl weniger.
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Äramer.

7 . Amtsbrief der Kramer (Entwurf ). 1599 Januar 1.
Konzept auf Papier im drosch. Haus - u . ZeMralarchiv , Dok. d.

(Prassch. Oldbg ., St . O . Die für diese Zeit charakteristische» Doppel-
kviisoiiliiiten sind gestrichen wie in Urkunde Nr . '!.

Wir Johan , grave zu Oldenburgh und Delmenhorst , Herr zu
Jhever und Kniphausen , rvir imgleicheu burgermeister und rhat der

stadt Oldenburgh thuen kundt uud bekennen vor uns ; , ungern nach
kommen und jedermenniglicher in und mit kraft dicßes unßers ge

gebenen brieves , daß vor unß kommen und erschincn sein unsere
burger und eimvonende kramern zu Oldenburgh , und zuerkennen

gegeben , welchermaßen ihnen durch die frembden kramer , so tegliches
ankommen , an ihrer narunge in mannichcrlei tveiße abbruich ge¬
schehe , und sonsten auch unter ihnen allerlei Unordnung , sonderlich
uff den jarmarckten , sich zutrugen , und daß denselben , wan sie mit
einem ampte als ; zu Bremen und in andern benachbarten siebten
versehen , leichtlich vorgebawet werden könte , derhalben wolten sie
unß underthenig angelangt und gebeten haben , wir dießc gelegenheit

Hi, gemuithe nehmen und ihnen so günstig sein und ein ampt auf
gewiße maße und condition nach der Bremer kramer rollen , deren
sie unß glaubwürdige abschrift zugestellet , geben wolten . Mit in-
betrachtung . daß sie der stadt bürden tragen helfen , und ganz be¬

schwerlich were , das ; außlendische und frembde ihnen an ihrer narung
eindrecht und abbruch thuen solten , dweil wir dan ihre bitte nicht
alleine der billicheit , sondern auch genteiner stadt heil , nuz und
besten gemäß befunden , haben wir ihnen auch solches mit fugen
uicht verweigern können , sondern dar ein gnedig und guetwillig

gewilliget , und solch ampt zu ewigen zeitcn hinfurtcr zu halten uff
nachfolgende maße nachgegcben . Erstlich soll das ; kramer ampt in
allen stucken sich halten wie andere ampter in dieser stadt Olden¬
burg , derwegeu soll niemandt hiufurter einich kraemguet außerhalb
der freymarckte mehr zu kaufe heben , es sch klein oder groß oder
usie es nhemen haben muchte , er sei dann dießes ampts verwandter.
Und wann ein frembder , so keines amptsbrudcrs kindt , das ; kramer
ampt , es seh man » oder frawes Person , gebrauchen wolte , der soll
dem ambt eine kost thuen , und zur bekendneß , wie ungleichen nach
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vermuegen und gclegcnhcit der Personen , der gebuir erkennen und

abfinden , und wen ein außlendischer , so kein burger kindt were,

daß ampt begerte und darumb anhalten wurde , der soll vorhin

von seiner obrigkeit . darunter er geboren , seiner freien und ehelichen
gebürt genugsamb schein und beweis ; Vorbringen und des; amptes

bote sein , so lange das ; ein ander frembder nach ihm kompt . Und

wan sich zutruegc , daß ein frembder und ein amptskindt zugleich

daß ampt eschen wolten und ein Morgensprache begerten , so soll
deß amptskindt den frembden vorgczogen werden . Eß soll aber

niemandt werden zugelassen , er habe den » seine lehre fünf jhar
außgehalten , und bringe dessen genugsamb schein und beweiß vor.
Und do einer in Verrichtung der ampts kosten , meisterkosten und

weinkaufen seumig befunden wurde , den soll man daß ampt

verbieten bißo lange , daß er deß ampts willen erlangt und abtracht,

nach gnade oder nach rechte , gethan hat . Do sich auch befinde , daß

einer des ampts verwanten , eß were mann oder frawe , freiwillig ohne

dringende not daß ampt anfgcbc und dasselbe ein ganz jhar nicht

gebrauchede , und nach außgang des jars dasselbe wiederumb an¬

nehmen nnd gebrauchen wolle , soll er seine ampts kost noch einmal
thuen und eben soviel geben , als ; wan er deß ampt von ersten

gewinnen wolle . Demncgst wollen wir , daß sich niemandt deß

werckmeister ampts , der ordentlicher weiße dazu gekoren Wirt , vcr

weigern soll , sondern dasselbe guetwillig nf sich nehmen , by pecn

und strafe einer marck silbers , uns ; und dem ampte wie Vvrgemelt

verfallende , und soll der werckmeister , so bald er gekoren Wirt , eine

ampt kost thuen , und sich mit einen leiblichen aidte versuchten , alle
jhar die gewichte zweimal zu besehen , und wer also strafbar be¬

funden , denselben also mit einer marck silbers , miß und dem ampte

zuentrichten , strafen . Eß sollen aber die gewichte alle gleich von

eren gut und mit unfern zcichen gemachct sei» , und wo daß ampt

des werck - oder ambt -mcisters in der stadt zugebrauchen , soll er

sich guetwillig finden laßen , oder mit duppelter peen gestrafet

werden . Wir wollen auch , daß kein kramer oder kramersche uff

den markede kramgut außlegen soll , denn allein in den vier freien

märckten alß zu Ostern , St . Beit , Margarethen und Michael , solcher¬
gestalt , daß so wol inländische alß außlendischc kramer in solchen
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frehinarckten sich » ach unserer alß deß landeßhcrn freyfahnen richten,

wan dieselbe außgesteckt ihre boden auf thuen und ihre wahren zu-

verkanfen macht haben , und wan dieselbe eingezogen solches ein

znstellen und die boden abznbrechcn , auferlegt sein soll , sonst sollen
keine frembdc kramer außer den frehmarckte wie oben angezogen

sich undermaßcn , ihre wahren und kramguet öffentlich oder hcimblich

zuvcrkaufen , doch das ; gleichwol einen jeden frembden kramer drei
freyc tage in einen gantzen jhar vcrgunnet sein soll , doch sollen

sich vorerst bh den ambtmeistcr angeben , seinen » Hamen anschreiben
laßen , ahn dem soll ein amptsbrueder an welken die ordnnng ist

einen auß ihrer initte , wo ferne es ihme gesellig ist , bh denselben

auf buwet , und so mannicherley alß er oben gemeltc dreh frehen

tage stehet , mit so mannicher daler soll er »nß und dem ampte

verfallen sein . Fnrder und zum besten haben wir auch dem ampte
vergünstiget , bewilliget und nachgcgeben , daß der ambtmeister macht

und gewalt haben soll , alle die jenigen , so wieder dieße obgeschricbcuc

punctcn und articnlen eine oder mehr brechen und handeln wurden,
dieselben mit gebnirlichcr Pfändung in gnaden oder nach rechte zn-

strafen , sonderlich aber die jenigen , so in ampts kosten Unwillen
oder zanck anrichteu , zur büße anhaltcn und nach gelegenheit ihres

Verbrechens mit einer amptskost oder sonst zustrasen , und do die

wcrckmcister denselben zu schwach , (hier Randbemerkung von anderer

Hand ; siehe am Schluß der Urkunde ) sollen ihme unsere boter , so

ofst es vonnöten znhiilfe kommen , jedoch haben sich gedacht unßer
kramer anipt gegen uns ; verpflichtet , auch by ordentlicher und ge¬

wisser strafe , damit ein jeder ans befundenen fall von uns ; oder

unßern Nachkommen soll bclecht werden , angenommen , die wahren
und außerhalb der freymarcktcn , wie cs in den benachbarten

siebten geschieht , umb billicheu werbt zuverkanfcn und niemandt über
die billichkeit zubeschweren oder zuvervorthcilen . Und wir haben

ulso diese obgeschricbenc Punete und articnl vielbcmclten kramer

u,npt auf ihre underthenigc und dienstliche bitte , auch umb gemeines

besten willen , gnedig vergnnnct und zugelaßen , und wollen sie
dabcy zu ewigen zeiten ii ; gnaden und guten wehren , trewen lind

glauben (jedoch vorbeheltlich obangezogener condition ) schützen und
handhaben , ohne argclist und gefehrde . Deß zu wahrer urkhundl
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haben wir . *) unßer stad iugesegel dißen anibtsbref
mit unßern rath pyschaft bevestiget. Actum nach Christe unßers
ewigen erlößers und selichmachers gepurt der weiniger zal neuuzigh
9, an lieben Heyligen neuen jars tage.

(Randbemerkung an markierter Stelle von anderer Hand.
Jedoch haben wir uns Vorbehalten, wo ferne mit recht auß-

kundig gemacht, daß unßer kramere die weren teurer als in den
benachbarten stedten verkaufen und alße die waren steige», die
Übertreter nach ihren verbrauch in geziemende strafe znnemen.

8. Gras Anthon Günther von Oldenburg privilegiert
das Krameramt.  1609 März 6.

Abschrift im Graph. Hans- u. Zentralarchiv, Dok. d. Grassch. Oldbg.,
Tt. O. Druck: Lorp. Oonst. Old. VI. S . I1!I.

Schiffer.
9. Die ersten Satzungen der Oldeuburgischen Schiffer

gesellschaft 1574 Februar  2.
Ans dem „Ältesten Gildebuche der Schiffergesellschaft" (Original)

im Stadtarchiv. Dieses bei der Ordnung der städtischen Archivalien(durch
Prof. Oe. Kohl) ohne Einband wieder anfgesundene Buch»mfafft 94 Papier¬
blätter in Quartformat. Dasselbe berichtet für die Jahre 1574 bis 1791
über Gegenstände aller Art, die im Interesse der Gilde der Aufzeichnung
wert erschienen. Druck der folgenden Satzungen, zusammen mit weiteren
Auszügen aus dem Gildebuche, im Gemeindeblatt der Stadt Oldenburg
Nr. 14 v. 26. Mürz 1904.

Im namen der heiligen drefoldicheit Gottes, amen.
Im fahr nach der heilsamen gebort unseres erlosers und

hcilandeß Jesu Christi ein dusent vifhundert Vehr und svventich.
am anderen monatsdage februarii ist wegen der sembtlichen schipper
achte to Oldenborch belevet und vorwilkoret, wo die puncte hernach
von wort to worden folget.

Erstlich ist dorch die hernach benenten olderlüde und sempt-
lichen schipper also vorordenet, Wan wir mit unsen schepen in

0 An dieser Stelle in der Urkunde eine Beschädigung des Papiers.
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Dettmarschen oder fünften anderen kornlanden, umb körn to kopen
und tv laden, ankommen und ein von unfrcn fchipperen mit einem
hußmanne, umb etzlich körn to kopen, in handelung ist und ein
ander, so it wußte, ebne nt dem kope steke, dieselbe schall snnder
jcnnige gnade den schipperen mit dre tunnen behr to broke vor¬
fallen sin, so oft it gelofhaftlich averwiset wert, dat he it hefft
tovoren gcweten.

Tom andren ist unser aller bewilligung, so einer von unsem
schepesfolkc, sohns, frauwen oder linder, boßlüden oder alle, so to
schepc gehören, vorstervet und die olderlüde darumme gefurdert
werden, schallen(alle) chne tom kerkhove folgen, auch to grave
dragen, bie broke soß grotcll, und diese broke schall bie die older
lüde gelecht werden.

Tom drüdden ist llnser aller belvilligung, so unse vorordente
olderlüde die schippers vordageden, dat se scholden bei einander sin,
und se wolden nicht komen, so se keine entschuldigung hcbben, die
schollen breken soß grote.

Tom Verden ist unser aller bewilligung, so jemand von den
schippers, so schepes bedarasf wehre, in jcnnige rade efste bistand
im rechte to donde hefft, diesulvc schall die olderlüde ansprekcn, de
schall se alle vordagen, und schollen snnder jennigc vortoch bie ein
ander sin, die to huß sein, bi broke ein halvcn daler.

Tom vofftcn ist unser aller, so ein schipper allhie ist, be¬
willigung, so ein schipper mit beholdem schip und gut to hus
knmpt, die schall geven in die Hände der armen eine tunne fracht
offt mat die gelegenheit vormach. Tat schölle die olderlüde den
armen tom besten upfordren.

Tom sosten ist unser aller bewilligung, so unser olderlüde
die schippers tosamende vordageden, und se eine collatie offte behr
tosamende drnnken und itliche wehren, die sick schlogen oder fünften
unlust makede, die schall breken eine tunne behr, und die olderlüde
schollen den broke fordren sonder gnade. Und offt jemand wehre,
die sick jegen brokebehr efftc ander brokegeld wedderspennich makede,
schollen die vlderlüde alle schippers to hulpe nehmen und ehme
willkors recht dohn sonder jemandes insperinge.
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Diese wilkor und belevinge ist also belcvt in jegenwardicheit
ver erbarm und vornehmen radeshercu , welche auch sind reiders in
unsen schepcn gewesen.

Heinrich Wulff , Iohan Alers , Christoffer Winekeu, Jorgen
Oldtken , Heinrich Maeß , Gerd Kock, Gerd Wadenbeke, Iohan van
Lindren , Klanwes Glasemaker , Sltman Spcckeman , Gerd von Hayen,
Gerd Roebcu , Tirich Grououwe , Hermen Gerdeß , Iohan Horpstede,
Klauwes Kock. Dirich Bokeman , Hinrich Zire , Heinrich Stroschnider,
Lltmann Wulff , Brun Maeß , Mangnus Bodeker , Johann Kanncn-
geter , Hinrich Stroschnider , Hermen von Jever , Eylert Meyer,
Iohan Schröder , Johann Sldtkenn.

10 . Willküren des Knochenhaueramtes.
8. ci. (um 1500 ).

Moderne Abschrift der Seiten I u . 2 des in der Amistadc befind¬
lichen Aufnahmebuches des Knochenhaueramtes zu Oldenburg . Großh . Haus-
u . Zentralarchiv , Dok . d . Grfsch . Oldbrg -, St . O . Streichung der Doppel-
konsonanten wie in Urkunde Ar . 3.

p . 1. Item ock de dat ampt nyes wynth , de schal de surryng
allene staen unde de lucht unde dat broth unde botter , kesse, koken,
appel , notte nth doen unde dat solt, dewyle des ampts ber locht.
Unde wen he dat ampt esschet, so schal he dem ampt ghcvcn ene
tunite bers , unde des negestcn jars dar na schal he dat ampt
allene ' ) bruwcn unde schal ock bade syn so lange em eyn vorloszet.
Unde amptskunder de en droivcn nyne koken, notte noch appel ghcven,
sunder dat ander mothcn se ock doen myt broth unde kese, botercn,
lucht, fnrrynghc , ock scholen se erstmals allene brnwen wenn sc dat
ampt esken. Ock wen einer frowen er man assterft na godes wyllen,
unde se spck voranderen wyl , de schal ock geven ene tunne bers
unde ock doen ghelpck cnes ampteskhnt , unde oft ock eyn man syne
frowen affstnrwe , de schal doen ghelyck de anderen vor hebben
ghedaen.

p. 2. Item ock so wat de werckmesters laten beden, dat schal
ma holden unde se den schafferen heten, ock so wat de schaffer beden

0 Ursprünglich stand hier „ suis ander " .
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van des amptes weghen, schal me ock holden, vck wen de bade
umme geht niide pandet , dat schal men ene folgen laten unde dat
schal geven enen krnmstert so dycke, also cyn brecht, unde de anderen
pandc , de Hoger synt, de kamcn den ganssen ampt tho, sunder dat
pant van enen krnmstert, dat schulen de schaffer unde de bade vor-
dryncken, sunder wyllcn se dar enen amptes man oste frowen dar
tho bhdden, des hebben se kor, unde de bade schall sulven tho baden.
Unde wer dat ampt ber kocft, dat schal de bade schenken, under
dar sh ehn ander underschet ynnc , unde de (bade) *) tverckmcstcr
scholen nhcht weck gaen de whle de radtman shtten wpl , unde se
schalen ene tho hus bryngen laten , linde de schaffers scholen nycht
van den wcrckmester gaen de wple des amptes ber loept , unde de
bade schal ock nycht van den schaffers gaen sunder vorlocf , forder
man unde frowen scholen vorlocf hebben van den schafferen er sc
tho huß gaen er eyn ander.

11. Willküren des Knocheuhaueramtes.
1527 s . ck.

Moderne Abschrift nach dein Original in der Lade des Knochcn-
haueraintes . Grotzh . Haus - u . Zcntralarchiv , Dok . d . Grfsch . Lldbrg , St . O.
Streichung der Doppclkonsvnanten wie in Urkunde Nr . 3.

In den namen Gades amen . Do men schref ill VOXXVl I,
do niakeden de knakenhouwer enen vylkor myt vyllen ercr ratmennen
alle dre, nomtlych Johan Vardenborck , Brun Clwcrs , Ghever
Ncteshorne , na sodaner vpse alß hiirna beschrevcn steyt, so dat cn
jder amtesman schal hebben dre huskaven liilde neue wer , by brocke
ener tunne bers , unde de kaveu schal hc nomafftych maken. Avers
ver dat sake, dat cn amtesman funde enes anderen amtesmans merck,
dat schal he mhdcn , bh broke ener tunne bers . Ock schal neu
amtesman flachten unsladych gud, by broke ener tunnen bers . Ock
schal neu amtesman flachten fynnych gnd unde vor kopcn buten
syncr doren , jo bynnen syner doren unde legghen dat up cn vyt
lakcn. Ock mach cn iderman vol hebben enen kninpan, unde dat
scholen samtlyck amtesmanne syn, off der en krank wurde , mach he

y So , das Wort „ bade " in Klammer » , in der Abschrift.
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vol enen knccht holden unde stochten sunder noet. Ock off dar
schap quemen to kopc, so schal de amtesman gan to den werck
mester unde vyttlykcn, en dat he dat amte to Hope baden late , ver¬
dat sake, dat he dat vorsveghe, schal he dem amte gheven ene tunnc
bers unde des kopes umstede syn. Ock quemen dar schap, is er
nycht mer den ver, mach he se cdder en ider man vol kosten »nde
slachten sunder noet , Ock schal de ene amtesman dem anderen syn
goed nycht vorseltcn eddcr lacken, by broke euer tunnc bers . Ock
wer dat sake, dat dar quemen tve amtesmenne up enen kop, dar
scholen se alle lyve na to syn, scheghe dar en hyndcr an , dat schal
bcteren myt euer tunnen bers , we dat breke. Ock schal dar neu
amtenman mer beslan den de dre huskaven , vat dar mer is , mach
en ider amtesman vol kosten sunder noet . Ock schal de ene amtes¬
man den anderen nene vykopc ntlaven als vorhe» beroret ist, by
broke euer tunne bers . Ock schal nen amptesman kosten »nde
slachten myt enen buten dem amte , sunder dat schal jo en amtes¬
man syn, ver dat sake, dat dat scheghe, dat schal he bcteren myt
cner tunnc bers sunder gnade.

(Etwas spatere Hand .)

Ock dar de werckmester beden by dem hogesten broke, den
scholen sc holden by broke der raetmann 3 tunne bers . den warck
mester 2 tunne unde ittlyken amptesman ene tunne bers , dyt ist
nnse hogeste broke.

Ock schal nen amptes fruwe slasten nenerleyghe gued, syllcn
dat schap edder offen cdder svyn, by brvk ener tunne bers.

Ock schal de ene den anderen nycht nt Halen eddcr wor
lygghen np der her straten , de dat dedc myt uthalen edder esken
cdder vorlynghen , de schal den amstte gheven ene tunne bers.

Ock schal de ene den anderen nycht myshogen myt worden
cdder myt werken unde de syck to tc hone toghe, dat schal he bcteren
myt euer tunne bers.

tWiederum spätere Hand .)

Ock dar eyn amtesman starft oste amtmans frowe oste kynder,
so scholen de amteslude dar mede to der kcrkcn gan myt eren besten
kleder by broke eyner tunne bers , dat scholen em de waerckmester
to seggen laten . _
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Schmiede.
12 . Amtsbrief der Schmiede (1383 Februar 10 ).

Abschrift auf Papier im Stadtarchiv , Zünfte , Urkunden . Aussteller
siegelt mit „unses stades ingesegel " . Aufgefunden beim Ordnen des Stadt¬
archivs von Prof . I ) r . Kohl 1904 . Die häufig auftretende Verdoppelung
des „e" ist gestrichen.

Wy raedmanue der stadt van Oldenborch dvth kundich und
wittlick allen dengenen de dessen breft zeet oste höret lesen, dat wi
den schmeden in linser stadl ein ewich ammet hebbet gcgeven, des
se brlikcn scholen in allen stucken alse de schmede in der stadt tha
Bremen doth , und mit alsnlkcn undcrschede: lve in den ampte wesen
will , he sh smidt eftc de sliperwark buet, de schall dat ammet vor
eine brenier marck Winnen, menen lindere der smede oste sliper de
in den ampte shen, de en dorven dat warck nicht winnen . Ock
welck gast schmitwarck in den vryen marckcden tho Oldenborch wil
veile hebben, de schal dat »pp den marckede tho Oldenborch veile
hebbcn und anders ncrgen , breke dat jemiannt , de scholde dat betercn
mit einer bremer marck, ock uthgesecht scheren slipere und sodannen
ivandrdene lüde, de dat oven mögen snnder broke. Ock alle gelt
dat van den ampte tho wynnende lumpt und van broke lumpt , dat
käme tho welckerleye miß dat tho käme, des scholen wi de helfte
»pboven nnde de warckmestere de helfte, were dat unse bode dat
uth van dede, so scholde de broke twevolt wesen, de helfte jo an
ans , und de helfte an de warckmestere. Ock Wille wi en aller
jarlickes des negestcn dages tho lateren twelsten warckmesters fetten,
de uns duncket. de der stadt nnde den warcke cven kämet, und
nullet den warckmestercn einen raedtman uth unscn rade tho schippen,
de midt den warckmesteren weth und mechtich Wesen schal, tho dvndc
and lotende in den warcke, nnde de warckmestere en scholen nenerlet)
morgensprake edder Willekore in den warcke doen, idt en sh midt
widtschup und vnlborde des racdtmannes , den wy daro tho fettet,
wat de radtman und de warckmestere in derr warcke bedet und vor-
bedet, dat schal men holden bi alsnlcken broke, alse se dar up fettet,
und darby vort tho varende , alse vorgeschrcven steit. Were ock,
dat uns raetmanne der stadt und den warckmesteren und den raet-
manne , de tho den warcke fettet wart , dat under jaren nutte buchte
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wesen , dat men dat wäret hogede , daro scholde men dat gantze
ampte bibodcn , wes de meiste hop des amptS np cn droge midt
den warckmesteren nnd mit den raedtmanne , des werckes »nd mit

uns , dat scholde men holden bi alsulckcn broke alse dar up gesedt
wurde , de helfte des brokes uns unde de helfte den warckmesteren,

und dat wäret jo nicht to mhnncrende . Und we dat warck windt,

de schal boven de bremer marck , dar he dat ampte mede winnet,

gheven : wanner he entfangen ist , den schmeden und slyperen in den

tvarcke tho winkvpe enen guden schinken und ehne gude braden und

einen schworen schyllinck tho bere , daro en baven schal he en dhon
ene koste unde gheven en vher gude richte und cne bremer tunncn

vul gudes Oldenborger beres . Tho bekenntenisse alle besser vor

geschienen stucke zo hebbe wo unses stades ingesegel tho tuge wit-

ticken gehangen laten tho dessen brcve , de gegeven is na Gades

bordt dusent jar drehundert jacr an den dre nnd achtigesten jare,
in den hiligen dage sunte schoiastiken.

13 , Bürgermeister und Rat der Stadt Oldenburg bestätigen
das neue Amts buch der Schmiede - Innung , wie im Jahre 1473

der ihr damals zugevrdnete Ratmann mit Zustimmung

des Bürgermeisters und Rats dem Amte ein neues Amts-

bnch nnd Ordnung gegeben hatten , nach dem man sich bis

dahin gehalten . ( 1611 s. ck.)

Beglaubigte Abschrift des 17. Jahrhunderts aus Papier iin Grosih.
Haus - und Zentralarchiv , Tok . d. blrassch. Lldeubg ., St , Ü. Streichung
der Toppelkonsouanten wie in Urkunde Nr . li.

Im nahmen der heiligen undt unteilbaren drcifaltigkeit Gottes
dep vaters , sohns undt heiligen geistes , anicn.

Zuwissen kunth undt offenbar sep aller menniglichen , hohes

undt niedrigen standes Personen , denen diß buch zusehen . zuleßcn
oder leßen hoeren Vorkommen magh , daß im jahr , alse man zählet

nach der heilsamen undt sehligmachenden geburth unsers einigen

mittelers und erlößers Jhesu Christi sechszenhundcrt und eilf , vore

unß hirunden benannten rathmenne , die ehrsame undt vorsichtige

olderleute und werckmeistere , auch scmbtlichc ambtsverwanten undt
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maß dazugehörig , erschiene » sein undt nnS vorgczeiget ein alt
ambtes -buch , darein nnter anderem vermeldet Wirt , nnd angezeigt,

das vor anderthalb hundert nndt mehr jahren sie , mit gnedigem

consent der landes hohen obrigkeit , von unseren lieben vorvahren

burgermeister nndt rath der stadt Oldenburg ein frey ambt erlanget,
undt aber damals , felcicht durch unachtsamigkeit der gewesenen

tverckmeistere oder durch andere Ungelegenheit , ir erstmals verordnetes

alts amtsbuch vorbcy kommen und verlohren.
Daß gleichwoll anno eiiltausent vierhundert dreh undt siebew

zigh ihr domahliger zugeordnctcr rathman Herman von Lübbeke,
mit consent burgermeister undt raths , ihr ambt mit neuwen werck
meisteren , als neinlich Reiner Roock undt Clauwes Gronauwen
besetzt undt ihnen ein neiw ambtsbuch und ordnung gegeben , welche
auch biß auf kegenwertigcs jahr , also sehe undt allewege gehalten
worden . So oftmals eß auch folgendes die Zeit erfordert , haben
burgermeister undt rath dießer stadt Oldenbnrgh solch ihr ambt

stedts mit werckmeistern besetzt, undt sie bei ihrer ambtsrechtigkeit
allzeit geschützt undt gehandthabt.

Undt feint in vor zeiten , vermüge solchs vvrgezeigten alten
ainbtsbuchs , von jahrn zu jahrn des ambts verordnete rathleüte

gewesen wie folget:

Anno Christi ein tausent vierhundert siebentzich drey Herman
von Lubbeke.

2.

Anno ein tausent fünfhundert fünf undt dreißigh Heinrich
Krogh , Luetkc Schlueter undt Johan Neihauß.

3.
Anno tausent fünfhundert drey undt viertzigh Luetke Schltieter,

Johan Neuhauß und Johan Kopman.
4 .

Zlnno tauseilt fünfhundert siebcntzigh sieben Johan von Hagen,

Hellmerich Stör undt Brun von Vahrll.
5.

Anno tausent fünfhundert achtzigh Johann von Hagen , Brun
von Bahrell nnd Moriß Stiudt.

Jahrb . f . Oldeub . Gesch. XVIII. 19
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Anno ein tausend sechshundert vier Lüetke Schröeder, Johann
Kannengießer undt Jacob Reiuers.

Anno tausent sechshundert zehen Lüetke Schröeder, Jacob
Reiners undt Heinrich Hodderßen.

Alß aber, wie vorgcmcldt, solch der schmiede ambtes buch
nunmehr auch fast veraltet, haben sie mit unserem, alß burgcrmeister
undt raths consent, ein newes wicdernmb znverfertigen, undt daßel^
bigen durch uns undt unsere ihres ambts zugeordncten rathmanne
zu confirmirn undt die alten ihres ambts articul undt privilegia
bestetigen zulaßen, gebeten.

Undt lauten nun ihre von altcrshero in ihrem ambte obscr-
virte, rindt bei> sonderlicher strafe von ihnen gehaltene articul von
wort zu Worten wie folget:

Articul l.
Erstlich, wanner eißen, stahl undt kölen alhie vchele gebracht

werden, so gebueret nach alter amblsgerechtigkeit dießen schmiede
ambts lenten vor jemandt anders der voerkanf daran. Was; sie
aber davon nicht kaufen oder bezahlen können noch wollen, daß
stehet alhie der gemeinen bnrgerschaft zu kaufen frei; vor einigen
anderen.

Art. 2.
Welcher ambtsvcrwanter von solchen wahrn waß zue borge

nimbt undt nicht bezalet, an deine haben die werckmeisterc nach
ambtes gerechtigkeit, geivaldt undt macht erstlich bei brnch drei
schilling, zum anderen das hainer bodt zulegen undt zum dritten
bei verlenß des ambts zugcbieten. unvcrznghlich bezalnng znleisteir,
bey brnch einer tonnen bier.

Artic. 3.
Wehr aber solchen dreien geboten nicht gehorsamen will oder

kan, an deine haben ire dreh rathleuthe sambt den olderlcuten,
werckmeisteren undt gantzes ambt vollkoiiiinen gcwalt lind macht,
das ambvldt vom stapel nieder zuiversen undt ihm das arbcit
genßlich znverbietcn, biß solange er die schuldt bezahlt undt dem
ambte abtragh gemacht habe.
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Art . 4.

Welcher ambtsman auch der rathleute nndt olderlcnte gcbodt

nicht achten oder gehorsamen will , der soll vor keinen ambtsman

gehalten werden.
Art . 5.

Eß soll auch keiner im ambte in gemeinen ambts sachen an
kein wandt anderß klagen führen , dan allein an nnsc dreh rathlente,
olderlente undt werckmcistere dießes ambts , bey vcrleuß des ambts.

Art . 6.

Ta auch ein ambtSman von eigen , stal , köelen undt der

gleichen ohne des ambts vorwißen undt willen heimlich an sich
kaufte , der soll ohne mittel in des ambtes willkürliche strafe ver¬

fallen sein , undt eß dennoch mit den andern ambtslcuten , nmb den
kauf da er eß nmb gekauft hat , theilen.

Artie . 7.

Eß soll auch niemandt in des andern arbeit fallen , ehe undt

bevor dan der erster daran eontentiret undt befriediget sey , bey

brach einer tonne bierß.
Art . 8.

Welcher ambtsman mich in dicßcr burgcrschaft oder sonsten

anders woh seine arbeit anpraesentiret , anßbent oder anßbcnten lest,

undt dcßen init den ambtslcuten oder sonsten überzeuget wirk , der

soll dem ambte mit einer tonnen bierß verfallen sein , nndt solchs
ewigh gehalten werden.

Art . 9.

Wehr dießes ambt gewinnen nndt ein ambtcsgenoßc werden

will , so soll ein frembder neben der esscheltonnen zu amptesgcldc

geben vier undt zwantzigh rcichß tahler iindt da neben die gcwon-
liche ambts kost, an guter speiß undc tranck so viel dar zu von nötcn.

Art . 10.

Item ein ambts -sohn oder tochter oder eine witwe , so sich

ins ambt befreien , soll der sohn , sobalt er sein mcister stucke gemacht

Iindt aufgctvießen hat , nndt auch die gemclte franwens Personen

vor ambtes kost undt bicr an geldc geben zwölf reichs tahler neben
per esscheltonnen . welches gcldt zn deß amptes besten in die lade
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soll beigelegt werden. Wehr auch eine minsche ins ampt bringet,
de ehr vor dem ehestande beschlapen hefft, der soll in des ambtes
strafe verfallen sein.

Art. 11.
Waß dem gelde anlanget, so in die lade knmbt, davon soll

zu gelegner zeit, wan eißen nndt kohlen vehle kumpt, die notturft
gekauft, und zu gelegener Zeit unter die amptslente vertheilet nndt
umb die gcbuer außgethaen werden.

Art. 12.
Die jenige, so sich in diß ambt begeben wollen, sollen von

ehrbahrlichen ambts nndt gildenwürdiger zunft und Herkunft, echt
und recht gebocn sein, auch davon glaubwürdigen schein undt be-
weisthumb führen undt darstellen, nndt mit schmieden, an probation
undt meister stücken unsträflich machen können wie folget.

Art. 13.
Grob schmiede.

Eine bind exe, eine körte exe undt eine mistfvrcke, solchs im
feur zuhalten undt nicht ab oder zu znnehmen.

Art. 14.
Klein schmidc.

Ein doppelt schloß mit sechs reifen, das; es unsträflich seh
ohne löden, neben einem Par sporen undt einem paer stichboegel.

Art. 15.
Büchßenmacher.

Soll schmieden nndt inwendig!) vierzehn tagen bereden einen
rohrlauf von neun quartier, sambt einem feurschloß undt einem hauw-
schloß, das es unsträflich sey.

Art. 16.
Ein messermachcr.

Soll machen einen drei eggeten dollich mit einem schwartzen hechte,
und einen poock mit einem schlichten rugken, neben einem schlachtmcßer.

Art. 17.
Ein uhr- oder sejermacher.

Soll machen einen ungestraften seper.
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Art. 18.
Ein rothgießer.

Soll machen einen mörßer , sambt einem degel undt einem Pott.

Art . 19.

Ein kupfer schmidt.

Soll machen einen schinken kcßel , einen lichtformb nnd einen

rimnc kessel auß freien feur , in vierzehn tagen bereden.

Art . 20.

Es soll keinmandt ein stucke Werkes vollenfertigen , waß ein

ander ambtsman im fenr gehabt hat , bei des ambts bruche.

Art . 21.

Daß auch eißen im ampt gebreck were , undt die kaufleute alhie
deßen vehele hetten , daß sollen die scmbtlichen ambtsleutc an sich
taufen undt zusammen theilcn : wurden eß aber einer oder zwei in

geheimb an sich kaufen , die feint ohne mittel dem ampte , so viel
ihrer sein ein jeder mit einer tonne bieres , in strafe verfallen.

Artieul 22.

Frauwcns perjvnen , so zum Witwen stände geraten , sollen so
wol ein frcy ambt haben alleß die manßpersonen vhn einige inredc.

Artic . 23.

Wann daß ambt an borgerwercke zum rammen vertaget ist,

soll entweder ein jeder ambtsman der zu Haus; ist persönlich selbst
dabep erscheinen , oder , da er gleich zu hauße undt nicht wolauf

ist , so soll er einen starcken man in seine stete schicken , beh der

anibtes bruche.
Artic . 24.

Wanner daß ambt auf einen benanten glogkenjchlag zusammen

vertaget wirt , so soll ein jeder ambtsman auf solchen glogkenjchlag

an dem orte dahin er bescheiden ist erscheinen , bei des amptes brüche.

Art . 25.

Wanner ein ambt zusammen ist undt etwas vertruncken Wirt,

fo soll der jeniger so auß ist so woll einen groten bezalen , alße
per jcnigen so kegenwärtige da sein.
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Art . 26.

Eß soll kein ambtsman frembdt geschmiedet cißenwerck vchele

haben , daß alhie in diesem ampte nicht gemacht ist , bei des ambts

brnchc.
Art . 27.

Auch niemandt im ambte an arbcith einen Knecht zu setzen,

die der meister selbst nicht machen kan , oder deß ambtes strase

gewertig sein , auch soll niemandt außer dem ampte in der ftadt

arbeiten , bei vertun aller arbeit und werckzcug , oder das ambt

gewinnen.
Art . 28.

Es soll auch kein amptsman dem andern einen knecht oder-

jungen entwinnen , ehe da » des knechtes oder jungen versprochene

dienstpflicht auf vierzentage nahe verstoßen ist , bei des ambts

brüche alß neinblich ein tunen bier.

Art . 29.

Keinmandt soll eißen oder stahl an sich kaufen , das mit seiner

wießcnschaft unrecht gewonnen sei, oder soll in des ambtes Strafe

verfallen sein.
Artir . 30.

Es soll sich kein frembdt gesell alhie in unßer ampt an eines

Meisters tochter befreien , ehr habe dan alhie drei jarlangh bei einem

meister gearbeitet , auch keine ampts kost thuen oder zuer ehe schreiten,

er habe dann seine Meisterstücke unsträflich gemacht . Jedoch wen

ein geselle sein handtwerk wolgelernet hat und ehrlicher Herkunft

ist undt sich inß ambt befreien würde , daß alß dan nach gebühr

undt billigkeit in die gelcgenheit gesehen werden soll.

Art . 31.

Wann aber daß meisterstucke im feuer ist , so sollen die werck

meistere neben den schafsers undt boten fleißige aufsicht thuen,

daß es recht geschmiedet Wirt , und dan die werckmeistere auf die

gefertigten unstrafbarn meisterstucke dem jungen meister beschicken,

daß er guth eßen undt trincken verschaffe , undt darzu lade undt

einfordere die olderleute , werckmeisters , schafsers undt baden sambt

undt sonders mith ihren hansfranwens.
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Art . 32.

Da auch eine ampts witwc sich mit einem knechte , da daß

oinpt friedlich mit ist , bechliget , derselbiger soll vor vollenziehung
der ehe seine Meisterstücke machen nndt damit der drei fahr dienstc

frei sei» .
Artie . 33.

Welcher ambtsman von burgcrmcistern nndt rath zum werck
meister erkohrcn wirth , der soll eine werckmeisterkost thnn , kan er

aber als ; palt nicht darzurathen , so soll er damit zeit nndt feist

haben biß auf Johanni , undt als dau nur an speiße nndt was;
sonsten dazugehörig !; duhu , was ; andere zuvor sehe undt allezeit von
alte » zu alten getan haben.

Art . 34.

Es sollen die werckmcistere alle fahr in beisein der olderleuten

undt schaffers von des anibtes gelde rechuungh leisten.

Articul 35.

Item was ; des ambts gelde rechmmg undt anderer nvth
wendigheit , so schriftlich annotirt undt verlvaret sein muß , anlangt,
davon soll ein sonderlich buch gehalten werden , undt dießes beßer

ju acht gehalten werden wie bei den alten geschehen ist.

Art . 36.

Gleichermaßen soll auch dießes buch undt alles ivaß hirin

verzeichnet stehet , dem gantzen ambte alle fahr in den lateren

zwölfen zu destvbeßer nachrichtung von Worten z» Worten vorgelcßcn
werden.

Art . 37.

Aus ; christlichem betracht und mitleiden ist armen elter laßen

lindern , ohne ainbtes oder jahrgeldt daß ambt frei ) gegeben , denen

aber , so sromb , getreiw undt gehorsam sein undt sich alhie des

schmiedehandtwerckes gebrauchen.

Art . 38.

Welcher srembder allhie dis; ambt ivinuen will , der soll zu

verbeßerung des; ambts geldt geben vier nndt zwanzigh reichS

tahler.
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Art . 39.

Ein srembder , der Weib » ndt kinder hat , soll aber geben

dreißigh reichsthaler , undt dabeilcisten wes des ambts gercchtigkeit

mitbringet , und soll solch geldt in des ambts lade gelegt werden
wen er sein meister stucke aufweisct , undt soll kein ambtsgeuoße sein,

ehe dan er sein geldt in die laden bringet.

Art . 40.

Es ; soll keinmandt sich auch des anderen verdingtes arbcit

anmaßen , bei brüch einer tonne bierß ohne gnade etc.
Daß die obige articnli mit dem original gleichlautend sindt

und übereinstimmen , attcstor Henricus Rismeier , sind . : inpria.

Lchiikidkr.

14 . Amtsbrief der Schröder . 1386 Januar  25.
Abschrift des 17. Jahrhunderts auf Papier iin Großh . Haus - u.

-jeulrolnrchiv , Dok. d. Grfsch. Dldbg ., St . D. Aussteller siegelt mit „uusc
stadt insegel."

Wie ratmander der statt van Oldenborch bekennen und be¬

lügen apenbare in dissen brcve , dat wy den schrödern in unser
stadt ein ewich ampt hebet gegeven , dat se bruken schälen in allen

stücken als de schrvders in der stadt Bremen dou , mit al sulcken
nndcrschedt . We er warck hier hebben wil , de schall dat ampt

winnen vor einer halven bremer inarck , viff schlvare vor den grotcn

alß do Bremen genge undt geve sint , vck schall he dem amptc dohn
ene kost alse setelich und wantlich is , nevendt schröders kinder,

wiff undt wen de in dem ambte gebahren sint en dröffe dat warck

nicht winnen , ock dröve de mann de dochter dem schröder nemeit

dat ampt nicht winnen , anue se scholcn geven achte grote , viff

schwäre vor den groteu als sulckes geschreven steit . Ock Wille mh

ratinan ene alle jarliches des negsten dages nach latern twelffe
warckmesters fetten , de unß denlick de der statt und den warke evcn

kamen , undt willen den warckmestcrn enen rathman tho schicken nth

dem rahde , de mit den werkmester werich und wildich wesen schall

tho donte und tho laten in dem ampte . Ock en schöllen de warck¬

mesters nenerlep mvrgensprake edder wilkör in dem wercke don , idt
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cn sy de» mit volbordt und lvitenschop des ratmanncs , de wy
darthv fetten, wat de ratman und warckmester in de tvercke beducht
und vorbedeith , dat schall men holden by alle sulcke brocke, als se
darup fetten. Were ock sake, dat unfe bade den bröke nth pande,
fo schall de drücke twyfolt tvefcn, und alle geldt dat kumpt van
marcke tho winnen und van brücke, welckerley dat idt kumpt, des
schälen wy ratman de helffte np behren und den warckmester de
helfftc. Were ock, dat unsc ratman der stadt und den lvarckmester
und dem ratman , de tho dem warcke fettet werth , dat undcr fahren
dächte nüttc wesen, dat men dat wcrck högede, dar schall man dal
gantzc ampl by baden, wat den de meiste hnpe des ampts up en
drögc mit dem warckmester und mit dem ratman des werckes und
mit uns , dat schall men holden by all solcke bröke alse dar up
gefettet worde , de helffc des brökcs lins und de helffe den warck¬
mester, und dat warck nicht tho minnern . Und de warckmesters schälen
laven und schweren dissen bress tho holden und nicht tho melde»,
affte wy chme wat hcmlickes seden, und mindes und modes by
,mß tho blyven ahne argelist . Dat betuge wy mit unse stadt in¬
segel, hangendt tho dissen breve. vatnnr anno ckonnni 1386 ipso
<Iis oonvsrsionis l 'auli sporstoli.

(I> 06U8 siAilü .)

15 . Willküren des Schneideramtes . 1480 Januar 25 und
Nachträge v. 1539 u. 1580.

Siche Oarp . Ooirst . Old. VI S . 168.

Die Willküren sind aufgeführt und bestätigt in einer Urkunde
von 1685 , März 27 ; diese selbst ist z Zt . verschollen, während ihr
Text uns in obigem Sammelwerke älterer oldenburgischcr Ver¬
ordnungen erhalten blieb.

Schuhmacher.
16 . Amtsbrief der Schuhmacher . 1386 Februar 4.

Abschrisl de-:- 16. Jahrhunderts aus Papier im Grosch. Haus - u.
Zentralarchiv , Dok. d. Wrasschast Oldbg ., Si . O . Aussteller siegelt mit
„unscs stades ingescgcl" . Draek : Oorp . Oonst . Olci. VI S . 181 . Verglichen
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mit beglaubigter Abschrift des Stiftungsbriefes im Stadtarchiv , lZünfte,
Urkunde » .

Wv radtmcmne der stadt tho Oldenbvch enkennet undc betuget
apcnbar in dnssem breve vor als; weine, dat ivh den schomakeren
in nnser stadt en ewycht ampt hebben gcgeven, des; se bruken schalen
iil allen stucken als de schomaker in der stadt tho Bremen donen,
mith alsuicken nnderschede. We egen werck bpnnen Oldenborch hebben
will unde scho maken kann, de schal dat ampt Winnen vor enen
halven bremer inarck, 5 bremcr sivar vor enen groten tho rekende
als; tho Bremen gange unde geve sint , vck schal he geven dem ampt
schincken unde braden , brodt unde der, so sedelict uude wontlich is,
dor he dem ampte mede vnl don mach, men evcn schomaker kinder,
wiss unde mann dorven dat werck nicht winnen . Ock schal de
genen, de dat ampte wint , dem amptc tho der stadt behost ein gut
arm borst holden de wile eine des lüstet, wan ein des nicht lenger
lüstet, so schal dat jo tho der stadt behosf bi dem ampte bliwen.
We ock untidich warck dcit de schal dat beteren mith achte bremer
groten geldes alß vor schreven is , des schal de helfste tho des
amptcs lucht in sunte Lammers kercken tho Oldenborch unde de
ander helsftc den ratmanne unde werckmesteren komen. We ock
brochasslich werck maket, des den werckmestern danket dat brochafftich
si, de schal dat betteren init enem halven bremer serdinge geldes,
so vorbenompt is . Ock willen ivi radtmannc dem ampte aller
jarlickcs des ncgesten vages tho lattcrcm twclfften werckmeister
selten, de uns duiicken der stadt unde dein wercke even komen, undc
willen de» iverckmesteren enen radtmanne uth dem rade tho schippen
de mith den iverckmesteren wcrich unde weldich ivesen schal tho
donende unde tho latende in dem wercke. Ock en scholen de werck
mester nenerlei morgen sprake edder wilkor in dem ampte unde
wercke donen , it en sv mith vulbort unde witschup des radtmanes,
den wi dar tho jetten unde wat de radtmannc unde de wcrck-
mcsteren in dem wercke vorbedct unde bcdet, dat schal men holden
bh al sulcken broke, als se dar uppe fettet. Werc , dat unse bade
den broke uth pandede, so schal de broke twevolt ivesen, unde alle
gelt dat kumpt van wercke tho winnen unde van broken, welcherlei
wiß dat tho kumpt, des schole wy radtmannc jo de helfste unde



Tie Zünfte der Stadt Oldenburg im Mittelalter. 299

dc werckmesteren de helfftc up deren. Wcre ock, dat unß radtiitanne
der stndt deit werckmesteren unde dem radtmanne , de tho dem wercke
fettet wert , dat undcr jaren mitte buchte weseit, dat me dat werrk
hogedc, dar schulde inen dat gantz ampte byboden, wes denn de
meyste hupe des amptes np ein drogc mith den ivcrckmestercil, mit
dem radtmanne des werckes nnde mit uns;, dat schulde men hvlden,
bi, alsulken broke als; dar np gefettet wurde , dc helfftc des brokes
uns nnde helfftc den wcrckmeisteren, nnde dat werck jo nicht thv
minnercnde . Unde de werckmesteren schulen laden unde sweren,
dnssen breff tu holdende unde nicht tu meldende, effte wi eine wat
heinellickes jeden, unt nndes nnde nodcs by unß thv bildende ane
argeliste . Dat betnge wi radtmanne durbenompt mith unscS stades
ingesegel. gehangen tho dussein brede. Datum anno ckomini milssimo
trioontssimo ootuaAosim » soxto , ckominioa ckis post kostum Du-
rikioationis ckixnissims oroaturss bsats Zlariau Virginis.

Oospia.

17 . Bürgermeister und Rat urkunden über eine ztvischen
dem Kapitel der St . Lamberti - Kirche und dem Schnh-
macheramt zu Oldenburg getroffenen Übereinkunft,
laut welcher das Kapitel für eine Remuneration von
einer Bremer Mark jährlich zur Ehre Gottes und der
beiden Heiligen Erispinns und Erispianns , als Pa
tronc des gedachten Amts , eine Bigilie und Gottes¬
dienst abhalten und eine Seelenmesse für die ver¬
storbenen Zunftgenossen lesen soll . 1466 Januar  1.

Original Pergament . Großh . Han -; - u . (Lenlralarchiv , Dok . d. Grfsch.
Oldbg ., St . O . Großes Siegel der Stndt Oldenburg aichangcnd.

Wh Luder van der Olne , Tidcrick .Hechelere nnde Diderick
van Holwede , borgermestere tu Oldenborch , nnde unzcr aller medc
radmaitne cnkennct an dessemc breve vor alleswemc , dat vor uns
ffnt gewczcn de beseedenen lnde Engelkc van der Heide unde Hinrich
Crubbeman de junger , borgere unde nu tor tid lverckinestere des
schoampts tu Oldenborg , myt creme gantzeme ampte geven uns
vore unde bekunden, dat ze fick frnntliken vordrcghen bedden nipt
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den ersamen Heren 0 Nicolas , no tor tid deken capitele unde ge-
menen vicarys der kerken Unser Bronwen unde Zunte Lambertes
to Oldenborg , yn nascrevener wise , dat de crgenantcn Heren sampt
liken tor ere Godes unde der Hilgen martelere zunte Crispiui und
Crispiniani , des erben . amtö Patronen , alle jare np den Hilgen
avend der vorben . martelere ene vigilie ame chore und des morgens
en selemissc vor deine chore vor des saeramcnten altare unde dar

liegest ene commendacien vor alle de gene , de ntc deine sulven
seoanipte van ambegyne Heere van dodes ivegenc vorvallen syn,
unde des zulven dages de homisscn van den npgenanten twen
niarteleren vor siinte Crispini unde Crispiniani unde zunte Mauricy
altare yn der vorserevenen kcrckcn int zu den belegen des her
Memard van Tortesholte , no tor tid eyn vicarilis unde vorstender
is , zo pn der sulven kercken zcdelick unde gewontlik is . erliken
singhen unde holden scvlen unde des nergcne mede vorsumen noch
afstellen . Unde hyr vor seolen unde willen cn de vorben . Merck-
mestcre unde dat gantzc ampt , de no zynt unde in tokamenden tiden
na en komende werden , alle jare up den zulven dach , so vro atze
de vorbenompten homisse ntgezungen , de vigilie , selemissc linde
commendatio dar bevoren so gezüngen unde geholden syn , ene bremer
marck , twe unde dertich grote vor de marck to rekende geldes so
dennc bynnen Oldenborg ghinge unde geve is , rede overgeven
unde betalen den ergenanten Heren osst creme procnratori tho delende
unde vort togevende den Heren de an sodanen vorg . godes denste,
vigilia , commendaticn unde beiden missen jegcnwardich vame ambegyne
wcnt tome testen al tyd mede geivesen zyn unde dat so vullenbracht
unde geholden hebben . Desse vorben . articnle unde stucke loveden
beide parte vorbei !, erer eyn deine anderen so in gnden truwen to
ewigen tiden stede unde vast sunder argelist nndc » ygc vnnde trn
weliken unde wol to holdendc . Des to tage unde mercren beiwi-
singhc hebben wy borgermestere unde radmannc erg . nmme bede
ivillen beider tzyd uns ; stades ingesegel endrachtigen unde witliken
hangen laten to desscme breve . ^ nno ckomirii millosimo gnackrinAen-
kosimo ssxilgssimo soxto oironmoisioni » ckoinini.

') „bereu" isi in der Urtunde aus Peri 'che» doppcll geschrieben.
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18 . Elf Artikel des Schusteramtes . 1480 Dezember 24

und Nachtrag von 1483.

Abschrift dcd 17. Jahrhunderts aus Pergament hzusammen mit
späteren Jnnungsbeschlnsfen ) im Grvsch. Haus - und Ccntralarchiv , Dok. d.
Grisch. Oldbg .. St . L . Streichung der Doppelkonsonauten >vie in Ur
künde Nr . 3.

Am sontagc vor Weinachten alß man schreib nach unsers

Herren gebührt tausendt vier hundert in dem achtzigsten fahre , so

sindt wier , Engclcke von der Heide undt Johan Speckman , werck-

meisters des schuster ampts zu Oldenburch , ubereingekommen mit

dem gantzen ample , mit Vollmacht unsers rahtmannes Johan

Mencken , so daß ein jeder amptman soll handlen was recht undt
redlich ist fuhr Goth nndt dem ampte erlichen anstehet.

Item dar soll kein amptman in einem fahre kaufen mehr
loes alß vier suhdcr , bey brüchc eine tonne biers , will er mehr
kaufen , das soll er ihnen mit willen des werckmeisters , beh der¬

selben brüchc.
So welcher knahbe seinem meister verseuhmet zu seinem un¬

wissende etzliche wcrckel tage an seihner arbeiht , so viel tage so

mannige grohte soll man ihne abzihen in sein lohn , undt thuet

sein meister das nicht , so soll er es bessern mit 4 grohte.
Item so welcher man den andern seinem knecht entwinuet

ther zeit ist , der soll es bessern mit eine tonne biers undt soll des

knechtcs verlies hafftig sein . Niemand soll mehr halten auf seiner

werckstehde alß einem knecht undt einem jungen , oder zwene knechte

drinnen undt dar aussen zu arbeihtcn bey bruche einer tonne biers.

Hath einer einem knecht den er nicht helt ein viertheil jahrs

und wolle ihne mit ans zu arbeihten nehmen , daß soll er thuen

init wissen undt willen des werckmeisters , beh derselben brüche.

Tahr soll niemandt ledder gehren hier binnen noch gross

ohder klein , bey brüche einer tonne biers.
Wehr dan bier giesct mehr alß was er mit einem fuese be¬

decken kan , der soll es bessern mit einer tonne biers.

Item dar soll niemandt jemanden setzen in unsers ampts bier,

er thue es niit willen der werckmeisters , unde mit nullen der schaffcnern,
Hey bruche einer tonne biers.
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So welcher man dem andern misshandelt mit wohrten , das;

er sich zu hone zeucht , der soll es bessern mit bruche einer tonne bicrs.

Auch soll niemandt den andern mahnen im ampte benckcn,
bey brache einer tonne biers.

Dahr soll kein amptsman marchde oder kaufenschast halten

oder gebrauchen an Unsers Liebe » Fralven tage , dahr man Gottes

wohrt in prediget , bey bruche einer tonne biers . Auch soll niemandt

schne verkaufen ans dem Ammerlande , behalben er icy darsclbstcn

oder sein dienste bey zu bruche einer tonne biers.
Item vor armcnden oder vor kranken frowen oder mans an

unsen ampte , nnde das ampte nicht halteil kan wo sic sich erlichen

halten , den wan sic nach dem willen Gottes verscheiden , sollen ihme

unse ampte mit zur kirchen folgen , und bey ihme fohrt Vahren

iindt thuen alse bey andern unsern aniptsleuhten alse ehrlich ist.

Diese oben geschriebene 11 artieulc haben wier gemeihne

amptslenhtc beliebet » ndt je volbordet in beyseinde unsers rath
mannes Johann Wardcnburch , anno dis 83 uff latem zwölfftcn.

Auch belieben undt willkuhrden (wier ) undt die Werkmeisters Engelcke

von der Heide undt der rahtmann Johann Wardenburch , Luhder
Knohe , was die amptsleuhte vorzchren dahr das ; gemeine ampt

zu sahnien zehret , was dan ein jeder man schuldig bleibet , soll ehr
bezahlen binnen vierzehn tage , bey briiche 8 grohtcs ohne gnahdc.

19 . Willküren des Schusteramts ( 1516 ).

Abschrift des 17. Jahrhunderts aus Pcrqaiuciit (zusammen mit anderen
Jnnungsbeschlnsse » in, tvrosch. Haus - u . Zentratarchiv , Dok. d. (ltrssch. Olbg .,
St . L . unter 1480 Dezbr . 24 . Streichum ; der Doppelkonsonanten ivie in
Urkunde Nr . 3.

Nach Gottes gebührt tausend fünfhundert undt sechzehcn , am

am latem zwölften , so alß wier werckmeisters , bey nahmen Röhbke
Schuehincke undt Ernst Schumacher , undt die gemeihne amptman

des schne anlpts zu Oldenbiirgh in mit beweisinge der vorsichtige

Hindrich Schröder , unser bürgermeister Johan von Lindern , unser
rathmannes , undt Johan Ollyen , auch rathinan zu Oldenburch , undt

haben ein trechtiglich einem willkühr angesetzet iii einer gehegeden

Morgensprache , also das ; dar jenigc amptman wehre , der außen jenige
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schult ohder fohrklage an unserm amptc einen an weck ohne unsern
ainpte verborgen oder glanpisch schlüge mit seinem Wasen, oder auch
welcher eine dem andern fnr lege beh tage oder bey nachte, das
man beweisen könnte, so soll der jenige Verlust sein seines ampts
suiidcr gnahdc, des haben wicr ehrgenante männers so eindrachtigen
beliebet zu halten vor uns nndt unsc nachköhinlinge. auch der unser
ampt ivinnet der soll ein fahr bvhde sein, all kehme dahr 3 oder 4
in einem jahre, so soll ein jeder ja ein jahr bohte sein biß ans
den letzten, der soll so lange bleiben bis; das dahr einer kompt der
ihnc fnhrlösing kriegt, das wehre so lange als; es wehret.

20 . Die Borstcher der St . Lainbcrti - Kirchc beurknnden,
daß ihnen von den Werkmeistern und Schaffern des
Schuhmachcramtes in Oldenburg ein znm Altäre des
heiligen Kreuzes in der Kirche zu Oldenburg ge¬
hörender Kelch zurückgegeben ist mit der Bestimmung,
denselben wieder dem bezüglichen Priester zn vcrab^
folgen , falls dieser die Messe vor dem gedachten
Altäre regelmäßig wicder lcscn will , andcrnfa lls aber
ihn für Zwecke des Kirchen bau es zn verwerten . 1531

November  12.
Origincit -Papicr . Grohh . Haus u . Ccutralarchiv , Dok. d. Grssch.

Dldbg ., St . L.

Wh Diricns van den Nntzhoren, Lndeke van der Helle nnde
Johan van Hagen, nü tor thd vorstender der kercken Unser Leven
Arouwcn nnde Snnte Lamberdcs bhnnen Oldenborg, bekennen apen-
bar vor alsweme, dat de crsamcn werckmesters tindc schaffers des
schoamptcs, als Cord Elers nnde Johan Bischüp, nnde amptes
lüde wer uthe deine schoampte hcbben uns aver gclcvert cnen kelich,
den se in bewaryngen haddcn nnde Horde to deine altare des Hilgen
erüees in der kercken to Oldenborgh, deine ncette orweden beköstiget
hadde, nnde Wh vorstender der kercken vorbenant hebbcn den snlven
kelich so van den ainpte eiitsangen, wenner de prester der kercken
whllen de missen holden stedelick vor deine altare des Hilgen eruces
als vorges., so scholcn >vh cm den kelick wedder levcrern, so vakcn
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als de Prester des behofs hebben linde schüet dal averst nicht, so
schal men den kelick nemen to hulpe der kercken bnivete als to deine
Wulste, dat men noch schal bnwen laten . Des tor orknnde unde
warheit hebben Wh vorstender vorg . Sunte Laiitberdcs buwtes in-
gesegele gedruckt npt spatiliin desses brevcs , gcscrevcn des sondageö
na sunte Martens dage anno millosimo guingsntsmmo trioosimo
priino.

21 . Willkür des S chu h m a ch era m t es betr . die Ans
sch Nestling unehelich Geborener.  1573.

Abjchrist des 17 . Jahrhunderts auf Pergament (zusammen mit
anderen Jnnnngsbeschlüssen ) im Grosch . Haus - n . ^ cntralarchiv , Dok . d.
Grafsch . Lldbg -, St . S . unter 1480 Dezbr . 24 . Streichung der Doppel-
konsonanten wie in Urkunde Nr . ll.

Nach Gottes gebührt als man schreib fünf zehn hnnderdt
dreh »ndt siebentzig, in den latem zum zwölfften , sindt die wcrck-
meisters des schucmachers amts , mit nahmen Rauwert Schwanst
und Hindrich Grcifcnkerell , mit dem rahtmanne ihres ampts alse
Johan Alers , Gerdt Ücltzen unde Göstkc Busingk , rahtmanne zu
Lldenburgh , in ihrer gehegden morgen spräche, gleich alste die sich
zu rechter dinct jedes tages gebühret z» haltende , mit dem gantzen
ampte uberein gekommen undt endlichen beschlostcncn. Also das
keihne unehliche kinder, man ohdcr frauens persohncn, undt auch
niemandes , die zwischen ehelichen leichten gebohren, das schnemacher
ampt binnen Oldenburgh Winnen, gebrauchen , besitzen ohder darzu
gelaßen soll Wehrden, undt soll auch kein frembder solch ampt
besitzen ohdcr gebrauchen , er habe dan vor erste den rahtmanne
unde amtswerckmeistern seinen echten undt ehelichen gebührt sieget
undt bricfe dargewieset undt vorgebracht.

'ItzX . . . . 1) ckiS ljUi 8UP6IA

George Bock, notari

' » Eine Abkürzung ist unleserlich.



VII.
Neue Erscheinungen.

Bon vr . G. ßiüthning.

Die Bau- und Knnstdenkmälcr des Herzogtums Oldenburg. Bearbeite! im
dlnftrage des tyrvßh. StaalsministeriumS. V. Heft: Die Ämter Brake,
Butjadingcn, Barel, Jever und Rüstringen. Oldenburg, (Gerhard Stalling,
1909. IX. .921.

Bilder aus der oldcnburgischcn Geschichte, 9- Aufl. 1909. «Gerhard Stalling.
Besprechungvon 9. Pfaimknche im Oldbg. Schulblatt, 94. Jahrg . 1909
Ar. 45.

Tichart, Der große Brand von Vechta 1538. Bechta 1909.
Pont , I . W-, Joarboek der Vereenigingvoor Nederlaudsch-LtttherscheKerk-

geschideuis, Amsterdam 1909. S - 1—146: De Catechismus van Fran-
eiseus Alardns. S . 10 ff. wird sestgestellt, daß Franciseus nicht derselbe
wie der Reformator Aiatthias Alardns ist.

Berentelg, H., Der Schmalkaldifche Krieg in Nordivestdeutschland. Rostocki. M.
1908. Juauguraldissertalivn. XIII . 92 S.

Joh . Krcnschmar, NapoleonsKanalpro>ckle zur Verbindungdes Rheines mit
der Elbe und Ostsee lZeitschrift des hist. Vereins für Niedersachsen
1906 II,.

A. Richter, Uber französische Kanalprojekte sür Nordwestdeutschland(in ders.
Zeitschrist1907 II).

WohlwiU, Verbindung zwischen Elbe und Rhein durch Bandstraßen und Kanäle
nach dem Projekte Napoleons I. (Mitteilungen des Vereins für Ham¬
burger Geschichte VI 43).

Propping, G., Der Oldenburger Dnrnerbnndvon 1859 bis 1909. Festschrift
zum 50 jährigen Bestehen des O. T.

Jahresbericht des Braker Handelsvereins für 1. Okl. 1908 bis 30. Sept. 1909.
Zeitschrift für Verwaltung und Rechtspflege im Grösst, Oldenburg, 35, 36

1. und 2. Oldenburg, Gerh. Stalling 1909.

Festschrift zum 50jährigen Bestehen des Oldcnburgische» LandeSlehrervereins
1909.

Aus Zeitungen: Nachrichten für Stadt und Land,  1909 Nr. 75: Wolfs,
W-, Helgoland als geologischerPegel; Nr. 77: Schütte , H., Zur
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